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Gehbehinderungen	 häufiger	 ein,	 dies	
bedeutet, dass es meist eine starke 
Veränderung in der Lebensgestaltung 
dieser Menschen gibt. Deswegen ist es 
notwendig, Barrieren für diese Bevölke-
rungsgruppe	rechtzeitig	zu	identifizieren	
und zu beseitigen, um den Ausschluss 
immer größerer Teile der Bevölkerung 
von der gesellschaftlichen Teilhabe zu 
verhindern. 
So fand eine Untersuchung der Demo-
grafie-Plattform	in	Hamburg	anhand	ei-
nes Vergleichs der Aktionsräume von 
Menschen in Neuwiedenthal heraus, 
dass sich der Aktionsraum älterer Men-
schen in der Regel auf die Quartiersebe-
ne beschränkt. In peripheren Stadtge-
bieten mit einem hohen Anteil an sozial 
benachteiligter Bevölkerung entsteht 
dabei die Gefahr einer „Räum lichen 
Falle“, also der Ausgrenzung älter er 
und sozial benachteiligter Haushalte an 
der gesellschaftlichen Teilhabe. Ausge-
hend von dieser Untersuchung wird ein 
Quartier in Neuwiedenthal gewählt, um 
die Barrieren der auf ihr Quartier be-
schränkten älteren Menschen mit Geh-
behinderung zu untersuchen. 

Jede Gesellschaft hat Bevölkerungs-
gruppen, die nur eingeschränkt am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können. Diese Menschen begegnen 
Barrieren verschiedener Dimensionen, 
die sie von bestimmten Dingen 
ausschließen können. Barrieren sind 
nicht nur materieller Art wie Treppen oder 
Schwellen für Menschen im Rollstuhl. 
Es können auch auf sozialer oder 
mentaler Ebene Barrieren bestehen, 
die eine Teilhabe verhindern. Das Ziel 
einer gesellschaftlichen Entwicklung 
sollte darauf abzielen, diese Barrieren 
abzubauen und die Teilhabe aller 
Menschen zu ermöglichen.
Im	Zuge	des	demografischen	Wandels	
in Deutschland wird die Zahl der älte-
ren Menschen, also Menschen, die 65 
Jahre oder älter sind, zunehmen. Älte-
re Menschen sind allerdings keine ho-
mogene Gruppe, sondern haben un-
terschiedliche Lebenssituationen und 
Lebensstile. Trotz des medizinischen 
Fortschritts sind ältere Menschen 
eher von körperlichen Einschränkun-
gen betroffen. Gerade mit zunehmen-
den Alter treten  Einschränkung wie 

1 Einleitung

Behindert ist man nicht, behindert wird man!



 EINLEITUNG2

Wege verbindungen detailliert beschrie-
ben, um einen geeigneten Rahmen für 
die Untersuchung der Anford erungen 
des ausgewählten Quartiers in Neuwie-
denthal zu setzen. Im nächsten Schritt 
wird untersucht, welche Erfassungsme-
thode geeignet ist die baulichen Bar-
rieren in Neuwiedenthal zu erfassen 
(Kapitel 7.1). Die geeignetste Erfas-
sungsmethode wird angepasst an die 
untersuchte Personengruppe und den 
Untersuchungsraum (Kapitel 7.2/7.3), 
angewandt sowie ausgewertet (Kapitel 
7.4/7.5). Um die verschiedenen Dimen-
sionen von Barrieren zu berücksich-
tigen, wird in Kapitel 8 die subjektive 
Erfassung von Barrieren im Untersuch-
ungsquartier dargestellt. Die zusam-
mengeführten Ergebnisse beschreiben 
den Zustand des Quartiers (Kapitel 9) 
und ermöglichen die Ableitung des sich 
daraus ergebenden Handlungsbedarfs 
(Kapitel 10). Zustand und Handlungs-
bedarf stellen die speziellen Anforde-
rungen des Quartiers in Neuwiedenthal 
dar.

Daraus ergibt sich die Fragestellung für 
die vorliegende Arbeit:

Welche Anforderungen gibt es an ein 
barrierefreies Quartier in Neuwieden-
thal in Bezug auf ältere Menschen mit 
Gehbehinderung?

Diese Fragestellung zielt zum einen auf 
die Darstellung allgemeiner Anforder-
ungen eines barrierefreien Quartiers 
und zum anderen auf die exemplar-
ische Untersuchung eines ausgewähl-
ten Quartiers in Neuwiedenthal ab, um 
den Handlungsbedarfs für eine barrie-
refreie Gestaltung zu ermitteln.
Dabei wird folgendermaßen vorgegan-
gen: 
Zuerst werden die verwendeten Metho-
den der Arbeit vorgestellt (Kapitel 2). In 
Kapitel	 3	wird	 definiert,	was	ein	Quar-
tier ist und erläutert, warum ein Unter-
suchungsquartier in Neuwiedenthal  
gewählt wurde. Anschließend wird in 
Kapitel 4 durch allgemeine Informatio-
n	en	und	ein	exemplarisches	Profil	einer	
älteren Frau mit Gehbehinderung, die 
Personengruppe der älteren Menschen 
mit Gehbehinderung vorgestellt. Die all-
gemeinen Facetten bzw. Anforderungen 
eines barrierefreien Quartiers werden in 
Kapitel 5 durch die Darstellung norma-
tiver und gesetzlicher Anforderungen 
an bauliche Barrieren sowie weiteren 
Anforderungen der untersuchten Per-
sonengruppe aufgezeigt. In Kapitel 6 
werden Neuwiedenthal, das Untersuch-
ungsquartier und die untersuchten 
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abgelaufen und die einzelnen Unter-
suchungsgegenstände, wie zum Bei-
spiel Geh wege oder Rampen, auf die 
Merkmale der Checkliste untersucht. 
Die Untersuchung fand mit Hilfe von 
zwei Kommilitonen statt. Die Ergebnis-
se wurden über automatisch erstellbare 
Mängellisten ausgewertet.
Für die ausgewählten Wegeverbindun-
gen wurde nach Wohnanlagen und 
möglichen bedeutenden Einrichtungen 
recherchiert, um realitätsnahe Verbind-
ungen zu untersuchen. 

Die Erfassung und Bewertung der bau-
lichen Barrieren mit der objektiven Un-
tersuchung wird ergänzt durch Informa-
tionen aus einem Interview mit Frau S. 
und Frau W.
Frau S. ist eine Bewohnerin der Senio-
renwohnanlage Neuwiedenthal, die auf 
einen Rollator als Gehhilfe angewiesen 
ist. Frau W. ist eine Angestellte im Be-
treuungsdienst der Anlage. Über den 
Betreuungsdienst konnte der Kontakt 
zu Frau S. aufgenommen werden.
 
 

In dieser Arbeit werden folgende Me-
thoden eingesetzt:
•	 Literatur- und Internetrecherchen
•	 Computergestützte Erfassung und 

Bewertung von baulichen Barrieren
•	 Durchführung eines Interviews

Die möglichen Anforderungen, norma-
tive Anforderungen und Anforderungen 
der untersuchten Personengruppe an 
ein barrierefreies Quartier und die In-
formationen über die untersuchte Per-
sonengruppe wurden durch Literatur-
recherchen erarbeitet. Ebenso wurden 
durch Literaturrecherche verschiedene 
objektive Erfassungsmethoden ermit-
telt und verglichen (Kapitel 7.1). Für 
diese Arbeit wird die computergestützte 
Erfassung und Bewertung von Barrie-
ren genutzt. 
Diese Methode wurde dann an diese 
Arbeit und die ausgewählten normati-
ven Anforderungen angepasst und die 
Anforderungen an die bauliche Ge-
staltung aktualisiert (Kapitel 7.2/7.3). 
Mit den Checklisten der Erfassungs-
methode wurden die ausgewählten 
Verbindungswege in Neuwiedenthal 

2 Methodik der Arbeit



 METHODIK DER ARBEIT4

keine weiteren freiwilligen Personen ge-
funden wurden, bildet das Interview den 
Kern der subjektiven Untersuchung.

Der Vergleich und die Zusammen-
führung der objektiven und subjektiven 
Ergebnisse dienen dazu, einen Über-
blick über den Zustand des Untersu-
chungsquartiers in Neuwiedenthal zu 
ermitteln, um darauf basierend den 
Handlungsbedarf für eine barrierefreie 
Gestaltung für das Quartier in Neuwie-
denthal abzuleiten.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit 
wird	 auf	 eine	 geschlechtsspezifische	
Differenzierung wie zum Beispiel Teil-
nehmer/Innen, verzichtet. Entsprechen-
de Begriffe gelten im Sinne der Gleich-
behandlung für beide Geschlechter. 

Das Interview diente insgesamt drei 
Zwecken:
•	 Ergänzung der Informationen zu 

Barrieren für ältere Menschen
•	 Erstellung eines exemplarischen 

Profils	 einer	 älteren	 Person	 mit	
Gehbehinderung 

•	 Subjektive Erfassung von Barrieren 
im Untersuchungsgebiet 

In Absprache mit der Zweitbetreuerin 
dieser Arbeit wurden fünf Themenge-
biete für das Interview festgelegt: Alltag, 
Probleme, barrierefreies Quartier, Un-
terstützung und Wünsche/Bedürfnisse. 
Die Erstellung eines exemplarischen 
Profils	einer	älteren	Person	mit	Gehbe-
hinderung gibt einen Eindruck der Le-
benssituation dieser Menschen (Kapitel 
4.4). 

Die Untersuchung der Barrieren im Un-
tersuchungsquartier wurde also zweitei-
lig aufgebaut: Zum einen die objektive 
bzw. quantitative Erfassung der bau-
lichen Barrieren und zum anderen die 
qualitativ erfassten subjektiv wahrge-
nommenen Barrieren von Frau S, die 
durch Aussagen der Betreuerin ergänzt 
wurden. 
Die subjektive Erfassung sollte durch 
einen Spaziergang mit Frau S. ergänzt 
werden. Dabei sollte sie bei einer ty p-
ischen Nutzung eines Verbindungswe-
ges begleitet werden, um die direkt ge-
fühlten und wahrgenommenen Barrier-
en im Gespräch festzuhalten. Da sich 
der gesundheitliche Zustand von Frau 
S. nach dem Interview aber verschlech-
terte und über den Betreuungsdienst 
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orientiert wird auch der Quartiersrah-
men im Untersuchungsgebiet ausge-
wählt. 

Auswahl des Untersuchungsquartiers
Die	 demografische	 Entwicklung	 in	
Hamburg ist davon geprägt, dass sich 
die Bevölkerung innerstädtischer Quar-
tiere verjüngt, da es einen stetigen Zu-
zug von jungen Erwachsenen gibt (vgl. 
Pohl et al. 2010: 333). Dieser Druck auf 
die innerstädtischen Gebiete zeigt sich 
auch	im	Gentrifizierungsprozess.	Dieser	
beschreibt die stetige Aufwertung eines 
Quartiers, zuerst durch Zuzug von Stu-
denten und Kreativen und dann durch 
Zuzug von Menschen mit höherem Ein-
kommen. Durch Mietsteigerungen und 
die Umwandlung von Mietwohnungen 
in Eigentumswohnungen werden dabei 
besonders ältere und ärmere Einwoh-
ner aus dem Quartier an den Stadtrand 
verdrängt (vgl. a. a. O.: 336). Gleichzei-
tig gibt es in den Gebieten am Stadt-
rand, besonders in monofunktionalen 
Wohngebieten nur einen geringen Zu-
zug von jüng eren Menschen bzw. Fa-
milien. Diese Wohngebiete sind zum 

Allgemeine Definition 
Als Bezugsraum für diese Unters-
uchung wird die Quartiersebene ge-
wählt, die anders als ein Stadtteil, der 
als	 Verwaltungseinheit	 klar	 definiert	
und abgegrenzt ist, keine festen Ein-
teilungen und Abgrenzungen besitzt. 
So haben Quartiere keine feste Grö-
ße, sondern bilden einen Bezugsrah-
men zwischen einem Block und ei-
nem Stadtquartier. Abgegrenzt wird ein 
Quartier nicht nur durch die räumlichen 
Gegebenheiten, sondern auch durch 
den sozialen Kontext (vgl. BMVBS o. 
J.: 23). Das Quartier entspricht also 
etwa dem Raum in der direkten Woh-
numgebung, in dem regelmäßige Ak-
tivitäten, vom Einkaufen bis zur Frei-
raumnutzung, geschehen. Folglich ent-
spricht ein Quartier einem räumlichen 
und sozialen Wohnumfeld (vgl. Willen 
o. J.: 1). Die Grenzen des Quartiers lie-
gen dort, wo der räumliche oder soziale 
Bezug endet oder der Aufwand dorthin 
zu kommen, zum Beispiel durch zu wei-
te Fußwege oder das längere Nutzen 
von öffent lichen Verkehrsmitteln, zu 
groß wird (vgl. BMVBS o. J.: 23). Daran 

3 Definition und Festlegung des 
untersuchten Quartiers 
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Teilhabe durch die Konzentration dieser 
Personengruppen in monofunktional-
en, schlecht erschlossenen und aus-
gestatteten Quartieren (vgl. Pohl et al. 
2010: 345 f.). Ausgehend von den Un-
tersuchungen von Pohl et al., die auch 
ein Teil der Ergebnisse der Veranstalt-
ungsreihe	 der	 Demografie-Plattform	 in	
Hamburg sind (vgl. BSU 2011), wird in 
dieser Arbeit Neuwiedenthal als Unter-
suchungsgebiet gewählt, da dort mit 
einem hohen und weiter ansteigen-
den Anteil sozial benachteiligter älterer 
Menschen zu rechnen ist und deswe-
gen eine Untersuchung der Barriere-
freiheit sinnvoll erscheint, um drohende 
„Räumliche Fallen“ zu ermitteln. Abb. 2 
verortet Neuwiedenthal im Bezirk Har-
burg in Hamburg. Abb. 2 zeigt den öst-
lichen Teil von Neuwiedenthal aus der 
Vogelperspektive.

einen Stadtteile wie Niendorf, die ge-
prägt sind von offener Wohn- und Rei-
henhausbebauung, zum anderen Groß-
wohnsiedlungen mit vorherrschendem 
Geschosswohnungsbau, aber auch 
mit kleineren Einfamilien hausarealen 
wie Neuwiedenthal (vgl. a. a. O.: 341). 
Beide Gebietstypen sind aufgrund der 
vorwiegenden Wohnungsgrößen und 
Gestaltungen auf Familien ausgelegt, 
die Gebiete und das Wohnungsange-
bot entsprechen aber nicht den Wohn-
vorstellungen heutiger jungen Famili-
en (vgl. a. a. O.: 333). Diese Gebiete 
wurden größtenteils in den 1960er und 
70er Jahren realisiert und damals von 
jungen Familien bezogen. Durch die 
Alterung dieser ersten Bezieher ist der 
Anteil der inzwischen über 65jährigen in 
diesen Gebieten hoch und wird in den 
nächsten Jahren weiter steigen, da die 
Durchmischung mit jüngeren Familien 
ausbleibt (vgl. a. a. O.: 334 f.). Pohl et 
al. folgern, dass in Hamburg abzusehen 
ist, dass in den Randgebieten der Stadt 
wachsende Anteile von sozial benach-
teiligten älteren Menschen wohnen wer-
den (vgl. a. a. O.: 338).
Davon ist Niendorf weniger betroffen, 
da dieser Stadtteil von Bewohnern der 
Mittelschicht geprägt ist. Im Gegen-
satz dazu sind in Neuwiedenthal höhe-
re Anteile von ärmeren und sozial be-
nachteiligten Bevölkerungsgruppen zu 
verzeichnen (vgl. a. a. O.: 341), was 
die Gefahr der „Räumlichen Falle“ ver-
größert. Unter einer „Räumlichen Falle“ 
versteht man die Einschränkung vor-
nehmlich älterer und sozial benachteilig-
ter Haushalte an der gesellschaftlichen 
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Quelle: BSU 2005

Abb. 1: Verortung von Neuwiedenthal in Hamburg

Neuwiedenthal

Abb. 2: Blick auf Neuwiedenthal

Kartengrundlage: Hamburger Wochenmarkt o.J.; Topferien 24 o.J.; Quelle: Eigene Darstellung
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4.1 Menschen in der 
Lebensphase Alter

In dieser Arbeit werden Menschen, die 
65 Jahre oder älter sind, als ältere Men-
schen bezeichnet. Dabei wird sich an 
dem	derzeitig	offiziellen	Renteneintritts-
alter und vorhandenen statistischen 
Daten orientiert. Diese Bezeichnung 
unterscheidet sich etwas von der De-
finition	 der	 WHO,	 die	 die	 Gruppe	 der	
60 bis 65jährigen Menschen als ältere 
Menschen bezeichnet (vgl. Walter et al. 
2006: 40). Generell ist es schwierig das 
Altern an  Altersgrenzen fest zu legen. 
Altern ist ein vielfältiger Prozess, der 
„körperliche, psychische, soziale und 
gesellschaftliche Vorgänge umfasst“ 
(Kreuzer 2006: 35). Die Lebensphase 
Alter beinhaltet ein breites Spektrum 
an Lebenssituationen und Lebensstilen 
(vgl. a. a. O.: 39). Dazu gehört auch, 
dass das verbreitete Bild einer umfas-
senden Leistungsminderung im Alter 
nicht für alle älteren Menschen zutref-
fend ist und eine Vielzahl von älteren 
Menschen aktiv und rüstig ihr Leben 
bestreiten können (vgl. a. a. O.: 35 f.). 

Im Folgenden werden zur Eingrenzung 
auf ältere Menschen mit Gehbehin-
derung zuerst Entwicklungen in der Le-
bensphase Alter (Kapitel 4.1) und da-
nach Mobilitätseinschränkungen und 
Gehbehinderungen (Kapitel 4.2) vorge-
stellt. Anschließend werden ältere Men-
schen mit Gehbehinderung genauer 
eingegrenzt (Kapitel 4.3) und die Unter-
schiede zu älteren Menschen ohne Be-
hinderung sowie jungen Menschen mit 
Behinderung beschrieben. Darauf fol-
gend wird die Bedeutung des Quartiers 
für diese Personengruppe dargelegt 
und anhand von Frau S. ein exempla-
risches	 Profil	 einer	 älteren	 Person	mit	
Gehbehinderung (Kapitel 4.4) aufge-
zeigt. Abschließend wird in Kapitel 4.5 
angerissen, welche Personengruppen 
auch von einem barrierefreien Quartier 
profitieren	können	und	in	Kapitel	4.6	ein	
Zwischenfazit gezogen.

4 Alter, Behinderung - Ältere 
Menschen mit Gehbehinderung
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Datenquelle: Statistisches Bundesamt 2009; Quelle: BMI 2011: 11

Abb. 3: Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland 1910, 1950, 2010 und 2060

was unter anderem durch eine niedrige 
Geburtenrate und Zuwanderung zu er-
klären ist (vgl. ebenda). Zugleich nimmt 
die Lebenserwartung der Menschen 
immer weiter zu. 2010 lag die Lebens-
erwartung von neugeborenen Mädchen 
bei 82,6 und bei Jungen bei 77,5 Jah-
ren (vgl. a. a. O.: 21). Bis 2030 soll die 
Lebenserwartung bei Neugeborenen 
auf  85,7 bzw. 81 Jahren und bis 2060 
auf 89,2 bzw. 85 Jahre ansteigen. Es 
wird sogar davon ausgegangen, dass 
ein stärkerer Anstieg möglich sein kann 
(vgl. a. a. O.: 22). Abbildung 4 verdeut-
licht die Entwicklung der Lebenserwar-
tung seit 1960 und die prognostizierten 
Varianten der Entwicklung bis 2060.
 

Exkurs: Der Demografische Wandel
 
Der	demografische	Wandel	ist	ein	lang	
andauernder Prozess, der eine Bevöl-
kerungsentwicklung beschreibt, die 
dadurch gekennzeichnet ist, dass die 
Anzahl der jüngeren abnimmt, wäh-
rend der Anteil der älteren Bevölke-
rung zunimmt. Diese Entwicklung zeigt 
sich deutlich in der Veränderung der 
„Bevölkerungspyramide“ von 1910 zu 
einer angedeuteten „Bevölkerungsur-
ne“ in 2010, die prognostiziert im Jah-
re 2060 noch deutlicher zu sehen sein 
wird (siehe Abb. 3) (vgl. BMI 2011: 11). 

Deutlich wird dabei auch, dass die Be-
völkerung zahlenmäßig insgesamt ab-
nimmt und weiterhin abnehmen wird, 
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Tab. 1: <Keine überschneidende Verknüpfung>

Datenquelle: Statistisches Bundesamt; Quelle: BMI 2011: 23

Abb. 4: Lebenserwartung von Jungen und Mädchen bei Geburt, 1960–2060 (in Jahren)

auf 22,5 % steigen. Im Bundesdurch-
schnitt hingegen sollen im Jahr 2030 
schon über 28 % der Bevölkerung über 
65 Jahre alt sein (vgl. Statistisches Bun-
desamt 2009). Die geringere Verände-
rung in Hamburg ist deutlich in Tab. 1 
zu erkennen. 

Die spezielle Entwicklung von Hamburg 
lässt sich dadurch erklären, dass Ham-
burg ein Stadtstaat mit wenig ländlich-
peripher geprägtem Raum ist. Gerade 
dort ist der Zuwachs an Hochbetagten 
besonders hoch (vgl. BMI 2011: 39). 
Herausstechend ist aber auch, dass 
Hamburg von der hohen Zuwande-
rung	 junger	 Menschen	 profitiert	 (vgl.	
BGV 2012: 7). Allerdings gestaltet sich 
die Entwicklung auch innerhalb von 

Demografische Entwicklung in Ham-
burg
Die	 demografische	 Entwicklung	 stellt	
sich allerdings innerhalb von Deutsch-
land sehr differenziert dar (siehe Abb. 
5). Die Bevölkerungsanzahl in Ham-
burg soll zum Beispiel bis 2025 entge-
gen dem prognostizierten Trend sogar 
leicht ansteigen und die Bevölkerung 
nur geringfügig älter werden (vgl. BGV 
2012: 7).
 
Bis 2060 soll die Bevölkerung in Ham-
burg nur um 6 % abnehmen, was mit 
Abstand der geringste Wert unter den 
deutschen Bundesländern ist (vgl. BMI 
2011: 38). Zwischen 2010 und 2030 
soll der Anteil der über 65jährigen an 
der Gesamtbevölkerung von 18,7 % 
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Tab. 1: Anteil der 65jährigen und Älteren in Hamburg und Deutschland

Datenquelle: Statistisches Bundesamt 2009; Quelle: Eigene Darstellung

Jahr 

2010 18,7 4,9 20,6 5,2
2015 18,8 5,1 21,8 6
2020 18,8 6,1 23,3 7,5
2025 19,9 6,5 25,6 7,9
2030 22,5 6,7 28,8 8,3

65jährige und 
Ältere in Hamburg 

in %

darunter: 
80jährige und 

Ältere in %

65jährige und 
Ältere in 

Deutschland in %

darunter: 
80jährige und 

Ältere in %

Abb. 5: Ausprägung	des	Komponenten	des	demografischen	Wandels	Deutschlands	bis	2025

Datenquelle: BBR-Bevölkerungsprognose 2005–2025; Quelle: BBSR 2012
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Tab. 1: <Keine überschneidende Verknüpfung>Karte 1: Verteilung und Veränderung des Anteils der über 65jährigen Wohnbevölkerung in Hamburg

Quelle: BSU 2011: 18 

Hamburg auch sehr differenziert, so 
sind die innerstädtischen Gebiete eher 
von junger Bevölkerung geprägt, aber 
besonders in peripheren Lagen gibt es 
auch hohe Anteile älterer Menschen 
(siehe Karte 1).
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Die „neue Generation“ älterer Men-
schen ist länger aktiv und gesund an 
der Gesellschaft teilhabend, da sie ein 
hohes Alter „bei besserer körperlicher 
und geistiger Leistungsfähigkeit“ (BMI 
2011.: 23) erreichen. Trotzdem treten 
bei Menschen über 65 Jahren weiterhin 
mehr Behinderungen und chronische 
Krankheiten auf als bei jüngeren Men-
schen. So waren 2009 je 1.000 Einwoh-
ner über 65 Jahren, 229 als schwerstbe-
hindert eingestuft. Bei 55 bis 65jährigen 
waren es nur 149 pro 1.000 Einwohner 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2012: 7). 
Es ist bisher noch nicht festgestellt, wie 
sich die steigende Lebenserwartung 
auswirken wird, dabei werden zurzeit 
zwei Thesen diskutiert. Dies ist zum ei-
nen die Medikalisierungsthese, die be-
sagt, dass Krankheiten und Behinde-
rungen im gleichen Alter anfangen wie 
heute, jedoch steigt durch die medizi-
nische Versorgung die Behandlungs- 
und Lebensdauer an (vgl. BMI 2011: 
149). Zum anderen gibt es die Kom-
pressionsthese, nach der Krankheiten 
und Behinderungen bei steigender Le-
benserwartung erst zu einem späteren 
Zeitpunkt anfangen und die „gesunde“ 
Zeitspanne sich erhöht und die „kranke“ 
Phase komprimiert wird (vgl. ebenda). 
Eine Mischung aus beiden Ansätzen 
wird für möglich gehalten, dabei wird 
davon ausgegangen, dass der Anteil 
von Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen und Behinderungen 
im Alter steigen wird. Daneben werden 
aber viele Menschen ein gesundes und 
aktives Leben im  Alter führen können 
(vgl. BMFSFJ 2005: 584 f.).

Es ist also anzunehmen, dass ein stei-
gender Anteil an älteren Menschen in 
der Gesellschaft trotz der längeren Vi-
talität zu einer steigenden Anzahl von 
Menschen, die zumindest Anzeichen 
von Gebrechlichkeit zeigen, also deren 
Körperkräfte und Wahrnehmungsfähig-
keiten nachlassen, führt. Für ältere, ge-
brechliche Menschen wird es  schwie-
riger, längere Wege zurückzulegen 
und die Sturzgefahr, durch Hindernisse 
oder Barrieren auf Wegen steigt (vgl. 
BMVBW 2001: 14).
Die Studie „Mobilität in Deutschland“ 
zeigt, dass ältere Menschen kürzere 
und weniger Wege zurück legen (sie-
he	Abb.	6),	dies	aber	häufiger	zu	Fuß	
geschieht (siehe Abb. 7) (vgl. BMVBS 
2010: 75 ff.). Folglich können ältere 
Menschen besonders von einem bar-
rierefreien	Quartier	profitieren,	da	auch	
sie, ähnlich wie Menschen mit Gehbe-
hinderung, von barrierebedingten Um-
wegen eingeschränkt werden.
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Quelle: BMVBS 2010: 75

Abb. 6: Zentrale Mobilitätskenngrößen nach Altersgruppen

Quelle: MVBS 2010: 77

Abb. 7: Modal Split nach Altersklassen in Deutschland
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4.2 Menschen mit 
(Mobilitäts-)Behinderung

Nach der UN-Behindertenrechtskon-
vention zählen als Menschen mit Be-
hinderungen „Menschen, die langfrist-
ige körperliche, seelische, geistige 
oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, 
welche sie in Wechselwirkung mit ver-
schiedenen Barrieren an der vollen, 
wirksamen und gleichberechtigten Teil-
habe an der Gesellschaft hindern kön-
nen“ (Artikel 1 UN-Behindertenrechts-
konvention).

In Deutschland gelten Menschen als 
behindert, sobald sie einen Grad der 
Behinderung (GdB) von 20 haben. Der 
Grad der Behinderung wird in Zehner-
schritten zwischen 20 und 100 behörd-
lich festgestellt (vgl. § 69 Abs 1 IX. SGB 
2001). Als Mensch mit Schwerbehind-
erung gilt man ab einem Grad der Be-
hinderung von 50. In Hamburg lebten 
2007 etwa 251.500 Menschen mit Be-
hinderung, darunter um die 156.600 
schwerbehinderte Menschen, was 9,2 
% der gesamten Wohnbevölkerung 
ausmacht (Anteil Schwerbehinderte 
Menschen im Bundesdurchschnitt 8,4 
%) (vgl. BSG 2008: 9 f.)

In dieser Arbeit geht es um Menschen 
mit Behinderung, die der Gruppe der 
mobilitätseingeschränkten Menschen 
zugeordnet	 sind.	 Häufig	 wird	 dabei	
zuerst nur an Menschen mit Geh-
behinderungen und Rollstuhlnutz-
er gedacht, doch gibt es noch eine 
Reihe von Behinderungen, die zu 

Mobilitätseinschränkungen führen. Be-
troffen von Mobilitätseinschränkungen 
sind Menschen mit:
•	 eingeschränkter Bewegungs-

fähigkeit
•	 eingeschränkter Wahr-

nehmungsfähigkeit
•	 Sprachbehinderung
•	 geistiger Behinderungen
•	 psychischer Erkrankung
•	 Kombinationen davon (Mehrfach-

behinderungen)
(vgl. BMVBW 2001: 13).
Diese Gruppen können noch weiter ein-
geteilt werden in Rollstuhlfahrer, Men-
schen mit Gehbehinderung, Stehbehin-
derung, Greifbehinderung, Kleinwüchs-
igkeit, Großwüchsigkeit, Blindheit, 
Sehbehinderung, Hörbehinderung, in-
klusive Gehörlosigkeit, geistiger Behin-
derung oder psychischer Erkrankung 
(vgl. a. a. O.: 14). Aus jeder Einschränk-
ung	ergeben	sich	spezifische	Anforde-
rungen an die bauliche Gestaltung des 
Quartiers. In dieser Arbeit wird sich im 
Folgenden mit unten stehenden Mobili-
tätseinschränkungen befasst:

Menschen mit Gehbehinderung
Menschen mit Gehbehinderungen sind 
beeinträchtigt, längere Wege zurück-
zulegen und/oder Unebenheiten sowie 
Höhenunterschiede zu überwinden. 
Viele Menschen mit Gehbehinderung 
sind auf Gehunterstützungen wie Rol-
latoren, Stöcke oder Krücken ange-
wiesen, was auch zu einer reduzierten 
Gehgeschwindigkeit führt (vgl. a. a. O.: 
13).
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Rollstuhlfahrer
Für Menschen, die einen Rollstuhl 
nutz en, ergeben sich ähnliche Schwie-
rigkeiten wie bei Menschen mit Geh-
behinderung. Hier sind besonders Un-
ebenheiten und Höhenunterschiede 
problematisch, da selbst Rampen mit 
starken Steigungen zu Schwierigkeit-
en führen können, wenn diese alleine 
überwunden werden müssen. Stufen 
und Schwellen (ab 3 cm) sind für die 
meisten Rollstuhlnutzer, besonders äl-
tere, gar nicht zu überwinden. Zudem 
können sich Schwierigkeiten bei der 
Nutzung von Bedienungsvorrichtungen 
ergeben (vgl. a. a. O.: 14).

Behinderungen sind individuell; 
Auspräg ung und Einschränkungen un-
terscheiden sich von Person zu Per-
son. Generell sind Rollstuhlfahrer als 
Menschen mit besonders starker Geh-
behinderung zu betrachten. Eine Un-
terscheidung	 findet	 statt,	 weil	 sich	 die	
Einschränkungen und Barrieren teilwei-
se unterscheiden. So sind Menschen 
mit Gehbehinderung eher in der Lage 
vollständig oder teilweise Treppen, Stu-
fen und Schwellen zu überwinden, was 
jedoch bestimmte Anforderungen an 
Treppen und Geländer stellt. Bei läng-
eren Wegen sind zudem für Menschen 
mit Gehbehinderung Bänke zum Aus-
ruhen erforderlich. Für Rollstuhlfahr-
er hingegen ist der Platzbedarf höher 
und Bedienungsvorrichtungen müssen 
auch aus der Sitzposition zu erreichen 
sein (vgl. a. a. O.: 13 f.).

Die Beschreibung und Einteilung der 
mobilitätseingeschränkten Personen-
gruppen orientiert sich an dem Direkt-
Heft 56 des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
von 2001 (BMVBW 2001), da die in 
dieser Arbeit vornehmlich verwendete 
Erfassungsmethode mit diesen Einteil-
ungen arbeitet. In anderen Bereichen 
werden sehr ähnliche Einteilungen vor-
genommen, zum Beispiel bei den be-
rücksichtigten Personengruppen der 
DIN 18040 (vgl. Vorwort DIN 18040-1 
2010).
Allerdings gibt es auch genauere Ein-
teilungen für Behinderungen und Ein-
schränkungen. Hier ist besonders die 
„Internationale	Klassifikation	der	Funk-
tionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit“ (ICF) zu nennen. Die ICF 
klassifiziert	 die	 Funktionsfähigkeit	 von	
Menschen und ergänzt so besonders 
Diagnosen (ICD-10  [Kurzbezeichnung 
für	die	 Internationale	Klassifikation	der	
Krankheiten]) (vgl. DIMDI 2005: 10). 
Denn auch bei einer gleichen Krankheit 
können zwei Personen unterschied-
liche Niveaus der Funktionsfähigkeit 
besitzen. So können Gesundheitszu-
stände von Personen besser und indi-
vidueller dargestellt werden, auch bei 
Behinderungen (vgl. ebenda). Diese 
sehr genauen Einteilungen nach Ein-
schränkungen und Behinderungen wä-
ren aber für diese Arbeit nicht ange-
messen, weshalb die ICF nicht weiter 
berücksichtigt wird.
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2007 hatten von den 156.600 Men-
schen mit Schwerbehinderung in Ham-
burg etwa 81.400 erhebliche Beein-
trächtigungen bei der Bewegungsfä-
higkeit im Straßenraum oder waren au-
ßergewöhnlich gehbehindert (vgl. BSG 
2008: 10), was etwa 4,8 % der gesam-
ten Wohnbevölkerung entspricht.
Neben diesen Menschen gibt es noch 
weitere mobilitätseingeschränkte Grup-
pen wie Senioren, Kinder und Eltern 
sowie Personen mit zeitweiliger Mobili-
tätseinschränkung, zum Beispiel durch 
einen Unfall (vgl. BMVBW 2001: 14 f.). 
Aufgrund dessen kann man trotz des 
Anteils der Menschen mit erheblichen 
Beeinträchtigung in ihrer Mobilität von 
4,8 % davon ausgehen, dass wesent-
lich mehr Menschen von Barrieren im 
Verkehrsraum betroffen sind. 

4.3 Ältere Menschen mit 
Behinderungen

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf älter-
en Menschen mit Gehbehinderung und 
älteren Menschen mit Rollstuhlnutzung. 
Dabei bleibt es bei den Einschränk-
ungen der Behinderungsart, also Geh-
behinderung und Rollstuhlnutzung. 
Entscheidend ist dabei auch, dass die-
se Menschen zumindest teilweise noch 
selbstständig ihr Leben, zumeist in der 
eigenen Wohnung oder in verschied-
enen Formen des betreuten Wohnens, 
führen bzw. führen können. Menschen, 
die dauerhafte Assistenz brauchen 
oder zum Beispiel bettlägerig sind, fal-
len also aus der Betrachtung heraus. 

Von den Menschen, die 65 Jahre und 
älter sind, leben in Deutschland 93 % in 
„normalen Wohnungen“, zumeist schon 
langjährig bezogene Wohnungen wie 
zum Beispiel selbstgenutztem Wohnei-
gentum (vgl. BMVBS 2011: 28). Damit 
leben nur 7 % in Sonderwohnformen 
wie	 Alten-	 und	 Pflegeheimen,	 betreu-
tem Wohnen oder gemeinschaftlichem 
Wohnen (vgl. ebenda). Auch ältere 
Menschen,	die	pflegebedürftig	sind,	le-
ben zu einem großen Teil (etwa 64 %) 
in ihrem eigenen Zuhause (vgl. eben-
da). So ist davon auszugehen, dass 
auch ältere Menschen mit Behinderung 
zu einem großen Teil in „normalen“ 
Wohnungen wohnen und zumindest 
teilweise selbständig ihr Leben führen 
und dies auch gewünscht ist. Bestärkt 
wird diese Annahme durch eine Unter-
suchung in Hannover, in der bei einer 
Befragung von Menschen über 55 Jah-
ren, 87 % der Personen mit Gehhilfe 
und 84 % der Personen mit Rollstuhl 
zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer 
Wohnsituation sind und nur 22 % bzw. 
19 % der Personen ihre Wohnsituation 
in den kommenden Jahren verändern 
wollen (vgl. LHS Hannover 2009: 68, 
180).  So sind selbst bei einer nicht al-
tersgerechten Wohnung weite Teile der 
Seniorenhaushalte nicht bereit, in eine 
geeignetere Wohnung umzuziehen 
(vgl. a. a. O.: 56).

Die weitere Eingrenzung auf ältere 
Menschen mit Behinderung ergibt sich 
daraus, dass bei den beiden vorge-
stellten Gruppen der mobilitätseinge-
schränkten Menschen und Senioren 
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Abb. 8: Ursachen von Behinderungen nach Alter und Geschlecht in Deutschland 2003 (in %)

Datenquelle: Schwerbehindertenstatistik 2003; Statistisches Bundesamt; Quelle: BMFSFJ 2005: 545 

viele Personen nicht betroffen sind. 
Zum einen gibt es eine große Gruppe  
älterer Menschen, die ihr Leben pro-
blemlos aktiv und gesund gestalten 
können und von Barrieren im Quartier 
kaum betroffen sind. Zum anderen gibt 
es auch bei den Menschen mit Behin-
d erungen und Mobilitätseinschränkun-
gen unterschiedliche Grade der Ein-
schränkung. Besonders  jüngere Roll-
stuhlnutzer können in der Lage sein, 
kleinere Barrieren bis hin zu mehreren 
Treppenstufen zu überwinden. Es ist 
unbestritten, dass diese Menschen, 
ebenso wie die oben beschriebenen 
anderen Personengruppen von einem 
barrierefreien	Quartier	 profitieren,	 dies	
wird im Verlauf der Arbeit aber nicht 
weiter berücksicht igt. Menschen, die 

dauerhaft betreut werden müssen oder 
bettlägerig sind, sind selber nicht mehr 
in der Lage sich fortzubewegen und un-
wahrscheinlich alleine unterwegs, wes-
wegen ein barrierefreies Quartier eine 
andere Bedeut ung besitzt, als bei älter-
en Menschen mit Behinderung, die al-
leine mit Barrieren umgehen müssen.
Bei älteren Menschen mit Behinderung 
ist davon auszugehen, dass ein Groß-
teil der Gruppe Schwierigkeiten mit 
Barrieren im Quartier hat. Menschen 
mit angeborener Behinderung sind in 
dieser Altersklasse bislang kaum ver-
treten. Behinderungen in dieser Alters-
klasse sind vor allem auf Krankheiten 
zurückzuführen (siehe Abb. 8). Das be-
deutet	 häufig,	 dass	 die	 Behind	erung	
eine mehr oder weniger plötzliche 
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2012: 6

Abb. 9: Anteil der schwerbehinderten Menschen in den jeweiligen Altersklassen in % (Schwerbehindertenquote)

Situationsveränderung darstellt. Da-
durch ist zumeist eine Anpassung und 
Veränderung der Lebensweise und der 
Gewohnheiten nötig, die Menschen 
müssen sich also mit der neuen Situa-
tion arrangieren, was besonders im Al-
ter schwerer fällt (vgl. BMFSFJ 2005: 
585). Das heißt, bei der Betrachtung 
dieser Personengruppe muss davon 
ausgegangen werden, dass schon klei-
ne Barrieren zu erheblichen Schwierig-
keiten führen, da ein Umgang mit ihnen 
nicht dem gewohnten Verhalten ent-
spricht.

Die Bedeutung dieser Personengruppe 
zeigt sich auch dadurch, dass Behind-
erungen zumeist bei älteren Menschen 
auftreten. In Hamburg waren 2007 über 

ein Viertel der Menschen mit Schwer-
behinderung 75 Jahre und älter, etwas 
weniger als die Hälfte waren zwischen 
55 und 75 Jahre alt (vgl. BSG 2008: 10). 
Abb. 9 verdeutlicht den Anstieg des An-
teils der Menschen mit Schwerbehind-
erung in den jeweiligen Altersklassen. 
Durch den Fokus auf diese Personen-
gruppe kann zudem untersucht wer-
den, ob durch die besondere Lebenssi-
tuation weitere Aspekte für das Quartier 
wichtig werden.

Die Bedeutung des Quartiers für ältere 
Menschen mit Behinderung 
Ältere Menschen und Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen legen weni-
ger Wege und eine geringere Entfern-
ung zurück als jüngere Menschen und 
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Menschen ohne Mobilitätseinschränk-
ungen (vgl. BMVBS 2010: 74 f., 85 f.; 
vgl. Pohl et al. 2010: 341). Durch die 
eingeschränkte Mobilität und Reich-
weite von älteren Menschen mit Behin-
derung besteht bei einem weitgehend 
selbstständig geführten Leben die Er-
fordernis, dass Freizeit- und Einkaufs-
möglichkeiten sowie eine gute Gesund-
heitsversorgung in der näheren Um-
gebung	 zu	 finden	 sein	müssen.	Weite	
Wege oder gar die Voraussetzung der 
Nutzung eines PKW führen schnell zu 
Hürden und Schwierigkeiten bei der 
selbstständigen Durchführung von all-
täglichen Erledigungen oder Aktivitäten. 
Bei einer Betrachtung von Menschen 
mit einer mittleren Mobilitätseinschrän-
kung, also einer Gehfähigkeit mit fahr-
baren Gehgestellen bzw. Gehwagen, 
liegt eine solche überwindbare Weg-
länge zwischen 33m bei 90jährigen und 
220m bei 65jährigen (vgl. Scherz 2007: 
117). Diese Weglängen werden nicht 
als Maßstab in dieser Arbeit genutzt, 
weil in diesen Radien um die Wohn-
anlagen keine wichtigen Einrichtungen 
vorhanden sind (Kapitel 6.2).
Bei einem Vergleich der Alters- und 
Wohnabhängigkeit von Aktionsräumen 
in Altona und Neuwiedenthal in der Un-
tersuchung von Pohl et al. wurde fest-
gestellt, dass der Aktionsraum älterer 
Menschen nahräumlich im Wohnumfeld 
gelegen ist. Bei dem innerstädtischen 
Stadtteil Altona unterscheiden sich die 
Aktionsräume jüngerer und älterer Men-
schen kaum. Aber bei dem peripheren 
Stadtteil Neuwiedenthal werden starke 
Unterschiede zwischen über und unter 

65jährigen deutlich (siehe Abb. 10) (vgl. 
BSU 2011 19 ff.; Pohl et al. 2010: 342 
f.). 
Sind folglich in der näheren Umgebung 
nicht genügend Angebote für die Versor-
gung von älteren Menschen vorhanden, 
kann dies besonders in Quartieren mit 
einer hohen Anzahl an sozial benachtei-
ligten Menschen zu einer „Räumlichen 
Falle“ (Pohl et al. 2010: 345 f.) werden. 
Dies trifft besonders peripher gelegene 
Gebiete, in denen sich ältere und ärme-
re Bevölkerungsgruppen in monofunk-
tionalen Wohnquartieren konzentrieren. 
Zum einen ist die Anzahl der zurückge-
legten Wege in peripheren Stadtteilen 
geringer als in innerstädtischen Quar-
tieren (vgl. a. a. O.: 342). Zum anderen 
steigt mit dem Einkommen die Länge 
der Wege und die Zeit, die außerhalb 
des Hauses verbracht wird (vgl. a. a. 
O.: 339, 343). Ärmere Bevölkerungs-
gruppen in peripheren Lagen besitzen 
also eher eingeschränkte Aktionsräu-
me, da räumliche Distanzen entweder 
zu hohem Aufwand oder zu Verzicht auf 
entsprechende Aktivitäten führen (vgl. 
a. a. O.: 340).
Eine altersgerechte Quartiersentwick-
lung in sozial benachteiligten, periphe-
ren Stadtgebieten ist also unabdingbar 
um diese „Räumliche Falle“ zu ver-
hindern und eine Teilhabe aller Men-
schen zu ermöglichen. Dies betrifft vor 
allem den Zugang zu nahräumlichen 
Versorgungsinfrastrukturen, Freizeit-
angeboten und eine gute Anbindung 
durch den ÖPNV (vgl. a. a. O. 346).  
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Quelle: BSU 2011: 22

4.4 Frau S.:  Profil einer 
älteren Frau mit 
Gehbehinderung

Frau S. hat sich als Interviewpartnerin 
zu Verfügung gestellt und kann exem-
plarisch für eine Person der in dieser 
Arbeit untersuchten Personengruppe 
dienen. Zunächst wird ihre Lebens-
situation dargestellt, um ein beispiel-
haftes	 Profil	 dieser	 Lebensphase	 zu	
erhalten. Frau S. wohnt in der Senio-
renwohnanlage Neuwiedenthal und 
lebt dort alleine in einer barrierefreien 
Wohnung. Die 87jährige wohnt dort 
seit 2003 und ist im allgemeinen sehr 
zufrieden mit ihrer Wohnsituation. Von 
den Angeboten der Anlage nimmt sie 
medizinische Betreuung wie Massagen 

und Versorgungsangebote wie Mittags-
mahlzeiten in Anspruch. Dazu nutzt sie 
Freizeitangebote und hat auch viele 
Kontakte mit den anderen Bewohnern 
der Anlage. Bis vor wenigen Monaten 
war sie stark engagiert, zum Beispiel 
in verschiedenen Gremien der Anlage. 
Durch eine plötzliche Verschlechterung 
ihres körperlichen Zustands haben ihre 
Einschränkungen stark zugenommen. 
Diese schlagartige Veränderung ihrer 
Lebenssituation führte zu einer Abnah-
me ihrer Aktivitäten und Veränderung 
ihrer Gewohnheiten. Dieser Einschnitt 
ist für sie, die sich selbst als „sportlich 
und aktiv“ bezeichnete, sehr schwer 
und belastet sie immer noch. 
Besonders beim Setzen und Aufste-
hen und bei der Fortbewegung hat sie 

Abb. 10: Alters- und Wohnlageabhängigkeit von Aktionsräumen
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Probleme. In der Anlage ist das Bewe-
gen ohne Gehhilfe noch möglich, doch 
beim Verlassen der Anlage ist sie zwin-
gend auf ihren Rollator angewiesen. 
Einen normalen Tagesablauf, den Frau 
S. beschrieb, beginnt vormittags mit ei-
nem etwa einstündigen Spaziergang, 
häufig	durch	einen	naheliegenden	Park	
und verbunden mit Kontakten zu ande-
ren Bewohnern. Anschließend isst sie in 
der Wohnanlage, um den Nachmittag in 
der Anlage mit anderen Bewohnern zu 
verbringen. Den Abend verbringt sie mit 
Fernsehen in ihrer Wohnung. Abends 
verlässt Frau S. die Wohnanlage auch 
nicht mehr, da sie sich außerhalb der 
Anlage unsicher fühlt.
Der Aktionsraum von Frau S. ist im 
wesentlich auf ihre Wohnumgebung in 
Neuwiedenthal eingeschränkt. Außer-
halb der Anlage ist sie auf ihren Rollator 
angewiesen. Sie ist in der Lage in Neu-
wiedenthal einzukaufen, medizinische 
Angebote wahrzunehmen und spazie-
ren zu gehen. In die Hamburger Innen-
stadt fährt sie nicht mehr, da sie den 
Bus wegen der Rollatorunfreundlichkeit 
nicht nutzen möchte. Dadurch das Frau 
S. Busse nicht nutzen kann und möch-
te, ist ihr Aktionsraum erheblich ein-
geschränkt, da sie weder in umliegen-
de Stadtteile, noch ohne einen langen 
Fußweg die S-Bahn Station erreichen 
kann.
Frau S. fühlte sich dadurch in ihrer Le-
bensführung nicht wesentlich einge-
schränkt, da sie die Versorgungsange-
bote in Neuwiedenthal als sehr gut be-
zeichnet. Für besondere Erledigungen 
hat Frau S. eine „kleine Hilfe“, die sie 

unterstützt. Als Beispiel für eine Besor-
gung durch die „kleine Hilfe“ nannte sie 
Bettwäsche aus einem Bettenlager im 
Nachbarstadtteil Neugraben. 

4.5 Andere 
Personengruppen, die 
von einem barrierefreien 
Quartier profitieren

Neben Menschen mit Gehbehinde-
rungen, Rollstuhlnutzern und älteren 
Menschen gibt es weitere Personen-
gruppen, die von barrierefreien Wegen 
profitieren	 können.	So	 können	Kinder-
wagen oder Gepäck zu Schwierigkei-
ten beim Überwinden von Stufen und 
Schwellen und zu Einschränkungen in 
der Beweglichkeit führen. Edinger et al. 
beschreiben sogar, dass ohne Barrie-
ren alle Menschen bei ihren Alltagsak-
tivitäten Erleichterung erfahren und bei 
Barriere reduzierung immer Komfort-
steigerungen für weitere Bevölkerungs-
gruppen entstehen (vgl. Edinger et al. 
2007: 12).
Während sich die oben beschriebenen 
Behinderungen auf langfristige Behin-
derungen beziehen, gibt es auch viele 
Personen mit nur temporären Mobili-
tätseinschränkungen. Dies trifft zum 
Beispiel bei Unfallverletzungen zu, die 
die zeitweise Nutzung von Krücken 
zur Folge haben. Sind diese temporä-
ren Einschränkungen vergleichbar mit 
den Einschränkung von Menschen mit 
Gehbehinderung oder Rollstuhlnutzern, 
so	profitieren	diese	Menschen	ebenso	



23BACHELOR-THESIS  „BARRIEREFREIHEIT IM QUARTIER“

von einem angepassten Quartier (vgl.  
BMVBW 2001: 15).

4.6 Zwischenfazit
Menschen in der Lebensphase Alter und 
Menschen mit Behinderung sind sehr 
heterogene Bevölkerungsgruppen, die 
sehr	unterschiedliche	Lebensstile	pfle-
gen und verschiedenste Bedürfnisse 
und Anforderungen an ein Quartier be-
sitzen. Durch die Eingrenzung auf Men-
schen mit Gehbehinderung steigt die 
Bedeutung des Quartiers und die An-
forderungen an die Quartiersgestaltung 
um die Einschränkungen des Aktions-
raums möglichst gering zu halten. Im 
nächsten Kapitel werden die möglichen 
Barrieren, die den Aktionsraum dieser 
Menschen einschränken, vorgestellt.
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5 Barrieren und Barrierefreiheit

Im	Folgenden	Kapitel	wird	auf	die	Defi-
nition von Barrierefreiheit (Kapitel 5.1), 
sowie Normen (Kapitel 5.2) und ver-
bindliche Regelungen (Kapitel 5.3) zu 
baulichen Anlagen auf verschiedenen 
normativen Ebenen eingegangen. An-
schließend werden weitere Dimensio-
nen von Barrieren aufgezeigt (Kapitel 
5.4).

5.1 Definition Barrierefreiheit
„Barrierefrei sind bauliche und sonsti-
ge Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der 
Informationsverarbeitung, akustische 
und visuelle Informationsquellen und 
Kommunikationseinrichtungen sowie 
andere gestaltete Lebensbereiche, 
wenn sie für behinderte Menschen 
ohne besondere Erschwernis und in der 
Regel ohne besondere Hilfe zugänglich 
und nutzbar sind.“
(§ 4 HmbGGbM 2005)
Der	 in	 der	 Definition	 von	 Barrierefrei-
heit, die so oder sehr ähnlich auch 
im Bundesgleichstellungsgesetz  und 

anderen Landesgleichstellungsgesetz-
en	zu	finden	ist,	beschriebene	Zustand	
beschreibt eine Vermeidung aller Bar-
rieren. 
Aus	dieser	Definition	der	Barrierefreiheit	
kann	auch	eine	Definition	von	Barriere	
entnommen werden. So sind Barrieren 
Hindernisse, die nur mit Erschwernis 
oder mit besonderer Hilfe zugänglich 
und nutzbar sind (vgl. Edinger et al. 
2007:	 9).	 Edinger	 et	 al.	 	 klassifizieren	
Barrieren in verschiedene Kategorien: 
•	 „bauliche Hindernisse
•	 fehlende Einrichtungen
•	 hinderliche räumliche Anordnungen
•	 psychologische Hindernisse“
(a. a. O.: 12)
In dieser Arbeit wird diese Einteilung 
nicht weiter genutzt. Die Kategorisie-
rung zeigt aber gut auf, dass auch wei-
tere Facetten als Barrieren verstanden 
werden. Beispiele die Erdinger nennt 
sind: Angsträume, unattraktiv platzierte 
Sitzgelegenheiten oder fehlende Park-
möglichkeiten für soziale Dienste (vgl. 
a. a. O.: 10 ff.).
Der bei Bauer et al. zugrunde liegende 
Begriff der Barrierefreiheit beinhaltet 
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die „Sicherung einer selbstständigen 
Lebensführung und Beweglichkeit für 
alle“  (Bauer et al. 2011: 16). Bauer et 
al. unterteilen Barrieren in zwei Kate-
gorien: Baulich-technische Barrieren 
und soziale und mentale Barrieren (vgl. 
ebenda). Barrieren sind aber nicht im-
mer eindeutig zuzuordnen und können 
sogar durch die Wechselwirkungen von 
baulichen und sozialen Barrieren und 
individuellen Einstellungen entstehen 
(vgl. a. a. O.: 19).

5.2 Normen für 
Barrierefreiheit im 
Bereich Bau und Verkehr 

Einen Überblick über mögliche bauliche 
Barrieren gibt das Österreichische Bun-
desministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie (ÖBMVIT), welches 
die Barrieren für Rollstuhlfahrer in vier 
grundlegende Bereiche einteilt:
•	 Zu schmale Gehsteige
•	 Queren von Straßen
•	 Höhenunterschiede überwinden
•	 Rollstuhlfahren mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln
(vgl. ÖBMVIT 2003: 10 f.)
Die konkreten Barrieren und Anforder-
ungen, die für Menschen mit Gehein-
schränkung und Rollstuhlnutzer von 
Bedeutung sind, werden in den Check-
listen der objektiven Erfassung von Bar-
rieren dargestellt (Kapitel 7.3). 

Um die Anforderung einer Vermei-
dung von baulichen Barrieren nicht ei-
ner Beliebigkeit oder Interpretation zu 

unterwerfen, gibt es Normen. Für den 
barrierefreien Bau sind dies insbeson-
dere die DIN 18024-1 sowie die DIN 
18040-1 und 18040-2. Andere Normen, 
die im Rahmen dieser Arbeit nicht wei-
ter berücksichtigt werden, sind VDI-
Richt linien des Vereins Deutscher In-
genieure, VDE-Bestimmungen des Ver-
bands Deutscher Elektrotechniker oder 
Einheitlich technische Bestimmungen 
der Baugenehmigungsbehörden (ETB) 
(vgl. König 2005: 27). 
Die DIN 18024-1 von 1998 ist dabei die 
für diese Arbeit bedeutendste Richt-
linie, da sie sich mit Straßen, Plätzen, 
Wegen, öffentlichen Verkehrs- und 
Grünanlagen sowie Spielplätzen aus-
einandersetzt. Die Regelungen in der 
DIN 18024-1, die Rollstuhlfahrer und 
Menschen mit Geheinschränkungen 
betreffen, könnten ähnlich kategori-
siert	werden	wie	die	Klassifikation	des	
ÖBMVIT. Damit stehen in ihr die zentra-
len Anforderungen an die in dieser Ar-
beit zu untersuchenden Wegeverbind-
ungen, dies wird später bei der Erläute-
rung der Erfassungsmethode deutlich. 
Zurzeit ist die DIN 18024-1 in Bearbei-
tung und wird voraussichtlich in den 
nächsten Jahren von der DIN 18040-3 
ersetzt. Die DIN 18040-1 und 18040-2 
sind bereits aktualisiert und haben die 
DIN 18024-2, 18025-1 und 18025-2 er-
setzt. Sie behandeln die Anforderungen 
an die barrierefreie Gestaltung von öf-
fentlich zugänglichen Gebäuden und 
Wohnungen.

Die Vermeidung aller Barrieren ist in 
der Praxis selten vollständig umsetzbar, 
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was Möglichkeiten der Begriffsabstu-
fung erfordert. Besonders da die ver-
schiedenen Einschränkungen andere 
Anforderungen an eine barrierefreie 
Gestaltung stellen, die sich widerspre-
chen können. So sind für Blinde Bord-
steinhöhen – auch bei Übergängen – 
von 6 cm ideal, um sie wahrzunehmen. 
Für Rollstuhlfahrer hingegen wären 
bei Übergängen komplett abgesenkte 
Bordsteine am einfachsten zu überwin-
den. Um Blinden und Rollstuhlnutzern 
gerecht zu werden, sollte die Bordstein-
höhe genau 3 cm betragen (vgl. PLAST 
10 Abschnitt 2 Blatt 3). Dieses Beispiel 
zeigt zum einen, dass Barrieren nicht 
immer schädlich sind und auch zum 
Schutz oder zur Information dienen kön-
nen (vgl. Bauer 2011: 5) und zum ande-
ren, dass obwohl die Normen der DIN 
auch nur eine Art Kompromiss ohne 
Absolutheitsanspruch darstellen, selten 
vollständig einzuhalten sind. Für Maß-
nahmen, die nicht vollständig den An-
forderungen der DIN entsprechen, aber 
Barrieren reduzieren, eignet sich der 
Begriff „barrierearme Anpassung“, der 
ein „Bündel an Maßnahmen zur Barrie-
rereduzierung im Bestand zur Verbes-
serung der Gebrauchstauglichkeit von 
Wohnungen“ (Edinger et al. 2007: 16 
f.) und des öffentlichen Verkehrsraum-
es beschreibt. Das Ziel bei Umbaumaß-
nahmen und besonders bei Neubauten 
muss natürlich sein, möglichst eine 
Barrierefreiheit in allen Belangen her-
zustellen. Ist dies nicht möglich, so soll-
ten möglichst viele Barrieren reduziert 
werden (vgl. ebenda).

5.3 Rechtliche 
Anforderungen an 
Barrierefreiheit im 
Bereich Bau und Verkehr 

Die Festschreibungen in der DIN be-
deuten aber nicht eine rechtliche Ver-
bindlichkeit dieser Anforderungen. Eine 
rechtliche Verbindlichkeit entsteht durch 
Festschreibungen in Gesetzen und 
Rechtsvorschriften. Diese Verbindlich-
keiten können für Private und für Träger 
öffentlicher Gewalt gelten. Die Entwick-
lung von Verbindlichkeiten und Fest-
schreibungen ziehen sich über einen 
Großteil von administrativen Ebenen. 
In der UN-Konvention zur Inklusion von 
Behinderten	 spezifiziert	 Artikel	 9	 das	
Ziel des gleichberechtigten Zugangs für 
Menschen mit Behinderungen: 
„Diese Maßnahmen, welche die Fest-
stellung und Beseitigung von Zugangs-
hindernissen und -barrieren einschlie-
ßen, gelten unter anderem für 
a) Gebäude, Straßen, Transportmittel 
sowie andere Einrichtungen in Gebäu-
den und im Freien...“ (Artikel 9 UN-Kon-
vention zur Inklusion von Behinderten 
2008).
Die Konvention ist nicht direkt bindend 
für Private. Adressiert werden staatliche 
Organe, die entsprechend ihrer verfüg-
baren Ressourcen Maßnahmen ergrei-
fen müssen, die in der Konvention fest-
geschrieben Rechte umzusetzen und 
zu schützen (vgl. BSG 2010: 22 f.).
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Exkurs: UN-Konvention zur Inklusi-
on von Behinderten 

Am 13. Dezember 2006 hat die Gener-
alversammlung der Vereinten Nationen 
das „Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Men-
schen mit
Behinderungen“ (UN-Konvention zur 
Inklusion von Behinderten 2008) verab-
schiedet. Die in Deutschland rechtsver-
bindliche UN-Konvention behandelt die 
Anerkennung von Behinderungen als 
Bestandteil des menschlichen Lebens 
und die „volle gesellschaftliche Teilha-
be“ (BSG 2010: 9) aller Menschen mit 
Behinderungen (vgl. ebenda). Grundle-
gend ist dabei der Gedanke der sozial-
en Inklusion, der die volle Teilhabe an 
der Gesellschaft von jedem individuel-
len Menschen vorsieht. Dabei wird die 
Vielfalt aller Menschen berücksichtigt 
und gewürdigt, indem die Teilhabe an 
der Gesellschaft nicht an eine Anpas-
sung an eine „Normalität“ gebunden 
wird.

Im ersten Artikel der Konvention ist 
deutlich ausgedrückt, dass das Ziel ist, 
„den vollen und gleichberechtigten Ge-
nuss aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten durch alle Menschen mit Be-
hinderungen zu fördern, zu schützen 
und zu gewährleisten und die Achtung 
der ihnen innewohnenden Würde zu 
fördern“ (Artikel 1 UN-Konvention zur 
Inklusion von Behinderten 2008).
Zu betonen ist hierbei, dass es sich 
nicht um etwas wie „neue, besonde-
re Menschenrechte“ für Menschen mit 

Behinderungen handelt, sondern dass 
an den allgemein gültigen Menschen-
rechten orientiert, diese Rechte ange-
passt werden an die Bedürfnisse und 
Anforderungen von Menschen mit Be-
hinderungen (vgl. BSG 2010.: 19). So 
könnte beispielsweise aus dem Recht 
auf Teilhabe am kulturellen Leben, ein 
Recht auf den barrierefreien Zugang zu 
Museen oder Theatern abgeleitet wer-
den (vgl. ebenda).
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Auf Bundesebene entsteht rechtliche 
Verbindlichkeit durch das Baugesetz-
buch (BauGB) und das Gesetz zur 
Gleichstellung behinderter Menschen 
(Behindertengleichstellungsgesetz – 
BGG). So sind in der Bauleitplanung 
die besonderen Bedürfnisse von Men-
schen mit Behinderungen zu berück-
sichtigen (vgl. § 1 Abs 6 Nr. 3 BauGB 
2004). Nach BGG sind „sonstige bau-
liche oder andere Anlagen, öffentliche 
Wege, Plätze und Straßen sowie öf-
fentlich zugängliche Verkehrsanlagen 
und Beförderungsmittel im öffentlichen 
Personenverkehr [...] nach Maßgabe 
der einschlägigen Rechtsvorschriften 
des Bundes barrierefrei zu gestalten“  
(§ 8 Abs 2 BGG).
Auf der Landesebene in Hamburg 
entsteht rechtliche Verbindlichkeit in 
diesem Bereich durch die Hamburg-
ische Bauordnung (HBauO) und die 
technisch en Baubestimmungen. Die 
Bauordnung und die technischen Bau-
bestimmungen werden in jedem Bund-
esland anders geregelt. Eine wichtige 
Rolle spielt dabei das Hamburgische 
Gesetz zur Gleichstellung behinderter 
Menschen, das in Paragraph 7 sehr 
ähnlich wie das BGG auf die Barriere-
freiheit bei Bau und Verkehr eingeht:

„Herstellung von Barrierefreiheit in den 
Bereichen Bau und Verkehr
(1) Neubauten und große Um- und Er-
weiterungsbauten der Träger öffent-
licher Gewalt sollen entsprechend den 
allgemein anerkannten Regeln der 
Technik barrierefrei gestaltet werden. 

Andere Lösungen, die in gleichem 
Maße die Anforderungen an die Barrie-
refreiheit
erfüllen, sind zulässig. Die Regelungen 
der Hamburgischen Bauordnung blei-
ben unberührt.
(2) Sonstige bauliche oder andere Anla-
gen der Träger öffentlicher Gewalt und 
öffentliche Wege sind nach Maßgabe 
der einschlägigen Rechtsvorschriften 
barrierefrei zu gestalten. Weitergehen-
de Vorschriften bleiben unberührt.“
(§ 7 HmbGGbM 2005)
Die Träger öffentlicher Gewalt sind im 
Regelfall	dazu	verpflichtet,	Barrierefrei-
heit umzusetzen. Dabei sollen beson-
ders unzumutbarer und unverhältnis-
mäßiger Aufwand bei der Herstellung 
von Barrierefreiheit aber verhindert 
werden (vgl. BSG 2011: 34). Als in Ab-
satz 2 angeführte einschlägige Rechts-
vorschriften gelten die Hamburgische 
Bauordnung und das Hamburgische 
Wegegesetz, sowie „die abschließen-
den bundesrechtlichen Regelungen im 
Allgemeinen Eisenbahngesetz, im Per-
sonenförderungsgesetz sowie in der 
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung“ 
(a. a. O.: 35). Allerdings sind die Rege-
lungen dort nicht sehr ausführlich und 
besitzen zum öffentlichen Raum keinen 
Verweis auf die DIN 18024-1, auch nicht 
über technische Baubestimmungen. In 
der Hamburgischen Bauordnung, die in 
§ 52 die Anforderungen an die Barriere-
freiheit baulicher Anlagen zusammen-
gefasst hat (BSG 2008: 41), beschränkt 
sich der Bezug auf die Gestaltung im 
öffentlichen Raum auf § 52 Abs 2 Nr. 1:
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 „Bauliche Anlagen, die öffentlich zu-
gänglich sind, müssen in den dem all-
gemeinen Besucherverkehr dienenden 
Teilen von Menschen mit Behinderun-
gen, alten Menschen und Personen mit 
Kleinkindern barrierefrei erreicht und 
ohne fremde Hilfe zweckentsprechend 
genutzt werden können.“
(§ 52 Abs 2 Nr. 1 HBauO 2005) 

Und auch hier sind nicht vorrangig An-
lagen und Wege im öffentlichen (Ver-
kehrs-)Raum gemeint (siehe § 52 Abs 
2 Nr. 2). Eine genauere Beschreibung 
der Anforderungen an die Barrierefrei-
heit wird hier nicht geliefert. Diese de-
tailliertere Beschreibung für die einzel-
nen Gestaltungen im öffentlichen Raum 
wird aber in den Planungshinweisen 
für Stadtstraßen Teil 10: Barrierefreie 
Verkehrsanlagen (PLAST 10) festge-
schrieben. In diesem Teil der Planungs-
hinweise werden von der Behörde für 
Wirtschaft, Verkehr und Innovation die 
Anforderungen an Anlagen im öffentli-
chen Verkehrsraum dargelegt, die in ei-
nem gewissen Rahmen bindend für Be-
hördenhandeln ist. Die PLAST 10 wirkt 
sich auf alle neuen Bau- und Planungs-
maßnahmen aus, löst aber keine Um-
baupflicht	für	bestehende	Verkehrsräu-
me aus (vgl. BWVI 2012: 2). Aufbau und 
Regelungen ähneln der DIN 18024-1. 
Manche Regelungen gehen weiter als 
die der DIN 18024-1, manche erfüllen 
nicht ganz die dort beschrieben en Vor-
gaben. In Kapitel 7.3 werden die wei-
tergehenden Regelungen der PLAST 
10	 die	 in	 die	 Untersuchung	 einfließen	
dargestellt.

Der Arbeit zugrunde liegende Anforde-
rungen
Deshalb werden in dieser Arbeit, wie bei 
der Erläuterung der Erfassungsmetho-
de näher dargestellt wird, die weitest-
gehenden Regelungen aus DIN 18024-
1 und PLAST 10 herangezogen, um die 
Anforderungen an die bauliche Gestal-
tung in einem barrierefreien Quartier 
entsprechend der Betrachtungsgruppe 
der älteren Menschen mit Behinderung 
zu	definieren.	
Hier ist darauf hinzuweisen, dass in 
dieser Arbeit die Barrierefreiheit der S-
Bahn-Haltestelle nicht untersucht wird. 
Die Barrierefreiheit der Haltestellen es-
sentiell für die Mobilität der untersuch-
ten Personengruppe. Seit 1989 läuft der 
barrierefreie Ausbau des S-Bahn-Netz-
es und inzwischen sind alle S-Bahn en 
mit Mehrzweckabteil und Rampen aus-
gestattet, die an der ersten Tür hinter 
dem	Triebzugführer	zu	finden	sind	(vgl.	
BSG 2008: 43 f.) Deshalb wird für diese 
Arbeit davon ausgegangen wird, dass 
die Stadt und die S-Bahn Hamburg 
ausreichend Informationen über den 
Zustand der Haltestellen und Verkehrs-
mittel haben. 
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5.4 Weitere Barrieren für 
ältere Menschen mit 
Behinderung 

Um ein aktives Leben im Quartier für 
ältere Menschen mit Behinderung zu 
ermöglichen, sind neben der reinen 
baulichen Barrierefreiheit von Wegen 
und Anlagen weitere Merkmale des 
Quartiers wichtig. Im Folgenden wird 
ein Überblick über weitere Barrieren in 
den baulichen und sozial-mentalen Di-
mensionen eines teilhabe- und lebens-
gerechten Umfeldes gegeben. Abb. 11 
zeigt beispielhaft, welche Anforderun-
gen ältere Menschen an ihr Wohnum-
feld stellen und wo ihre Prioritäten lie-
gen können, was einen Hinweis darauf 
gibt, wo Barrieren entstehen können.

Informationswege, Ausstattung des öf-
fentlichen Raums und temporäre Bar-
rieren
Die Personengruppen, die von der po-
sitiven Wirkung akustischer und visu-
eller	Hilfen	profitieren,	dürfen	nicht	 re-
duziert werden auf Menschen mit Hör- 
oder Seheinschränkungen. Besonders 
durch ein ansprechendes und ver-
ständliches Informations- und Leitsy-
stem können unnötige Wege und Um-
wege verhindert und der Komfort der 
Fortbewegung erhöht werden. Schrift-
größe, Farbkontrast und Beleuchtung 
von optischen Informationen können 
die Lesbarkeit und den Lesekomfort 
beeinflussen.	 Das	 Vorhandensein	 von	
akustischen Informationen kann auch 
zu einem Orientierungsgewinn beitra-
gen, wenn Lautstärke, Deutlichkeit und 
Sprache (einfach formuliert, langsam 
und einmal wiederholt) stimmen. Deut-
liche visuelle Unterschiede wie zum 
Beispiel zwischen naheliegenden Fuß- 
und Radwegen und generell eine helle 
Ausleuchtung von Wegen und beson-
ders Straßenquerung en können auch 
für Menschen ohne starke visuelle Be-
einträchtigungen hilfreich sein und die 
Sicherheit im Straßenraum erhöhen 
(vgl. BMVBW 2001: 13 ff.). Barrieren 
können auch durch die Art und Wei-
se der Informationsvermittlung entste-
hen. Neben schwer lesbaren Schildern 
oder undeutlichen akustischen Durch-
sagen kann dies auch durch schwer 
verständliche Texte, unübersichtliche 
Handhabung von Fahrkartenautomaten 
oder der Nutzung von nur einem Infor-
mationsmedium wie zum Beispiel dem 
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Quelle: Pohl, Flemming 2010: 15

Abb. 11: Prioritäten älterer Menschen bei der Ausstattung der Wohnumgebung

Internet oder Printmedien geschehen 
(vgl. Bauer et al. 2011: 24).
Einfluss	 auf	 die	 Nutzbarkeit	 des	 Ver-
kehrsraums hat auch dessen Ausstat-
tung. Dies reicht von dem Vorhanden-
sein und der Gestaltung von Bänken 
bis hin zu im Weg stehenden Mästen 
oder zum Beispiel Stromverteilerkästen 
(vgl. Bauer et al. 2011: 20). Bei fehlen-
den oder falsch positionierten Fahr-
radabstellplätzen können Hindernisse 
durch abgestellte Fahrräder entstehen. 
Solche Hindernisse werden auch als 
temporäre Barrieren bezeichnet. Tem-
poräre Barrieren können ungeräumte 
Gehwege im Winter, defekte Aufzüge 
(vgl. Interview Frau S.), mobile Toilet-
ten oder auch Mülltonnen die zur Ab-
holung bereit stehen sein (vgl. Bauer et 

al. 2011: 20 f.). Diese Beispiele zeigen 
auch, dass Barrieren durch unachtsa-
mes Handeln von Menschen schnell 
entstehen können. Ein barrierefreies 
Quartier muss sich also auch in den 
Köpfen aller Bewohner im Quartier wie-
derfinden	 und	 kann	 nicht	 auf	 ein	 be-
hördliches Handeln reduziert werden 
(vgl. ebenda).

Sicherheit, Schmutz und Lärm
Neben der erhöhten Sichtbarkeit beein-
flusst	 die	 Beleuchtung	 im	 öffentlichen	
Raum auch das allgemeine Sicher-
heitsgefühl, das sich auch stark auf die 
Lebensqualität auswirkt. Aspekte bei 
der Sicherheit im öffentlichen Raum 
können dabei bauliche Merkmale wie 
Beleuchtungsgrade, Wegbreiten und 
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Unterführungen sein, die zu Angsträu-
men führen. Aber auch die Nutzung von 
öffentlichen	 Räumen	 beeinflusst	 die	
Wahrnehmung, besonders bei einsei-
tiger Nutzung durch bestimmte Perso-
nengruppen (vgl. Bauer et al. 2011: 22) 
wie zum Beispiel alkoholisierte Jugend-
liche (vgl. Interview Frau S.). Wird die 
Wohnumgebung als unsicher wahrge-
nommen, kann es dazu kommen, dass 
zu bestimmten Zeiten, besonders bei 
Dämmerung und Dunkelheit, die Woh-
nung bzw. die Wohnanlage nicht mehr 
verlassen wird (vgl. ebenda). Die Be-
treuerin Frau W. führte an, dass auch 
das Image der Gegend eine große Rol-
le spielt (vgl. ebenda).
Das Thema Sicherheit und Sicherheits-
empfinden	 wird	 aber	 auch	 von	 Lärm	
und Schmutz in einem Quartier beein-
flusst.	Eine	ruhigere	Umgebung,	unbe-
einträchtigt zum Beispiel von starkem 
Verkehrslärm, kann daher ein attrak-
tiveres Umfeld bieten und für weniger 
Stress bei zurückgelegten Wegen sor-
gen. Verschmutzte Gehwege und Park-
anlagen, also als verwahrlost oder un-
ordentlich empfundene Räume, sind 
zwar keine objektive Gefahr, können 
aber zu unsozialem Verhalten führen 
und damit das Sicherheitsgefühl ne-
gativ beeinträchtigen (vgl. Bauer et al. 
2011: 23). Neuwiedenthal wird von Frau 
S. und Frau W. als ruhig wahrgenom-
men, Lärmbelastungen spielen also 
keine Rolle. Dafür wies Frau S. mehr-
mals darauf hin, dass sie sich von den 
schmutzigen Parkanlagen gestört fühlt. 
Sie erwähnte auch, dass manche Wege 
so verdreckt sind, dass man sie kaum 

noch benutzen kann oder möchte (vgl. 
Interview Frau S.). Hier trägt also die 
Verschmutzung alleine dazu bei, dass 
Menschen in ihren Bewegungsräumen 
eingeschränkt sind.

Stadtplanung und städtebauliche Struk-
turen
Die Baustruktur von Stadtteilen oder 
Quartieren kann in verschiedenen Aus-
formungen auch zu Einschränkungen 
führen. Dies kann durch lange Gebäu-
deriegel wie zum Beispiel in Großwohn- 
oder Zeilenbausiedlungen geschehen, 
aber auch durch breite, stark befahrene 
Straßen oder unübersichtliche Knoten-
punkte (vgl. Bauer et al. 2011: 17). Da-
durch entstehende längere Wege oder 
Umwege können zu einer Reduktion 
der zurückgelegten Wege von älteren 
Menschen mit Gehbehinderung führen.
Als indirekte Barriere können auch 
Wärmeinseln angesehen werden, 
wenn diese durch mangelnde Grünzü-
ge und Freiräume in der Stadt entste-
hen, also sich städtische Räume auf 
höhere Temperaturen aufheizen als 
in der Umgebung (vgl. Verband Reg-
ion Stuttgart 2008: 21). Dies kann zur 
Einschränkung en führen, wenn die Hit-
ze den Aufenthalt außerhalb der Wohn-
ung erschwert. Davon betroffen sind 
besonders Städte mit besonderer Topo-
graphie wie zum Beispiel Stuttgart mit 
dessen Kessellage (vgl. a. a. O.: 26).



33BACHELOR-THESIS  „BARRIEREFREIHEIT IM QUARTIER“

Versorgung im Quartier
Im Kapital 4.3 wird dargestellt, dass für 
ältere Menschen mit Gehbehinderung 
das Wohnquartier der hauptsächliche 
Aktionsraum ist. Deswegen ist es für 
ein selbstständiges Leben erforderlich, 
dass im Quartier die notwendigen und 
alltäglichen Versorgungseinrichtungen 
zu	finden	sind.	Das	umfasst	 insbeson-
dere Einkaufsmöglichkeiten, medizin-
ische Versorgung, soziale Einrichtun-
gen und Freizeitangebote. Bei steigen-
der Entfernung zu diesen Einrichtung en 
und fehlenden alternativen Angebot en 
besteht die Gefahr einer höheren Ab-
hängigkeit von der Hilfe Dritter. Hier wird 
die Notwendigkeit kurzer Distanz en für 
ein selbstbestimmtes Leben deutlich.
Besonders in peripheren Stadtteilen 
wäre also eine Untersuchung über Be-
darf, Versorgung und Versorgungskon-
zepte interessant und notwendig. Aber 
auch für längere Strecken ist der ÖPNV 
mit seinem Angebot, Dichte, Fahrpreis 
und Attraktivität ein weiteres wichtiges 
Untersuchungsfeld. Wie das Interview 
mit Frau S. zeigt, ist die Versorgung mit 
barrierefreiem, rollator- und rollstuhl-
freundlichem ÖPNV entscheidend für 
den Aktionsraum von älteren Menschen 
mit Behinderung (vgl. ebenda). 
Der Fahrtakt des Angebotes des ÖPNV 
ist ein Beispiel für die zeitliche Kom-
ponente die auch zu Barrieren führen 
kann. Fahren Busse nur zu Stoßzeiten 
von Schülern und Arbeitnehmern könn-
te das Angebot für ältere Menschen un-
zureichend sein und sie in ihrer Mobilität 
einschränken. Aber auch bei Öffnungs-
zeiten von (öffentlichen) Einrichtungen 

oder den Zeitpunkten sozialer oder kul-
tureller Veranstaltungen können Ein-
schränkungen entstehen (vgl. Bauer 
et al. 2011: 24 f.). Kombiniert sich hier 
die Angst sich im Dunkeln außerhalb 
der	 Wohnung	 zu	 befinden	 mit	 einem	
ausschließlichen Abendprogramm des 
Theaters, so sind Menschen daran ge-
hindert teilzunehmen (vgl. Interview 
Frau S.).
Neben den zeitlichen Einschränkungen 
müssen sich die Menschen aber auch 
alle Angebote vom Einkaufen, über 
medizinische Versorgung bis zu kultu-
rellen Veranstaltungen leisten können. 
Gerade bei öffentlichen Angeboten und 
Leistungen ist deshalb zu überprüfen, 
welche Unterstützung notwendig ist, 
um die Teilhabe aller Menschen zu ge-
währleisten (vgl. Bauer et al. 2011: 25).

Wohnen und Gebäudezugänglichkeit
Ein barrierefreies Umfeld nutzt na-
türlich wenig für ältere Menschen mit 
Behinder ung, wenn es keine Wohnun-
gen gibt, in welchen sie selbstbestimmt 
leben können. Zu den Gestaltungs- und 
Umbaumöglichkeiten von Wohnungen 
und Gebäudezugängen gibt es eine 
Vielzahl an Beispielen (zum Beispiel 
König 2005) und auch Normen wie die 
DIN 18040-1 und -2. Der Bedarf an bar-
rierefreien Wohnungen ist unbestritten 
(vgl. BMVBS 2011: 9 ff.; vgl. BSU 2011: 
10), wie man auch in den Bauordnun-
gen sehen kann, hier in der Hamburg-
ischen Bauordnung:
„Gebäude mit mehr als vier Woh-
nungen sowie die Wohnungen eines 
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Geschosses müssen barrierefrei er-
reichbar sein.“
(§ 52 Abs 1 Nr. 1 HBauO 2005)
Allerdings gibt es Unklarheiten über 
den genauen Bedarf und das genaue 
Angebot an Wohnungen. Die Studie 
„Wohnen im Alter“ des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung schätzt, dass es bei einem 
Bedarf von 11 Mio. Seniorenhaushal-
ten etwa 570.000 weitgehend barrie-
refreie Wohneinheiten vorhanden sind 
(vgl. BMVBS 2011). Im Zeitraum 2009 
bis 2011 wurden mit dem KfW-Förder-
programm „Altersgerecht Umbauen“ 
bei etwa 82.500 Wohneinheiten bar-
riereabbauende Maßnahmen durchge-
führt (vgl. Deutscher Bundestag 2012: 
19848).  Dies sind dann selten wirklich 
barrierefreie Wohnungen, sondern eher 
barrierereduzierte oder auf bestimmte 
Einschränkungen oder Krankheitsbil-
der angepasste Wohnungen. Beson-
ders auf kleinräumigerer Ebene, von 
Landesebene bis zur Quartiersebene, 
sind Untersuchungen über Bedarf und 
Angebot wichtig. Erst wenn der Bedarf 
bekannt ist, können passgenaue Ange-
bote entwickelt werden. 

Soziales Netzwerk
Durch die Einschränkung in ihrem Ak-
tionsraum sind ältere Menschen selten 
in der Lage alles selbständig zu erledi-
gen. Zum Beispiel sind sie für spezielle 
Besorgungen oder  kleinere handwerk-
liche Leistungen auf die Hilfe anderer 
angewiesen. Für solche Dinge ist es 
wichtig, eine Unterstützung wie die „klei-
ne	Hilfe“	von	Frau	S.	zu	haben.	Häufig	

kommt diese Unterstützung aus dem 
direkten sozialen Umfeld wie etwa Fa-
milie oder Bekannte. Soziale Netzwer-
ke und Kontakte tragen zur Steigerung 
der subjektiven Lebensqualität bei und 
können ein selbstbestimmten Leben 
unterstützen (vgl. Kreuzer 2006: 47). 
Es ist fraglich, ob solch ein Netzwerk 
immer durch professionelle Dienstleist-
ungen ersetzt werden kann oder dies 
finanzierbar	ist.	So	kann	das	Fehlen	ei-
nes unterstützenden Netzwerk es eine 
Barriere zu einem selbstständ igen Le-
ben sein.
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5.5 Zwischenfazit
Die festen Regelungen von Mindest-
normen und eine rechtliche Verbind-
lichkeit für bauliche Gestaltung sind 
zwingend erforderlich und auch auf vie-
len Ebenen vorhanden, trotzdem sind 
den Möglichkeiten dieser Regelungen 
Grenzen	 gesetzt.	 Konflikte	 entstehen	
dadurch, dass sich die Anforderungen 
bestimmter Behinderungsarten wider-
sprechen und/oder zu Eingrenzungen 
führen. Außerdem ist eine Behinderung 
immer individuell und so unterscheiden 
sich Anforderungen von Person zu Per-
son. Dies macht es auch nötig, dass 
Barrieren nicht nur erfasst, sondern 
auch bewertet werden, inwiefern sie ein 
Hindernis darstellen und wem eine Ver-
änderung dient oder schadet.
Deutlich wird auch, dass ein barriere-
freies Quartier nicht nur durch die bar-
rierefreie bauliche Gestaltung entsteht, 
sondern dass die Anforderungen viel-
fältige Dimensionen haben wie die in 
Kapitel 4.4 und 5.4 dargestellte Lebens-
realität von Frau S. zeigt. Auch wurde 
deutlich, dass eine barrierefreie Gestal-
tung von der Einstellung aller Personen 
und nicht nur von Behörden abhängt. 
Folglich kann nur unter Beachtung aller 
Anforderungen und Dimensionen sowie 
dem Einbeziehen der Bewohner ein 
Quartier barrierefrei bzw. barrierearm 
gestaltet und älteren Menschen mit Be-
hinderung eine weitestgehend selbst-
ständige Teilhabe gewährt werden. 
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6 Untersuchungsgebiet und 
untersuchte Wegeverbindungen
 

Um	spezifische	Anforderungen	 für	das	
Untersuchungsquartier in Neuwieden-
thal zu ermitteln, wird eine zweiteilige 
Untersuchung der Wegeverbindungen 
(subjektive und objektive Erfassung) 
genutzt. Dazu werden zuerst Neuwie-
denthal, das Untersuchungsquartier 
und die untersuchten Wege vorgestellt.

6.1 Beschreibung 
Neuwiedenthal

Neuwiedenthal ist kein eigener Stadt-
teil und besitzt deswegen keine kon-
krete	Abgrenzung.	Nach	der	offiziellen	
Website der Stadt Hamburg ist Neuwie-
denthal ein Ortsteil des Stadtteils Haus-
bruch im Bezirk Harburg (vgl. Hamburg.
de o. J.). Allerdings ist Hausbruch nicht 
in administrative Ortsteile untergliedert. 
Die nächste administrative Unterteilung 
sind „statistische Gebiete“. Die Groß-
wohnsiedlung	 Neuwiedenthal	 befindet	
sich nicht nur im Stadtteil Hausbruch, 
sondern erstreckt sich auch auf den 
Stadtteil Neugraben-Fischbek (siehe 
Karte 2).

Da ein eigenes Untersuchungsgebiet 
definiert	wird,	ist	eine	genaue	Abgrenz-
ung von Neuwiedenthal für diese Ar-
beit nicht notwendig. Zur Vorstellung 
des Gebiets werden Informationen zu 
der Großwohnsiedlung und statistische 
Daten von Hausbruch und zwei stati-
stischen Gebieten des Stadtteils her-
angezogen. Die Siedlungsstruktur der 
Großwohnsiedlung Neuwiedenthal ist 
geprägt von einer Hochhauszone und 
einer Siedlungszone aus Punkthoch-
häusern und 3-geschossigem Wohn-
ungsbau (vgl. Rullmann 1998: 175). 
Neuwiedenthal ist monofunktional auf 
die Bereitstellung von Wohnraum aus-
gelegt. Durch problematische Sozi-
alstrukturen der Bewohner, Vandalis-
mus, Verschmutzung und Ausgrenzung 
durch „einseitige soziale Aneignung“ 
(Bauer et al. 2011: 29) haben Groß-
wohnsiedlungen	 häufig	 ein	 negatives	
Image. In den 90er Jahren hatte auch 
Neuwiedenthal dieses Image (vgl. Rull-
man 1998: 174). Durch ein Stadter-
neuerungsverfahren, dass in den 90ern 
gestartet wurde (vgl. a. a. O.: 177), hat 
sich die Situation in Neuwiedenthal, 
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Karte 2: Großwohnsiedlung Neuwiedenthal mit Stadtteilgrenze und Untersuchungsgebiet

Kartengrundlage: LGV Hamburg; Quelle: Eigene Darstellung

Hausbruch

Neugraben-Fischbek

Großwohnsiedlung Neuwiedenthal

Untersuchungsgebiet

Grenze Hausbruch - Neugraben-Fischbek

zum	Beispiel	durch	einen	gepflegteren	
öffentlichen Raum und zahlreiche Ge-
bäudesanierungen verbessert.  Abb. 
12 gibt eine Übersicht über Nutzungen 
und Siedlungsstruktur sowie Moderni-
sierungsmaßnahmen im westlichen Teil 
von Neuwiedenthal im Jahr 2004.

Trotz dieser Maßnahmen wird das Ge-
biet immer noch als Problemgebiet 
angesehen (vgl. Biester 2012) und ist 
auch als Entwicklungsgebiet im Rahm-
enprogramm Integrierte Stadtteilent-
wicklung (RISE) erfasst (siehe Karte 3).

Tab. 2 zeigt verschiedene Kennzif-
fern von Hausbruch und Hamburg im 
Vergleich. Es ist zu sehen, dass der 
Anteil an Arbeitslosen, Bezieher von 

Leistungen nach SGB II und Menschen 
mit Migrationshintergrund wesentlich 
höher liegt als im Vergleich mit Ge-
samthamburg. Bemerkenswert ist auch 
der sehr hohe Anteil an Sozialwohnun-
gen. Dies zeigt eine leichte Konzentra-
tion sozial schwacher Gruppen in die-
sem Ortsteil. Allerdings spiegelt sich 
das nicht in einer höheren Anzahl von 
Straftaten wieder, was dem „gefährlich-
en Image“ von Neuwiedenthal wider-
spricht.

Betrachtet man die medizinische Ver-
sorgung und den Anteil älterer Men-
schen in Hausbruch im Vergleich mit 
Niendorf (Tab. 3), so zeigt sich, dass 
der Anteil der älteren Bevölkerung 
von Hausbruch, auch im Vergleich mit 
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Kartengrundlage: Hamburg.de 2011; Quelle: Eigene Darstellung

Karte 3: RISE Fördergebiete in Harburg Übersichtsplan 2011

Neuwiedenthal

Quelle: BSU 2005

Abb. 12: Übersicht Modernisierungsmaßnahmen und Nutzungen in Neuwiedenthal
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Hamburg, nicht höher liegt. Der Ver-
gleich mit Niendorf wird aufbauend auf 
der Untersuchung von Pohl et al. ge-
wählt, in welcher Niendorf einer der vier 
untersuchten Wohngebiete ist. Nien-
dorf ist auch ein peripher gelegener 
Stadtteil, dort ist allerdings eine offene 
Wohn- bzw. Reihenhausbebauung vor-
herrschend und die Bevölkerung ist vor-
wiegend der Mittelschicht zuzurechnen 
(vgl. Pohl et al. 2010: 341). Bemerk-
enswert ist aber die niedrige Anzahl an 
Apotheken und niedergelassenen Ärz-
t en in Hausbruch. Bei der dreifachen 
Anzahl an älteren Menschen bzw. Be-
wohnern besitzt Niendorf fünfmal mehr 
Apotheken und niedergelassene Ärzte. 
Zwar lässt sich daraus keine direkte 
Aussage über eine niedrige Versorgung 
in Hausbruch machen, aber man könn-
te vermuten, dass es Optimierungspo-
tentiale in der Versorgung der Bevöl-
kerung gibt. Rullmann beschreibt eine 
teilweise gute Infrastruktur in den 90er 

Jahren: „Ein Ärztehaus, ein funktionie-
rendes Einkaufszentrum, ein Billiggroß-
markt, Tankstellen und sogar ein Gar-
tencenter sind in der Siedlung vorhan-
den“ (Rullmann 1998: 175). Zudem ist 
die Anbindung per S-Bahn und Buslin-
ien	als	positiv	anzusehen.	Defizite	sieht	
Rullmann besonders im Bereich von 
Freizeiteinrichtungen, insbesondere 
privater Gaststättenbetriebe, und sozi-
aler Beratungs- und Unterstützungsan-
gebote (vgl. ebenda).

6.2 Das Untersuchungs-
quartier und die 
untersuchten 
Wegeverbindungen 

Das zu untersuchende Quartier liegt im 
Stadtteil Hausbruch und im Gebiet der 
Großwohnsiedlung Neuwiedenthal und 
orientiert sich in seiner Ausdehnung an 

Quelle: Statistikamt Nord; Abgerufen am 16.07.2012

Tab. 2: Gebietsreihe Hausbruch-Hamburg 2010

Quelle: Statistikamt Nord; Abgerufen am 16.07.2012

Tab. 3: Gebietsreihe Hausbruch-Niendorf 2010
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den untersuchen Start- und Zielpunkten 
der Wegeanalyse. Damit soll quasi ein 
theoretischer Aktionsraum dargestellt 
werden, wie er für ältere Menschen mit 
Behinderung existieren kann. Dieser 
theoretische Aktionsraum und damit 
der Untersuchungsraum wird in Karte 4 
dargestellt. Grob kann der Aktionsraum 
auch mit den zwei statistischen Gebie-
ten (100004 und 100007) beschrieben 
werden. Damit lassen sich genauere 
statistische Aussagen über das Unter-
suchungsgebiet machen. 

Während der Versorgungsgrad mit 
Apotheken und niedergelassenen Ärz-
ten auf dieser statistischen Ebene nicht 
ermittelt wird, sind weitere Angaben zur 
sozialen Struktur des Untersuchungs-
gebiets möglich. Deutlich wird, dass in 
diesem Teil von Hausbruch, in der Ta-
belle als Neuwiedenthal gekennzeich-
net, ein Großteil der Sozialwohnungen 
liegt und der Anteil von älteren Men-
schen, Menschen mit Migrationshin-
tergrund, arbeitslosen Menschen und 
Menschen, die Leistungsempfänger 
nach SGB II sind, wesentlich höher 
ist als im Durchschnitt in Hausbruch, 
Harburg und Hamburg (siehe Tab. 4). 
Die beschriebene soziale Lage im Un-
tersuchungsgebiet deutet darauf hin, 
dass die Gefahr der „Räumlichen Fal-
le“ besteht. Allerdings wird das Quar-
tier von Frau S. und Frau W. als sehr 
gut versorgt und ausgestattet beschrie-
ben (siehe Kapitel 4.4). Besonders die 
S-Bahn-Station und das Einkaufszen-
trum Galeria mit seinen ärztlichen und 
gesundheitlichen Angeboten wird als 

sehr positiv wahrgenommen. Allerdings 
wurde im Gespräch darauf hingewie-
sen, dass durch die schlechte Nutzbar-
keit der Busse doch viele Bewohner der 
Seniorenwohnanlage Neuwiedenthal 
ohne fremde Hilfe im Aktionsraum sehr 
eingeschränkt sind.
Bemerkenswert ist, dass es im Unter-
suchungsgebiet ein großes Wohnange-
bot für ältere Menschen mit und ohne 
Behinderung gibt. Dies wird besonders 
über größere Wohnanlagen des VHW 
sowie der SAGA/GWG zur Verfügung 
gestellt. In den Wohnanlagen gibt es 
auch ein relativ großes Angebot an 
Freizeitaktivitäten für ältere Menschen, 
die in Neuwiedenthal leben.

Die untersuchten Wegeverbindungen 
basieren auf Verbindungen zwischen 
bestimmten Start- und Zielpunkten. 
Als Startpunkte werden beispielhaf-
te Wohnmöglichkeiten für ältere Men-
schen mit Behinderung gewählt. So ist 
der erste Startpunkt der Wegeanalyse 
die Seniorenwohnanlage Neuwiedent-
hal (Startpunkt S1), in der 132 barrie-
refreie Wohnungen für Senioren vor-
handen sind. Der zweite Startpunkt ist 
die Service-Wohnanlage Atriumhaus 
(Startpunkt S2) der SAGA/GWG, in der 
40 barrierefreie und rollstuhlgerechte 
Wohnungen mit Betreuung zur Verfü-
gung stehen.
Mit der Auswahl dieser Zielpunkte wird 
versucht verschiedene Versorgungs-
einrichtungen und Freizeitmöglichkei-
ten abzudecken, um authentische Bei-
spiele für die untersuchten Wegever-
bindungen zu nutzen. 
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Karte 4: Untersuchungsgebiet in Neuwiedenthal mit Start- und Zielpunkten der Wegeanalyse

Kartengrundlage: LGV Hamburg - ALKIS 2011; Quelle: Eigene Darstellung 
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Tab. 4: Statistische Werte Neuwiedenthal im Vergleich zu Hausbruch, Harburg und Hamburg

Quelle: Statistikamt Nord

Jahr Stand: 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 30.09.2011 30.09.2011 01.01.2012

Stadtgebiet

Anzahl Anzahl % Anzahl % % % Anzahl

Neuwiedenthal 100004 4.082 639 16 784 73 14 36 1.431

Neuwiedenthal 100007 4.379 1.138 26 670 60 11 22 407

Neuwiedenthal 8.461 1.777 21 1.454 66 13 29 1.838

Stadtteil Hausbruch 17.085 3.239 19 2.206 50 8 18 2.051

Bezirk Harburg 153.404 30.189 20 24.349 37 7 13 9.763

Hamburg 1.760.017 332.212 19 241.788 29 6 11 98.495

Nr. 
Statistisches 

Gebiet

Bevölkerung 
insgesamt 

Bevölkerung  
65jährige und 

Ältere 

Anteil der über 
65jährigen und 

Älteren in % 
der 

Bevölkerung 

Ausländer/ 
innen 

insgesamt 

Anteil der 
Bevölkerung 

mit Migrations-
hintergund an 
der Gesamt-
bevölkerung

Arbeitslose 
insg. in % an 

der 
Bevölkerung 
der 15- bis 
unter 65-
Jährigen 

Anteil der 
Leistungsempf

änger/innen 
nach SGB II in 

% an der 
Bevölkerung 

insgesamt          
                  

Sozialwohn-
ungen 

insgesamt  

Zielpunkte sind zum einen die S-Bahn-
Station (Zielpunkt Z1) und das Ein-
kaufszentrum Galeria (Zielpunkt Z2), in 
dem sich auch ein Ärztehaus und eine 
Apotheke	 befinden.	 Weitere	 Einkaufs-
möglichkeiten und gesundheitliche Ein-
richtungen gibt es auch im nördlichen 
Teil des Rehrstiegs (Zielpunkt Z3). Als 
letzter Zielpunkt dient die evangelisch-
lutherische Thomasgemeinde (Ziel-
punkt Z4), in der zum Beispiel Yoga-
Kurse für Senioren angeboten werden. 
Auch in der Seniorenwohnanlage Neu-
wiedenthal (S1) gibt es Angebote für 
die Bewohner und andere ältere Men-
schen. Wegen dieser Angebote und der 
weiten Entfernung (>1,2 km) von der 
Wohnanlage und der Thomasgemeinde 
ist davon auszugehen, dass diese We-
geverbindung (S1 zu Z4) keine Rolle für 
die Bewohner spielt. Ähnliches gilt für 
die Verbindung von der Service-Wohn-
anlage Atriumhaus (S2) zu den Ver-
sorgungseinrichtungen im nördlichen 
Neuwiedenthal (Z3). Die Entfernung ist 
relativ groß (>800m) und in dem Ein-
kaufszentrum Galeria ist ein besseres 
Angebot vorhanden. Diese Verbindung 

(S2 zu Z3) wird nicht direkt untersucht. 
Als bedeutender wäre die Wegeverbin-
dung zwischen den beiden Startpunk-
ten anzusehen, da die Bewohner der 
Service-Wohnanlage Atriumhaus even-
tuell auch auf die Freizeitangebote der 
Seniorenwohnanlage Neuwiedenthal 
zugreifen wollen. Deswegen wird diese 
Strecke ebenfalls als Weg 7 untersucht. 
Kombiniert man die Ergebnisse dieser 
Wegstrecke aber mit denen der Verbin-
dungen zwischen S1 und Z3, so erhält 
man das Ergebnisse der Wegverbin-
dung S1 zu Z4 (Weg 4).
Die zu untersuchenden Wegeverbin-
dungen sind in Tab. 5 und Karte 5 zu 
sehen, Abb. 13 und Abb. 14 zeigen zum 
einen die Seniorenwohnanlage Neuwie-
denthal und den nördlichen Rehrstieg 
und zum anderen das Einkaufszentrum 
Galeria und die S-Bahn Haltestelle.

Teilweise überschneiden sich die We-
geverbindungen, was die gesamte 
Untersuchungsstrecke verringert. Da-
für müssen Teile einer Wegeuntersu-
chung auf den betroffenen anderen 
Weg übertragen werden. Folgende 
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Wegeverbindungen sind besonders be-
troffen von Überschneidungen:
•	 Weg 1 und Weg 2
•	 Weg 5 und Weg 8
•	 Weg 6 und Weg 7
Besonders Weg 2 liegt zu einem Groß-
teil auf Weg 1 und nur der letzte Teil, der 
Weg vom Gehweg über einen Vorplatz 
bis zum Eingang des Einkaufszentrums 
Galeria ist getrennt zu betrachten. An-
dere sich überschneidende Stellen sind 
die Straßenquerung vor dem Zugang 
zur S-Bahn Haltestelle, sowie der Am-
pelübergang und ein Teil des Gehwegs 
zur Seniorenwohnanlage Neuwieden-
thal (S1) am Rehrstieg.

Quelle: Eigene Darstellung

Tab. 5: Wegeverbindungen und deren Länge

Startpunkt Zielpunkt Entfernung
(ca.)

Weg 1
Seniorenwohnanlage

Neuwiedenthal (S1)

S-Bahn Station Neuwiedenthal (Z1) 595m
Weg 2 Einkaufszentrum Galeria (Z2) 420m
Weg 3 Nördliches Neuwiedenthal (Z3) 235m
Weg 4 Thomasgemeinde (Z4) >1200m
Weg 5

Service-Wohnanlage

Atriumhaus (S2)

S-Bahn Station Neuwiedenthal (Z1) 516m
Weg 6 Einkaufszentrum Galeria (Z2) 390m
Weg 7 Seniorenwohnanlage

Neuwiedenthal (S1) 

725m

Weg 8 Thomasgemeinde (Z4) 740m
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Karte 5: Übersicht über die Wegeverbindungen

Kartengrundlage: LGV Hamburg - ALKIS 2011; Quelle: Eigene Darstellung
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Abb. 13: Nördlicher Rehrstieg mit S1 und Z3

Quelle: BSU 2005

Abb. 14: S-Bahn Station Neuwiedenthal und Einkaufszentrum Galeria (Z1 und Z2)

Quelle: BSU 2005
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7 Die objektive Untersuchung der 
Wegeverbindungen
 

In diesem Kapitel werden mögliche Er-
fassungsmethoden von Barrieren im 
Quartier (Kapitel 7.1) dargelegt, um 
danach die ausgewählte Methode der 
computergestützten Erfassung und Be-
wertung von Barrieren vorzustellen (Ka-
pitel 7.2) und an diese Arbeit anzupas-
sen (Kapitel 7.3). Anschließend werden 
die Ergebnisse dargestellt (Kapitel 7.4) 
und ausgewertet (Kapitel 7.5).

7.1 Überblick über mögliche 
Erfassungsmethoden

Um eine Erfassungsmethode für die 
Untersuchungsfragestellung	 zu	 finden,	
wurde nach Arbeiten, die sich mit Er-
fassungsmethoden beschäftigen oder 
diese einsetzen, recherchiert. Dazu 
wurden vier Studien gefunden und aus-
gewertet (BMVBW 2001; AKBB 2011; 
Gaensicke, Zapp o. J.; Petrangeli et al. 
1999). Im Folgenden werden die dort 
behandelten Erfassungsmethoden vor-
gestellt, um darauf eine Auswahl für 
diese Arbeit zu treffen. 
Alle Erfassungsmethoden basieren auf 

Begehungen des zu untersuchenden 
Raumes. Die Unterschiede zwischen 
den einzelnen Untersuchungen liegen 
dabei bei dem genauen Erfassungs-
gegenstand, der Erfassungsart, den zu 
untersuchenden Objekten, den ange-
wandten Richtlinien und der Aus- oder 
Verwertung der Daten. In Tab. 6 werden 
die untersuchten Erfassungsmethoden 
im Überblick dargestellt, charakterisiert 
und ihre Vor- und Nachteile aufgezeigt.

Die vier Erfassungsmethoden beschrei-
ben generelle Methoden zu Erfassung 
von Barrieren. Bei den ersten drei Me-
thoden werden Objekte und Gestaltun-
gen im öffentlichen Raum oder öffent-
lichen Gebäuden daraufhin überprüft, 
ob sie den aufgestellten Anforderungen 
entsprechen. Methode 1 und 3 erfassen 
dazu noch den Zustand der Merkma-
le, es wird also nicht nur beschrieben, 
ob eine Barriere besteht oder nicht wie 
bei Methode 2. Die vierte Methode da-
gegen untersucht generell alle Objekte 
auf Gehwegen und beschreibt das Ob-
jekt und erfasst die genaue Lage durch 
Koordinaten. 
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Quelle: Eigene Darstellung

Tab. 6: Übersicht über die Erfassungsmethoden

V
o

rt
e

il
e

 
N

a
c

h
te

il
e

Q
u

e
ll
e

1
B

M
V

B
S

 2
0

0
1

2
B

a
u

e
n

 f
ü

r 
a

lle
A

K
B

B
 2

0
0

5

3 4
G

e
h

w
e

g
e

-

M
e

th
o

d
e

n
n

r:

N
a
m

e
 d

e
r 

E
rf

a
s

s
u

n
g

s
m

e
th

o
d

e
E

rf
a

s
s

u
n

g
s

a
rt

U
n

te
rs

u
c

h
t

e
 B

a
rr

ie
re

n
 

U
n

te
rs

u
c

h
t

e
r 

R
a

u
m

A
n

g
e

w
a

n
d

t
e

 
R

ic
h

tl
in

ie
n

A
u

s
- 

o
d

e
r 

V
e

rw
e

rt
u

n
g

C
o

m
p
u

te
r-

g
e

st
ü
tz

te
 

E
rf

a
ss

u
n

g
 u

n
d

 
B

e
w

e
rt

u
n

g
 v

o
n

 
B

a
rr

ie
re

n

C
o

m
p

u
te

r-
g
e

st
ü

tz
t 

m
it 

a
n

p
a

ss
b

a
re

n
 

C
h

e
ck

lis
te

n
; 

E
rf

a
ss

u
n

g
 u

n
d

 
B

e
w

e
rt

u
n

g
 v

o
n

 
B

a
rr

ie
re

n

B
a

rr
ie

re
n

 f
ü

r 
a

lle
 G

ru
p

p
e

 
vo

n
 

m
o

b
ili

tä
ts

e
in

-
g
e

sc
h

rä
n

kt
e

n
 

M
e

n
sc

h
e

n

Ö
ff

e
n

tli
ch

e
r 

V
e

rk
e

h
rs

ra
u

m
 

u
n

d
 ö

ff
e

n
tli

ch
e

 
G

e
b

ä
u

d
e

D
IN

-N
o

rm
e

n
; 

S
ch

ri
ft

e
n

re
ih

e
 

d
e

s 
B

M
V

B
W

; 
R

iL
S

A
, 

D
S

M
ä

n
g
e

lli
st

e
n

, 
C

o
m

p
u

te
r-

g
e

st
ü

tz
t

A
n

p
a

ss
b

a
rk

e
it,

 
A

u
to

m
a

tis
ie

r-
u

n
g
e

n
, 

R
ic

h
tli

n
ie

n
-

o
ri
e

n
tie

ru
n

g

R
ic

h
tli

n
ie

n
 in

 
u

rs
p

rü
n

g
lic

h
e
n

 
C

h
e
ck

lis
te

n
 

te
ils

 v
e
ra

lte
t

E
rf

a
ss

u
n

g
 ü

b
e

r 
C

h
e

ck
lis

te
 o

b
 

B
a

rr
ie

re
fr

e
ih

e
it 

vo
rh

a
n

d
e

n
 is

t 
o

d
e

r 
n

ic
h

t 

B
a

rr
ie

re
n

 f
ü

r 
a

lle
 G

ru
p

p
e

 
vo

n
 

m
o

b
ili

tä
ts

e
in

-
g
e

sc
h

rä
n

kt
e

n
 

M
e

n
sc

h
e

n

Ö
ff

e
n

tli
ch

e
r 

V
e

rk
e

h
rs

ra
u

m
 

u
n

d
 ö

ff
e

n
tli

ch
e

 
G

e
b

ä
u

d
e

V
e

rs
ch

ie
d

e
n

e
 

G
e

se
tz

e
 u

n
d

 
D

IN
-N

o
rm

e
n

N
u

r 
F

e
st

st
e

llu
n

g
 o

b
 

B
a

rr
ie

re
fr

e
ih

e
it 

vo
rh

a
n

d
e

n
 is

t 
o

d
e

r 
n

ic
h

t

E
in

fa
ch

 u
n

d
 

V
e

rs
tä

n
d

lic
h

, 
R

ic
h

tli
n

ie
n

o
ri
e

n
tie

ru
n

g

S
ta

rr
, 
ke

in
e

 
B

e
w

e
rt

u
n
g
 v

o
n

 
B

a
rr

ie
re

n

V
e

rf
a

h
re

n
 z

u
r 

E
rf

a
ss

u
n

g
 d

e
r 

Z
u

g
ä
n

g
lic

h
ke

it 
vo

n
 R

a
d

- 
u

n
d

 
W

a
n
d

e
rw

e
g
e

n

E
rh

e
b

u
n

g
 ü

b
e

r 
E

rf
a

ss
u

n
g
s-

fo
rm

u
la

re

B
a

rr
ie

re
n

 f
ü

r 
a

lle
 G

ru
p

p
e

 
vo

n
 

m
o

b
ili

tä
ts

e
in

-
g
e

sc
h

rä
n

kt
e

n
 

M
e

n
sc

h
e

n
R

a
d

- 
u

n
d

 
W

a
n

d
e

rw
e

g
e

n

E
rf

a
ss

u
n

g
sf

o
r

m
u

la
re

 e
rs

te
llt

 
vo

n
  

D
IA

S
 

G
m

b
H

„I
n

fo
rm

a
tio

n
 

ü
b

e
r 

d
ie

 
u

n
te

rs
ch

ie
d

-
lic

h
e

 
Z

u
g
ä

n
g
lic

h
-k

e
it 

vo
n

 W
e

g
e

n
“ 

b
e

re
its

te
lle

n

F
ü

r 
sp

e
zi

e
lle

n
 

Z
w

e
ck

 g
u

t 
g
e

e
ig

n
e

t

B
e

sc
h
rä

n
kt

 a
u

f 
sp

e
zi

e
lle

 
A

u
sr

ic
h
tu

n
g
, 

U
n

kl
a
re

 B
a

si
s 

d
e
r 

E
rf

a
ss

u
n

g
s-

fo
rm

u
la

re
G

a
e

n
si

ck
e

, 
Z

a
p

p
 o

.J
.

S
ys

te
m

 f
o

r 
su

rv
e

yi
n

g
 t
h

e
 

a
cc

e
ss

ib
ili

ty
 o

f 
p

e
d

e
st

ri
a

n
 

ro
u

te
s

C
o

m
p

u
te

r-
g
e

st
ü

tz
te

 
K

la
ss

ifi
ka

tio
n

, 
L

o
ka

lis
a

tio
n

 
u

n
d

 
B

e
sc

h
re

ib
u

n
g
 

vo
n

 
O

b
je

kt
e

n
 

a
u

f 
G

e
h

w
e

g
e

n

H
in

d
e

rl
ic

h
e

 
O

b
je

kt
e

 f
ü

r 
g
e

h
e

in
-

g
e

sc
h

rä
n

kt
e

 
u

n
d

 
w

a
h

rn
e

h
m

-
u

n
g
sb

e
e

in
-

tr
ä

ch
tig

e
 

M
e

n
sc

h
e

n

V
e

ro
rt

u
n

g
 u

n
d

 
D

a
rs

te
llu

n
g
 d

e
r 

q
u

a
lit

a
tiv

e
n

 
u

n
d

 
q
u

a
n

tit
a

tiv
e

n
 

M
e

rk
m

a
le

 d
e

r 
e

rf
a

ss
te

n
 

O
b

je
kt

e

V
e

ro
rt

u
n

g
 u

n
d

 
d

e
ta

ill
ie

rt
e

 
B

e
sc

h
re

ib
u

n
g
 

vo
n

 B
a

rr
ie

re
-

o
b

je
kt

e
n

R
e

la
tiv

 
a

u
fw

ä
n

d
ig

e
 

E
rf

a
ss

u
n

g
 u

n
d

 
V

e
ra

rb
e

itu
n

g
, 

ke
in

 
R

ic
h

tli
n
ie

n
-

b
e
zu

g
, 
n

u
r 

G
e

h
w

e
g
e

P
e

tr
a

n
g
e

li 
e

t 
a

l. 
1

9
9

9



 DIE OBJEKTIVE UNTERSUCHUNG DER WEGEVERBINDUNGEN48

Die vier Methoden erfassen größten-
teils Barrieren für alle Gruppen von mo-
bilitätseingeschränkten Personen. 
Die ersten beiden Methoden können 
auf alle Teile des öffentlichen Raums 
und auch auf öffentliche Gebäude an-
gewendet werden, dabei beziehen sie 
sich auf die DIN-Normen und andere 
Richtlinien oder Gesetze. Die beiden 
anderen Methoden beschränken sich 
auf Rad- und Wanderwege sowie Geh-
wege. Dabei ist es unklar, ob es einen 
Bezug zu Richtlinien und Gesetzen gibt 
(Methode 3 und 4).
Methode 1 gibt computergestützt Män-
gellisten aus, die den Zustand des öf-
fentlichen Raums aufzeigen und nicht 
eingehaltene Richtlinien deutlich dar-
stellen kann. Bei der zweiten Methode 
wird analysiert, welche Gestaltungen 
den Anforderungen entsprechen und 
welche nicht. Mit der dritten Methoden 
können direkt Informationen über die 
unterschiedliche Zugänglichkeit von 
Fuß- und Radwegen bereit gestellt 
werden. Die vierte Methode bietet die 
Möglichkeit, durch die detaillierte Loka-
lisation und Beschreibung der Objek-
te Abstände und Barrieren aufzeigen 
zu können, um die Zugänglichkeit der 
Gehwege detailliert auszugeben. 
Die untersuchten Methoden zeigen auf, 
dass sich Erfassungsmethoden stark 
unterscheiden können. Es gilt nun für 
diese Arbeit eine Erfassungsmetho-
de	zu	finden.	Dafür	wird	eine	Methode	
ausgewählt	und	dieses	auf	das	spezifi-
sche Erkenntnisinteresse dieser Arbeit 
angepasst.

7.2 Erfassungsmethode 
dieser Arbeit

Auswahl der Methode und Anforderun-
gen an das Instrument
In dieser Arbeit soll die Erfassungs-
methode die objektive Erfassung und 
Bewertung von Barrieren im Verkehrs-
raum ermöglichen, die ältere Menschen 
mit Gehbehinderung oder ältere Men-
schen im Rollstuhl betreffen.
Für diese Untersuchung wird in dieser 
Arbeit Methode 1 gewählt, die compu-
tergestützte Erfassungsmethode mit 
dem Programm BALIST (Barriere-Li-
stensystem) des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Wohnungswesen 
von 2001. 
Der Vorteil dieser Methode ist die gute 
Anpassbarkeit an die Anforderungen 
dieser Arbeit. So können bereitgestell-
te Checklisten einfach auf die Anford-
erungen von Menschen mit Gehbehin-
derung und Menschen, die einen Roll-
stuhl nutzen, reduziert werden. Zudem 
umfasst diese Methode den gesamten 
öffentlichen Raum und bezieht sich da-
bei auch auf DIN-Normen und Richtlin-
ien. Zusätzlich können die Barrieren 
auch bewertet werden, was bei Metho-
de 2 nicht Fall ist. Die Methoden 3 und 
4 kommen aufgrund des eingeschränk-
ten Untersuchungsraums und fehlen-
der normativer Bezüge nicht in Frage.
Durch diese Vorteile entspricht die er-
ste Erfassungsmethode am ehesten 
den Anforderungen dieser Arbeit.
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Detaillierte Beschreibung der comput-
ergestützten Erfassung und Bewertung 
von Barrieren
Bei dieser computergestützten Erfas-
sungsmethode wird mit anpassbaren 
Checklisten gearbeitet. Die Ergebnisse 
werden in einer Datenbank erfasst aus 
der automatisiert Mängellisten erstellt 
werden können.  Die Checklisten ba-
sieren auf vorgegliederten Listen für öf-
fentliche Gebäude und für  öffentlichen 
Verkehrsraum. Das erspart das Aus-
sortieren der Listen für öffentliche Ge-
bäude. Die Listen für den öffentlichen 
Verkehrsraum haben den Vorteil, dass 
sie größtenteils aktuell sind, da die da-
mals schon gültige DIN 18024-1 auch 
heute noch gilt. Die Listen sind weiter in 
Bereiche des öffentlichen Raums oder 
bestimmte Elemente des öffentlichen 
Raums wie zum Beispiel Rampen (sie-
he Abb. 15) unterteilt. Die Listen basie-
ren auf einer Tabellenstruktur, die Merk-
mal, Anforderung, Quelle, Zusatzinfor-
mationen und Barriereart erfasst. Die 
Barriereart umschreibt dabei, welche 
mobilitätseingeschränkten Gruppen 
von dieser Barriere betroffen sind, zum 
Beispiel „B“ für blinde Menschen, „G“ 
für Menschen mit Gehbehinderung und 
„R“ für Rollstuhlfahrer. Dies ermöglicht 
eine schnelle und gezielte Auswahl der 
für diese Arbeit relevanten Merkmale in 
den Listen. Diese Listen werden durch 
die weitergehenden Anforderungen der 
PLAST 10 ergänzt. Aus den angepas-
sten Listen werden die Checklisten für 
die Begehung erstellt, in denen Merk-
male und Anforderungen angegeben 
sind und der Zustand, die Erfüllung 

der Sollgerechtigkeit und Bemerkun-
gen eingetragen werden können (siehe 
Abb. 16).

Die Untersuchung kann papier- oder 
computerbasiert vorgenommen wer-
den. In dieser Arbeit wurde die direk-
te Erfassung mit einem Laptop vor Ort 
als Vorgehensweise gewählt.   (vgl. 
BMVBW 2001: 50). Dabei wurde sich 
an den vorgeschlagenen Ablauf, der in 
Abb. 17 zu sehen ist, gehalten.
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Abb. 15: Listenbeispiel „Rampe“

Quelle: BMVBW 2001: 31

Abb. 16: Erläuterung der Checklistenstruktur

Quelle: BMVBW 2001: 51
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Abb. 17: Möglicher Ablaufplan der computergestützten Erfassung und Bewertung von Barrieren

Quelle: BMVBW 2001: 48 

7.3 Vorgehen bei der 
Untersuchung

In der Untersuchung für diese Arbeit 
wurden im Vorfeld die Listen angepasst 
und die Word-Dokumente so vorberei-
tet, dass schnell auf die nötigen Listen 
zugegriffen werden kann. Für die Un-
tersuchung werden die ausgewählten 
Verbindungswege abgelaufen. Bei Be-
gegnung mit einem Element einer Li-
ste wie zum Beispiel einem Geh- oder 
Hauptweg oder einer Fußgängerque-
rung wird die Checkliste aufgerufen. 
Dann wird das Element verortet und die 
einzelnen Merkmale überprüft. Die Da-
ten können dann nach der Begehung 

in der Datenbank gespeichert werden. 
In den daraus erstellten Mängellisten 
wird aufgezeigt, ob den Anforderungen 
entsprochen wird, welcher Zustand be-
schrieben wird, welche Personengrup-
pen betroffen sind und welche Quelle 
die Anforderung hat. Dazu wird eine 
Karte erstellt, in der die Mängel räum-
lich verortet werden, um die Ergebnisse 
anschaulicher zu gestalten. Zusätzlich 
werden exemplarisch Bilder von gefun-
denen Barrieren gemacht.

Anpassung der Listen
Für die Untersuchung müssen die stan-
dardisierten Listen angepasst werden. 
Zuerst müssen die für diese Arbeit nicht 
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Tab. 7: Listenvorschläge und ausgewählte Listen

Vorgegebene Listen öffentlicher
Verkehrsraum

Angepasste Listen für diese Arbeit

A1 Bahn-/ Busbahnhof/ Verknüpfungspunkt
A2 Öffentlicher Verkehrsraum A2 Öffentlicher Verkehrsraum
B1 Gehweg
B2 Hauptweg/ Fußgängerbereich
B3 Nebenweg
B4 Fußgängerquerung
B5 Lichtsignalanlage für Fußgänger 
B6 Pkw-Stellplatz für Behinderte 
B7 Haltestelle, Straßenbahn- oder Busstieg
B8 Bahnsteig DB
B9 Gebäudeeingang

B1 Gehweg
B2 Hauptweg/ Fußgängerbereich
B3 Nebenweg
B4 Fußgängerquerung
B5 Lichtsignalanlage für Fußgänger 
B6 Pkw-Stellplatz für Behinderte 
B7 Haltestelle, Straßenbahn- oder Busstieg

B9 Gebäudeeingang
C1 Treppe
C2 Rampe
C3 Fahrtreppe
C4 Fahrsteig
C5 Aufzug

C1 Treppe
C2 Rampe
C3 Fahrtreppe
C4 Fahrsteig
C5 Aufzug

D1 Akustisches Informationssystem
D2 Optische Informationen mit
Warnfunktion
D3 Optische Informationen mit
Einscheidungsfunktion
D4 Optische Informationen mit Leitfunktion
D5 Taktile Bodenelemente
E1 Ausstattungselemente,
Bedieneinrichtungen
E2 Sitzgelegenheiten
E4 Rollstuhlgerechtes WC
E7 Kassen und Kontrollen
E8 Rezeption/Schalter

E1 Ausstattungselemente,
Bedieneinrichtungen
E2 Sitzgelegenheiten

Quelle: Eigene Darstellung nach BMVBW 2001: 49

nötigen Listen und die Merkmale, die 
nicht Menschen mit Gehbehinderung 
oder Rollstuhlfahrer einschränken, ent-
fernt werden und danach die restlichen 
Merkmale überprüft werden, ob die Re-
gelungen der PLAST10 weitergehend 
als die bisher genutzten Regelungen, 
insbesondere der DIN 18024-1, sind.
Tab. 7 zeigt die ehemaligen Listenvor-
schläge und die ausgewählten Listen. 
Zu bemerken ist hier, dass die Listen 

zu akustischen und optischen Informa-
tionssystemen (Listen D1-D4) heraus-
genommen wurden, obwohl diese zwar 
auch für die in der Arbeit untersuchten 
Personengruppen Barrieren darstellen 
können, diese aber einen zu geringen 
Bezug zu Gehbehinderungen besitzen. 
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Anpassung der Merkmale
Den in den einzelnen Listen erfassten 
Merkmalen sind schon die betroffenen 
mobilitätseingeschränkten Gruppen zu-
geteilt, was das Entfernen von Merkma-
len, die für diese Arbeit nicht relevant 
sind, vereinfacht hat. Übernommen 
wurden alle Merkmale, die gekenn-
zeichnet waren mit „G“ oder „R“, also 
diejenigen Merkmale, die Menschen 
mit Gehbehinderung und Rollstuhlfah-
rer betreffen. Zudem wurden bei Merk-
malen, denen ein „A“ zugeordnet war, 
das für „allgemein nicht normgerecht; 
nicht zu bestimmten Barrierearten zu-
ordenbar“ (BMVBW 2001: 17) steht, 
im Einzelfall entschieden, ob es auf-
genommen wurde oder nicht. So ist in 
der Liste A2 „öffentlicher Verkehrsraum“ 
das Merkmal „Informations- und Wege-
leitsystem“ aufgenommen, da dadurch 
die Orientierung verbessert wird und 
damit erschwerende Umwege verhin-
dert werden können. Bei der Liste B2 
„Hauptwege“ wurde das Merkmal „Be-
leuchtung“ herausgenommen, da es 
sich hierbei um ein wichtiges Sicherheit 
förderndes Merkmal handelt, aber nicht 
direkt Geheinschränkungen anspricht.

Zuletzt wurden die Anforderungen der 
Merkmale daraufhin überprüft, ob die 
Regelungen der PLAST 10 weiterge-
hend sind, da für diese Arbeit die wei-
testgehenden Anforderungen nach DIN 
18024-1 und PLAST 10 als Grundlage 
ausgesucht wurden.
Tab. 8 zeigt die Merkmale, die ange-
passt wurden:

Die angepassten, vor Ort genutzten 
Checklisten sind im Anhang abgebildet.
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Tab. 8: An weitergehende Anforderung der PLAST 10 angepasste Merkmale

Listen Merkmale Bestehende
Anforderungen
nach DIN 18024-1

Weitergehende
Anforderungen
nach PLAST 10

A2 Öffentlicher
Verkehrsraum

Plätze - Ebene Gehbahnen
Umlaufsperre - 2 m Vorlauf, 1,50 m

zwischen und neben
der Sperren

Pfosten - Breite zwischen
Pfosten und anderen
Hindernissen >= 1,50
m

B1/B2/B3 Geh-,
Haupt- und
Nebenwege

Längsneigung </= 6 % </= 5 %

B4
Fußgängerquerungen

Tiefe von
Schutzinseln

>/= 2,50 m an
Hauptstr.

>/= 2,55 m an
Hauptstr.

B7 Haltestelle,
Straßenbahn- oder
Busstieg

Erhöhte
Wartefläche

Reststufenhöhe und
– spaltenbreite zum
Einstieg <= 5 cm

Bordhöhe im
Einstiegsbereich 16
cm

C1 Treppe

Höhe Handlauf doppelläufig 0,65 m
und 0,90 m

doppelläufig 0,65 m
und 0,90 m, einläufig
0,85m

Steigungsverhältnis Trittstufe: 0,31 bis
0,33 m
Setzstufe: 0,15 m bis
0,16 m

Trittstufe: 0,33 m
Setzstufe: 0,15 m

C2 Rampe

Breite >/= 1,20 m (>/= 2,10
m bei Rampenlänge
> 6 m)

>/= 1,50 m (>/= 2,10
m bei Rampenlänge
> 6 m)

Radabweiser Höhe >/= 0,10 m Höhe >/= 0,10 m, 30
cm weiterlaufend

Quelle: Eigene Darstellung
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7.4  Ergebnisse der 
objektiven Erfassung  

Die erfassten Barrieren, also nicht ein-
gehaltene Anforderungen bei bestimm-
ten Merkmalen, sind in der Mängelliste 
im Anhang dargestellt. Die vollständig 
ausgefüllten Checklisten sind eben-
so im Anhang abgebildet. Im Folgen-
den werden die erfassten Barrieren auf 
den einzelnen Wegeverbindungen dar-
gestellt. In den Karten werden die er-
fassten Barrieren in geringfügige und 
erhebliche Barrieren eingeteilt. Die 
Einteilung erfolgte durch eigene Ein-
schätzung, ob die Abweichungen des 
Zustandes von den Anforderungen ge-
ringfügig sind, also kaum zu Einschrän-
kungen führen oder ob es zu erhebli-
chen Einschränkungen in der Mobilität 
von älteren Menschen mit Behinderung 
kommen kann.



 DIE OBJEKTIVE UNTERSUCHUNG DER WEGEVERBINDUNGEN56

Kartengrundlage: LGV Hamburg - ALKIS 2011; Quelle: Eigene Darstellung

Karte 6: Weg 1 mit erfassten Barrieren



57BACHELOR-THESIS  „BARRIEREFREIHEIT IM QUARTIER“

Weg 1

Der Weg zwischen der Seniorenwohn-
anlage Neuwiedenthal und der S-Bahn 
Haltestelle Neuwiedenthal besteht zu 
einem Großteil aus einem Gehweg ent-
lang des Stripenwegs und des Rehr-
stiegs. Dabei gibt es zwei Straßenque-
rungen, zum einen beim Zugang zur 
S-Bahn und zum anderen bei der Kreu-
zung Rehrstieg/Neuwiedenthaler Stra-
ße. Bei letzterem gibt es einen Ampel-
übergang.
Erhoben wurde, dass beim ersten Über-
gang	 die	Aufstellfläche	 durch	 Schilder	
oder Pfeiler geteilt wurde und somit die 
Anforderung nicht vollumfänglich erfüllt 
wurden und das bei beiden Übergän-
gen die Bordsteinabsenkungen  mit 1 
und 2 cm zu niedrig waren, was Men-
schen mit einer Gehbehinderung eher 
zugute kommt. Der Eingangsbereich 
der Wohnanlage, die Gehwege und die 
Bushaltestelle entsprechen, bis auf ei-
ner umgehbaren Absenkung des Bord-
steins wegen einer Einfahrt bei der Bu-
shaltestelle, den Anforderungen.
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Kartengrundlage: LGV Hamburg - ALKIS 2011; Quelle: Eigene Darstellung

Karte 7: Weg 2 mit erfassten Barrieren
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Abb. 18: Treppen und Rampe zum Platz vor dem Einkaufszentrum Galeria

Quelle: Eigene Aufnahme

Weg 2 

Dieser Weg verläuft zu weiten Teilen 
parallel zu Weg 1 und unterscheidet 
sich nur ab dem Zugang zu dem Vor-
platz vor dem nordwestlichen Zugang 
zum Einkaufszentrum Galeria. Der 
Zugang zu dem Platz vom Rehrstieg 
ist nicht möglich, ohne auf Barrieren 
zu stoßen. Es gibt eine breite Treppe 
mit drei Stufen und eine Rampe als 
Zugang. Weder die Treppe noch die 
Rampe entsprechen den Anforderun-
gen. So ist das Steigungsverhältnis 
der Stufen nicht normgerecht und nur 
ein Handlauf vorhanden, der schwer 
erreichbar ist. Die Rampe besitzt mit 
9 % eine zu hohe Steigung, der Hand-
lauf entspricht nicht den Anforderungen 

und der Radabweiser (siehe Abb. 18) 
fehlt. Auch der Eingang zum Einkaufs-
zentrum ist nicht barrierefrei, dies liegt 
besonders an einer Schwelle mit einer 
Höhe von 3 cm. Zusätzlich ist durch 
den	Türflügel	die	Bewegungsfläche	zu	
einer Seite eingeschränkt.
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Kartengrundlage: LGV Hamburg - ALKIS 2011; Quelle: Eigene Darstellung

Karte 8: Weg 3 (keine Barrieren)



61BACHELOR-THESIS  „BARRIEREFREIHEIT IM QUARTIER“

Weg 3

Diese Wegverbindung besteht nur aus 
einem Gehweg ohne Straßenüber-
querung. Der Gehweg entspricht den 
Anforderungen. So ist diese Wegever-
bindung baulich als barrierefrei anzu-
sehen. Die unterschiedlichen Eingänge 
zu den Geschäften wurden im Rahmen 
dieser Arbeit nicht erfasst.
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Kartengrundlage: LGV Hamburg - ALKIS 2011; Quelle: Eigene Darstellung

Karte 9: Weg 4 mit erfassten Barrieren (Kombination von Weg 7 und Weg 8)
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Weg 4:

Weg 4 kann aus Weg 7 und 8 zusam-
mengesetzt werden.
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Kartengrundlage: LGV Hamburg - ALKIS 2011; Quelle: Eigene Darstellung

Karte 10: Weg 5 mit erfassten Barrieren
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Weg 5:

Diese Verbindung besteht vornehmlich 
aus Gehweg entlang des Gerdaurings 
und des Striepenwegs. Der Zugang zu 
der Service-Wohnanlage Atriumhaus ist 
bei Weg 6 beschrieben und wird auch 
bei Weg 7 und Weg 8 nicht erneut dar-
gestellt. Dabei gibt es zwei Straßenque-
rungen. Zum einen dort wo der Gerdau-
ring auf den Stripenweg trifft und zum 
anderen die Querung bei der S-Bahn 
Station, die bei Weg 1 beschrieben 
ist. Auch bei der Querung Gerdauring/
Striepenweg entsprechen die Bord-
steinabsenkungen nicht den Anforde-
rungen. Die Absenkung reicht von 0,5 
bis 6 cm und kann dadurch zu erhebli-
chen Schwierigkeiten bei Menschen mit 
Gehbehinderung führen.
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Kartengrundlage: LGV Hamburg - ALKIS 2011; Quelle: Eigene Darstellung

Karte 11: Weg 6 mit erfassten Barrieren
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Weg 6:

Dieser Weg führt von der Service-
Wohnanlage Atriumhaus durch Grün-
anlagen um den Gerdauring herum 
zum nordöstlichen Eingang des Ein-
kaufszentrum Galeria. Der Zugang zur 
Wohnanlage ist über Treppen oder eine 
Rampe möglich, die beide nicht voll-
ständig den Anforderungen an eine bar-
rierefreie Gestaltung entsprechen. So 
gibt es bei den Handläufen der Treppe 
kleinere Mängel. Die Rampe ist aber 

zu eng und am oberen Ende verengen 
zwei	Säulen	die	Bewegungsfläche.	Auf	
dem Hauptweg durch die Grünanlage 
sind Sitzgelegenheiten zu weit vonein-
ander entfernt und diese weisen auch 
eine etwas zu starke Neigung der Rük-
kenlehne und fehlende Armlehnen auf. 
Am Ende der Wegeverbindungen gibt 
es eine Umlaufsperre (siehe Abb. 20), 
deren Zwischenraum weniger als 1,50 
m breit ist und damit für Rollstuhlfahrer 
Schwierigkeiten bereiten kann.

Quelle: Eigene Aufnahme

Abb. 19: Engstelle durch Säulen am Eingang der Service-Wohnanlage Atriumhaus

Quelle: Eigene Aufnahme

Abb. 20: Engstelle durch Umlaufsperre auf Weg 6



 DIE OBJEKTIVE UNTERSUCHUNG DER WEGEVERBINDUNGEN68

Kartengrundlage: LGV Hamburg - ALKIS 2011; Quelle: Eigene Darstellung

Karte 12: Weg 7 mit erfassten Barrieren
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Abb. 21: Engstelle bei Umlaufsperre auf Weg 7

Quelle: Eigene Aufnahme

Weg 7:

Um von der Service-Wohnanlage Atri-
umhaus zu der Seniorenwohnanla-
ge Neuwiedenthal zu gelangen, gibt 
es mehrere gleichlange Möglichkeiten 
(siehe Karte 12). Bei zwei der Möglich-
keiten gibt es nur die Sitzplatzmängel 
des Hauptweges, die bei Weg 6 be-
schrieben sind sowie die zu geringe 
Bordsteinabsenkung bei der Querung 
Rehrstieg/Neuwiedenthaler Straße. Bei 
der dritten Möglichkeit über den Twi-
stenring kommt noch eine Umlaufsper-
re hinzu, die neben den Sperren weni-
ger als 1 m Platz bieten und damit für 
Menschen mit Gehhilfen sehr eng sind.
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Kartengrundlage: LGV Hamburg - ALKIS 2011; Quelle: Eigene Darstellung

Karte 13: Weg 8 mit erfassten Barrieren
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Quelle: Eigene Aufnahme

Abb. 22: Rampe zur Thomasgemeinde

bei den Zugängen zu der Kirche bzw. zu 
dem Gemeindezentrum. Der Eingang 
des Gemeindezentrums ist durch eine 
Treppe und eine Rampe erschlossen, 
die Kirche durch eine Treppe und ei-
nen kleinen Weg auf der Rückseite. Die 
Treppen entsprechen beim Steigungs-
verhältnis und bei den Handläufen 
nicht den Anforderungen. Die Rampe 
zum Thomaszentrum ist zu eng und zu 
steil,	außerdem	sind	die	Bewegungsflä-
chen am Anfang versperrt und auch der 
Handlauf weist Mängel auf. Radabwei-
ser sind nicht vorhanden.  

Weg 8:

Die Wegeverbindung zwischen der 
Service-Wohnanlage Atriumhaus und 
der Thomaskirche bzw. der Thomas-
gemeinde setzt sich aus dem Gehweg 
entlang des Gerdaurings, einem Ne-
benweg zum Striepenweg und einem 
kleinen Stück der Langen Striepen zu-
sammen. Die Gehwege entsprechen 
alle den Anforderungen. Dabei gibt es 
eine Straßenquerung über den Luther-
ring. Hier sind erneut die Bordsteinab-
senkungen zu niedrig. Barrieren gibt es 
bei dieser Wegeverbindung besonders 
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Abb. 23: Hauptweg in den Grünanlagen auf Weg 6 und Weg 7

Quelle: Eigene Aufnahme

7.5 Zusammenfassung und 
Auswertung

Insgesamt ist bei der objektiven Unter-
suchung der Wegeverbindungen auffäl-
lig, dass die Geh-, Neben- und Haupt-
wege in einem barrierefreien bzw. bar-
rierereduzierten Zustand sind (siehe 
Abb. 23). Zu bemerken ist, dass be-
sonders die Gehwege teilweise durch 
Vegetation verschmälert werden, aber 
nicht über die Mindestbreite für schmä-
lere Passagen hinaus. Zudem gibt es 
auf den Gehwegen teilweise „Stolper-
fallen“ oder unebene Stellen (siehe 
Abb. 24). Da es aber immer möglich 
war, diese Stellen zu umfahren, wur-
den diese in den Checklisten nicht als 

Barriere bewertet und die Bodenbeläge 
als OK oder akzeptabel angesehen. 

So wie die Gehwege als barrierefrei er-
fasst sind, so sind Treppen und Rampen 
auf den Untersuchungswegen als Bar-
rieren wahrzunehmen. Bei den Treppen 
weichen besonders die Handläufe und 
die Steigungsverhältnisse von den An-
forderungen ab. Bei den Rampen sind 
Steigung, Breite, Radabweiser und Be-
wegungsfläche	 am	Anfang	 oder	 Ende	
der Rampe Merkmale, die den Anfor-
derungen nicht genügt haben. Da auch 
die untersuchten Eingangssituationen 
nicht komplett den barrierefreien Anfor-
derungen genügten, ist aus der objek-
tiven Untersuchung zu schließen, dass 
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Quelle: Eigene Aufnahmen

Abb. 24: Beispiele für „Stolperfallen“ auf den Gehwegen

zwar die Geh-, Neben- und Hauptwege 
barrierefrei begeh- und befahrbar sind, 
aber bei den Zugängen zu Gebäuden 
und	 Einrichtungen	 Defizite	 bestehen,	
die ältere Menschen mit Gehbehinde-
rung an einer Nutzung ausschließen 
können.
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8 Die subjektive Erfassung der 
Barrieren im Untersuchungsquartier 
 

Grundlage für diesen Teil der Untersu-
chung des Quartiers ist das Interview 
mit Frau S., welches schon in auch Ka-
pitel 4.4 und 5.4 eingebracht wurde.

8.1 Das Interview mit Frau S. 
und Frau W.

Das Interview fand in der Aufenthalts- 
und Eingangshalle der Seniorenwohn-
anlage Neuwiedenthal statt und dauer-
te etwa eine dreiviertel Stunde. Zuerst 
wurde das Interview nur mit Frau S. 
durchgeführt, später kam noch Frau W. 
hinzu, die im Betreuungsdienst arbei-
tet und über die der Kontakt hergestellt 
wurde. Frau S. war sehr offen und ge-
sprächsbereit. Durch ihre gute Einbin-
dung in das Gemeinschaftsleben der 
Wohnanlage konnte sie auch Beispiele 
und Erfahrungen von anderen Bewoh-
nern der Anlage einbringen. Auch Frau 
W. war sehr offen, konnte aber nur bei-
tragen, was sie von den Bewohnern er-
fahren hat, da sie selbst nicht in Neu-
wiedenthal wohnt und die Umgebung 
der Anlage nicht kennt.

8.2 Ergebnisse des 
Interviews

Zu den baulichen, also auch objektiv un-
tersuchten Barrieren, wurde mit Frau S. 
über Barrieren auf dem Weg von ihrer 
Wohnanlage zur S-Bahn-Station (Weg 
1) bzw. zum Einkaufszentrum Galeria 
(Weg 2) gesprochen. Für sie persönlich 
ist	der	Weg	bewältigbar	und	zuerst	fie-
len ihr keine Barrieren ein. Auf gezieltes 
Fragen bezüglich der objektiv erfassten 
Barrieren auf Weg 2, die Rampe zum 
Platz vor dem Einkaufszentrum, sowie 
die Schwelle in der Tür ins Einkaufs-
zentrum meinte sie, dass diese für sie 
überwindbar sind, aber andere Bewoh-
ner teilweise größere Schwierigkeiten 
damit haben. Zu der Schwelle bemerk-
te sie, dass sie den Rollator anheben 
muss, was auch nicht für alle Bewoh-
ner möglich sei. Sie ergänzte, dass sie 
versucht hat, einer anderen Bewohne-
rin, die die Rampe nicht überwinden 
kann, einen anderen Weg in das Ein-
kaufszentrum zu erklären, diese aber 
davon überfordert war und deshalb 
nicht mehr in der Lage ist, sich selbst 
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im Einkaufszentrum zu versorgen. Frau 
S. erwähnte, dass es innerhalb des Ein-
kaufszentrums auch Probleme gäbe, 
zum Beispiel, dass die Türen der Spar-
kasse so schwer sind, dass sie dort im-
mer auf die Hilfe anderer Personen an-
gewiesen ist.
Allgemein meinte sie, dass sie Pro-
bleme an Straßenquerungen hat, da 
die Bordsteine nicht genug abgesenkt 
sind	und	sie	häufig	auf	die	Fahrradwe-
ge ausweicht, da diese komplett abge-
senkt sind.

Für Frau S. besonders einschränkend 
ist die Schwierigkeit der Busnutzung. 
Dabei spielt eine Rolle, dass die Bus-
se nicht nah genug an den Bordstein 
heran fahren, der Rollator zum Einstei-
gen angehoben werden muss und auch 
Hilfsmittel wie Rampen von den Bus-
fahrern nicht oder unzureichend einge-
setzt werden. Hinzu kommt, dass der 
Rollator auch im Bus leicht weg rollt. 
So entsteht eine hohe Unsicherheit bei 
Frau S. und vielen anderen Bewohnern 
der Anlage gegenüber der Busnutzung. 
Ohne den Bus verlängert sich aber der 
Weg zur S-Bahn Haltestelle erheblich 
und auch die einfachste Verbindung 
nach Neugraben fällt weg. Der Aktions-
raum der Bewohner wird dadurch er-
heblich eingeschränkt.
Frau S. und Frau W. betonten die Be-
deutung des einzigen Aufzugs in der 
S-Bahn-Haltestelle für mobilitätsein-
geschränkte Bewohner. Gerade ältere 
Menschen mit Gehbehinderung sind 
von der Stadt abgeschnitten, wenn der 
Fahrstuhl ausfällt. Beim Ausgang der 

S-Bahn Haltestelle ist zudem eine rela-
tiv lange Steigung vorhanden, die Frau 
S. noch bewältigen kann, dies gilt aber 
nicht für alle Bewohner der Anlage.

Neben diesen Barrieren wurde die 
Möglichkeit der Nutzung des Quartiers 
für Frau S. besonders dadurch einge-
schränkt, dass sie sich abends und 
nachts nicht sicher fühlt und deshalb 
im Dunkeln die Wohnanlage nicht mehr 
verlässt. Frau W. ergänzte, dass auch 
negative Zeitungsartikel und allgemein 
der schlechte Ruf die Bewohner der An-
lage verunsichern. Auch diese meiden 
es, sich nach Einbruch der Dunkelheit 
im Quartier aufzuhalten. Das bedeutet 
vor allem ein Verzicht auf Freizeitver-
anstaltungen, die  abends angeboten 
werden. Es ist nicht ganz klar, ob die 
Angst, besonders vor randalierenden 
und pöbelnden Jugendlichen, auf tat-
sächlichen „Bedrohungen“ basieren 
oder ob sich das Quartier eher unsicher 
„anfühlt“. Das mangelnde Sicherheits-
gefühl verhindert hier also die Teilhabe 
zum Beispiel an kulturellen Angeboten.

Nicht direkt als Hindernis, aber beein-
trächtigend,	empfindet	Frau	S.	die	Ver-
schmutzung, insbesondere der Park-
anlagen in der Nähe der Wohnanlage. 
Diese Beeinträchtigung geht soweit, 
dass sie manche Wege meidet und 
sich auch schon an die Bezirksverwal-
tung gewendet hat. Eine weitere Ver-
schmutzung könnte dazu führen, dass 
sich Frau S. tatsächlich daran gehindert 
fühlt, bestimmte Wege zu benutzen. 
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Dann würde die Verschmutzung zu ei-
ner konkreten Barriere werden.

Die Einschränkungen für Frau S. durch 
die beschriebenen Barrieren, beson-
ders der erschwerten Busnutzung, wer-
den von ihr nicht als so starke Barrieren 
wahrgenommen. Dies liegt vor allem an 
der nach ihr sehr guten Versorgungs-
situation in Neuwiedenthal. Durch das 
Einkaufszentrum Galeria mit seinen 
Einkaufsmöglichkeiten und medizini-
schen Einrichtungen sowie einem Aldi 
Markt westlich der Wohnanlage ist es 
für sie möglich, alltägliche Besorgun-
gen selbstständig zu beschaffen. Durch 
die Unterstützung ihrer „kleinen Hil-
fe“ sind spezielle Besorgungen für sie 
auch möglich. Problematisch könnte 
es hier für Menschen werden, die nur 
eingeschränkte Unterstützung durch 
andere Personen haben. Zudem hat 
die Qualität der Versorgungssituation 
in Neuwiedenthal abgenommen. Be-
sonders die Einkaufsmöglichkeiten im 
nördlichen Rehrstieg sind im letzten 
Jahr durch den Fortzug eines Aldi- und 
eines Schlecker-Marktes zurückgegan-
gen. Aber auch im Einkaufszentrum 
Galeria gibt es leere Geschäfte. Zu-
dem fehlen teilweise Fachärzte in dem 
Quartier. Gerade bei speziellen Bedürf-
nissen sind längere Wege erforderlich. 

8.3 Zusammenfassung und 
Auswertung

In dem Interview wurde deutlich, dass 
die Einschränkung durch bauliche 

Barrieren sehr stark von dem individuel-
len körperlichen Zustand einer Person 
abhängt. Die Rampe und die Schwel-
le beim Zugang zum Einkaufszentrum 
Galeria betreffen Frau S. so nicht, da-
für hat sie Schwierigkeiten bei der Nut-
zung der Busse. Je schwieriger die 
Überwindung einer Barriere ist, desto 
mehr Menschen sind also davon betrof-
fen. Außerdem wird deutlich, dass die 
Einschränkungen durch eine Barriere 
sehr unterschiedlich ausfallen. Durch 
die Schwierigkeiten bei der Busnut-
zung wird der Aktionsraum sehr stark 
eingeschränkt und durch das negative 
Image und das Unsicherheitsgefühl im 
Quartier ist der Aufenthalt außerhalb 
der Wohnanlage für mehrere Stunden 
am Tag nicht möglich. Diese Barrie-
ren schränken die Menschen im Un-
tersuchungsgebiet sehr stark ein. Die 
Schwelle am Eingang des Einkaufszen-
trums hingegen ist nur für wenige Per-
sonen eine ausschließende Barriere.



Im Folgenden werden die Ergebnisse 
und Auswertungen der objektiven und 
subjektiven Erfassung verglichen und 
zusammengeführt, um die konkreten 
Ansatzpunkte in dem Untersuchungs-
quartier zu benennen und zu bewerten. 

9.1 Vergleich der Ergebnisse 
der objektiven und 
subjektiven Erfassung

Bei dem Vergleich der Ergebnisse zeigt 
sich, dass es zwischen den erfassten 
Barrieren und deren Bewertung einen 
deutlichen Unterschied gibt. Sind die 
Zugangs- und Eingangssituationen in 
der	 objektiven	 Erfassung	 die	 häufig-
sten Barrieren mit  Abweichungen von 
den Anforderungen, so stellt sich im In-
terview heraus, dass die Busnutzung 
und das Unsicherheitsgefühl im Quar-
tier, also eher sozial-mentale Barrieren, 
die Bewohner am meisten einschrän-
ken. Dies spricht dafür, dass das Quar-
tier über einen barriererearmen Ver-
kehrsraum verfügt. Dass die Bushalte-
stelle bis auf eine kleine Ausnahme den 

Anforderungen vollständig entspricht, 
zeigt aber die Grenzen der objektiven 
Erfassung auf, da in die Bewertung 
noch	 andere	 Faktoren	 mit	 einfließen.	
Besonders der Busfahrer bzw. seine 
Bereitschaft und seine Möglichkeiten 
direkt am Bordstein zu halten oder bei 
der Nutzung von Rampen oder ande-
ren	Hilfsmitteln	behilflich	zu	sein,	spielt	
eine große Rolle. Hier wird auch die 
Problematik der Kompromisse bei der 
Aufstellung von Richtlinien und Normen 
deutlich. Die Erhöhung des Gehwegs 
auf 16 cm verringert zwar den Abstand 
zwischen dem Buseinstieg und dem 
Bordstein, aber es bleibt weiterhin ein 
Höhenunterschied von bis zu 16 cm 
(siehe Abb. 25). Höhere Einstiegsbe-
reiche sind aber ein zu hohes Sicher-
heitsrisiko. Auch bei den Bordsteinab-
senkungen bei Straßenquerungen auf 
3 cm zeigt sich, dass der Kompromiss 
zwischen den Anforderungen von Men-
schen mit Gehbehinderung und blinden 
Menschen problematisch ist, da Frau S. 
trotz Absenkungen auf unter 3 cm noch 
die komplette Absenkung der Fahr-
radübergänge nutzt.

9 Zusammenführung der objektiven 
und subjektiven Erfassung 
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Quelle: Eigene Aufnahme

Aber auch die subjektive Einschätzung 
der Barrieren hat nur begrenzte Aus-
sagekraft. So konnte Frau S. Beispiele 
von Bewohnern nennen, denen es nicht 
möglich war, Barrieren zu überwinden, 
die für Frau S. noch kein Hindernis dar-
stellen. Es kann natürlich auch sein, 
dass die Schwierigkeiten von Frau S. 
heruntergespielt werden bzw. sie sich 
an die Situation angepasst hat und 
Umständlichkeiten hingenommen wer-
den. Durch die Beispiele hat sich auch 
gezeigt, dass manche Merkmale, die 
nicht den Anforderungen entsprachen, 
starken	Einfluss	darauf	hatten,	ob	eine	
bauliche Gestaltung als Barriere wahr-
genommen wird. So sind die Ram-
pensteigung und die Schwellenhöhe 

der Eingangstür auf Weg 2 von Frau 
S. wahrgenommen worden, die einge-
schränkte	 Bewegungsfläche	 bei	 der	
Eingangstür oder die schwer nutzbaren 
Handläufe dagegen spielten für Frau 
S. keine Rolle. Dies könnte aber auch 
daran liegen, dass sie als Nutzerin ei-
nes Rollators nicht auf Handläufe an-
gewiesen ist und weniger Bewegungs-
fläche	 braucht	 als	 ein	 Rollstuhlnutzer.	
Hier zeigt sich, dass weitere qualitative 
Untersuchungen mit anderen Personen 
notwendig wären, um vollständiger ein-
schätzen zu können, inwieweit diese 
Merkmale eine Rolle spielen.
Trotzdem kann man davon ausgehen, 
dass manche Merkmale und Barrieren 
mehr einschränken als andere. Folg-
lich muss nach einer Erfassung von 

Abb. 25: Bushaltestelle Rehrstieg mit 16 cm hohem Einstiegsbereich
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Barrieren auch eine Bewertung erfol-
gen, um aufzuzeigen, wodurch die mei-
sten Einschränkungen entstehen und 
wo der Handlungsbedarf am dringend-
sten ist.

9.2 Abgeleitete 
Handlungsfelder 

Durch die Auswahl der Barrieren, die 
am meisten zu Einschränkungen füh-
ren, sollen die dringendsten Handlungs-
felder für das Untersuchungsquartier 
aufgezeigt werden. Bei der Auswahl der 
Handlungsfelder werden die verschie-
denen Facetten von Barrieren deutlich. 
So sind die ausgewählten Barrieren, 
die zu den stärksten Einschränkun-
gen führen sowohl sozial-mentaler Art 
als auch baulicher. Eine Verbesserung 
bei den ausgewählten Barrieren würde 
zu deutlichen Verbesserungen bei den 
Möglichkeiten der selbstständigen Teil-
habe älterer Menschen mit Gehbehin-
derung führen und das Untersuchungs-
quartier einem barrierefreien Quartier 
näher bringen.

1. Busnutzung für alle
Die gravierendste Barriere in Neuwie-
denthal scheint die beschränkte Mög-
lichkeit der Busnutzung für Menschen 
mit Gehhilfe. Der Aktionsraum dieser 
Menschen ist extrem verkleinert, be-
sonders wenn das Erreichen der S-
Bahn-Haltestelle nicht mehr zu Fuß 
möglich ist. Dies führt dazu, dass nur 
noch das Umfeld in Neuwiedenthal 
zugänglich ist, was bei mangelnden 

sozialen Kontakten und einer weiter 
abnehmenden Versorgungsstruktur 
zur Entstehung von „Räumlichen Fal-
len“ führen kann. Da die Einschränkung 
nicht auf Fehlern bei der baulichen Ge-
staltung beruhen, sondern das Verhal-
ten der beteiligten Akteure betreffen, 
kann diese Barriere als sozial-mentale 
Barriere charakterisiert werden.

2. Sicherheitsgefühl rund um die Uhr
Dass ein Großteil der Bewohner der 
Seniorenwohnanlage Neuwiedenthal 
sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht 
mehr aus der Anlage traut, zeigt hier ei-
nen Handlungsbedarf. Die Unsicherheit 
nimmt den Menschen mehrere Stunden 
am Tag, die Möglichkeit an einer gesell-
schaftlichen Teilhabe. Auch diese Bar-
riere ist sozial-mentaler Art.

3. Barrierefreie Zugänge
Auffallend ist, dass alle untersuchten 
Rampen und Treppen bei mehreren 
Merkmalen von den Anforderungen ab-
wichen. Dies kann teilweise nur zu ei-
nem Komfortverlust führen, aber auch 
die Sicherheit oder gar die komplet-
te Zugänglichkeit gefährden. Deswe-
gen ist es wichtig, dass Zugänge, be-
sonders zu Versorgungseinrichtungen 
baulich barrierefrei gestaltet sind. Auch 
wenn die Anzahl der betroffenen Men-
schen recht klein sein kann, so können 
auch kleinere Mängel wie eine Schwel-
le in der Tür die Teilhabe dieser Men-
schen verhindern und den Unterschied 
ausmachen, ob ein selbstständiges 
oder teilweise selbstständiges Leben 
möglich ist. Abbildung 47 zeigt die bei 
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der Untersuchung der Wegeverbindun-
gen erfassten baulichen Barrieren bei 
Zugängen.
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Quelle: LGV Hamburg - ALKIS 2011; Quelle: Eigene Darstellung

Karte 14: Barrieren bei Zugängen
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Zuerst werden grundlegende Überle-
gungen zu den Handlungsempfehlun-
gen dargestellt, um danach anhand der 
drei ausgewählten Handlungsfeldern 
Möglichkeiten aufzuzeigen wie Barrie-
ren im Quartier konkret abgebaut wer-
den können.

Generelle Handlungsempfehlungen zur 
Herstellung von Barrierefreiheit
Wie in der Arbeit bisher gezeigt wurde, 
muss bei der barrierefreien Gestaltung 
eines Quartiers ein weites Spektrum an 
Themen betrachtet werden. Das heißt, 
dass viele verschiedene Akteure invol-
viert sind und mit dem Thema eine hohe 
Komplexität verbunden ist. Problema-
tisch dabei ist, dass die meisten Men-
schen nicht für diese Komplexität sen-
sibilisiert	sind.	Barrieren	werden	häufig	
auf Rampen, Türen und Aufzüge redu-
ziert und bei den Betroffenen wird in der 
Regel nur an Menschen mit erheblichen 
gesundheitlichen Einschränkungen ge-
dacht (vgl. Bauer et al. 2011: 5f.). Gera-
de da Barrierefreiheit ein so komplexes 
Feld ist und viele Akteure eingebunden 
sind, können Abstimmungsprozesse 

10 Handlungsempfehlungen

mühevoll	 sein	 und	 zu	 Konflikten	 füh-
ren (vgl. ebenda). Bauer et al. bemer-
ken, dass Barrierefreiheit „mehr eine 
Vision als ein tatsächlich realisierbarer 
Zustand“ (ebenda) ist, was zum Bei-
spiel an der Abhängigkeit von Lebens-
zyklen und Modernisierungsbedarf von 
Gebäuden und baulichen Anlagen oder 
der Mentalität und dem Handeln aller 
Menschen im Quartier liegt.
Um Barrierefreiheit in ihren vielfältigen 
Dimensionen zu erreichen, muss die 
Bevölkerung und insbesondere Politik, 
Verwaltung und Planungsbüros sensi-
bilisiert werden (vgl. ebenda). 
Darüber hinaus zeigt diese Arbeit, dass 
durch die Einbindung von Betroffenen 
konkrete Einschränkungen, besonders 
sozial-mentale Barrieren, gut erfasst 
werden können. Auch Bauer et al. ver-
weisen darauf, dass „lokale Experten“ 
angehört werden sollten, da diese mit 
die größte Quelle für Wissen und Erfah-
rungen sind (vgl. a. a. O.: 41). „Loka-
le Experten“ können neben Bewohner 
und direkt Betroffenen auch Interessen-
verbände von diesen Menschen sein. 
Bauer et al. stellen vier Strategiefelder 
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dar, um die Reduktion von Barrieren 
voranzubringen:
•	 Barrieren	lokal	identifizieren
•	 Quartierskonzepte erstellen
•	 Abbau von Barrieren organisieren
•	 Information und Kommunikation
(vgl. a. a. O.: 45).
Diese Strategiefelder beinhalten die Be-
teiligung lokaler und fachlicher Exper-
ten, die Vermeidung von Insellösungen, 
Organisation von Kooperation und das 
Schaffen eines breiten Verständnisses 
für den Barriereabbau (vgl. ebenda).
Die Handlungsempfehlungen für die 
ausgewählten Handlungsfelder versu-
chen sich an dieser Systematik zu ori-
entieren.

Handlungsmöglichkeiten bei den aus-
gewählten Handlungsfeldern 

1. Busnutzung für alle
Bei der untersuchten Bushaltestelle gab 
es bis auf eine Kleinigkeit keine Verlet-
zung der baulichen Anforderungen. Die 
Bushaltestelle entspricht also den aktu-
ellen Vorgaben, weswegen durch bauli-
che Änderungen die Situation nicht ver-
bessert werden kann, zumindest nicht 
ohne den Vorgaben zu widersprechen 
oder andere Personengruppen einzu-
schränken. Es muss deshalb an einer 
anderen Stelle angesetzt werden. Im 
Interview wurden zwei Probleme beim 
Einstieg in den Bus genannt. Zum ei-
nen, dass der Bus nicht nah genug am 
Bordstein hält und zum anderen, dass 
die zur Verfügung stehenden Ausstat-
tungen wie Rampen oder ähnliches 

nicht aktiv genug von den Busfahrern 
genutzt werden. Darüber hinaus kann 
es sein, dass die betroffenen Menschen 
für die Nutzung der Ausstattung nicht 
ausreichend informiert sind oder die-
se eine Unterstützung nicht einfordern. 
Die Möglichkeit direkt am Bordstein zu 
halten, sollte trotz der Busbucht mög-
lich sein, aber selbst bei einem Halt di-
rekt am Einstiegsbereich bleibt zumeist 
noch ein Höhenunterschied zwischen 
Einstieg und dem Bordstein. Dies be-
deutet, dass für Menschen die Rolla-
toren oder Rollstühle benutzten, eine 
Rampe oder ähnliches genutzt werden 
muss. Frau S. und Frau W. erwähnten, 
dass alle Busse mit Rampen oder ähn-
lichem ausgestattet sind, um den Ein-
stieg zu erleichtern. Diese Ausstattun-
gen brauchen aber die aktive Hilfe des 
Busfahrers. Nach Frau S. und Frau W. 
sind die Fahrer aber nicht immer oder 
sogar selten bereit zu helfen. Ihrer Ein-
schätzung nach könnte das daran lie-
gen,	 dass	 dies	 zu	 Konflikten	 mit	 den	
straffen Zeitplänen der Buslinien führen 
könnte. Dies ist verständlich, da selten 
absehbar ist, wann und wo Menschen 
diese Unterstützung benötigen und der 
Busfahrer für das Ausklappen der Ram-
pe aussteigen muss und der Vorgang 
insgesamt relativ zeitintensiv ist. Wird 
der Fahrplan nicht eingehalten, kann 
dies dann zu Unwirtschaftlichkeit der 
Linie und einer sinkenden Attraktivität 
der Busnutzung führen.
Möglich ist es auch, dass es für man-
che Menschen schwierig ist, dem Bus-
fahrer zu signalisieren, dass Hilfe be-
nötigt wird. Ein „Bloßstellen“ vor den 
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anderen Fahrgästen oder das Gefühl, 
den Betrieb aufzuhalten könnte zu ei-
ner mentalen Barriere führen, die Men-
schen mit Rollator daran hindern, den 
Bus zu nutzen.  
Ein zusätzliches Problem ist, dass auch 
in den Bussen das Wegrollen von Rol-
latoren zu Unsicherheit führt. 
Die Barrieren sind bei diesem Hand-
lungsfeld also durch die objektive und 
subjektive	Untersuchung	identifiziert.
Für eine Verbesserung der Situation 
könnten folgende Optionen sorgen:
•	 Gezielte Schulungen der Busfah-

rer zum Umgang mit Menschen 
mit Gehbehinderung, insbesonde-
re das direkte Heranfahren an den 
Bordstein und die schnelle Nutzung 
der Rampen und ähnlichem.

•	 Sensibilisierung der betroffenen 
Menschen durch Informationen 
oder Einführungen, um Rampen 
und andere Angebote zu nutzen.

•	 Entwicklung eines Konzeptes oder 
Techniken zur Vereinbarkeit von 
wirtschaftlichen und straffen Fahr-
plänen und der vollen Unterstüt-
zung von Menschen mit Gehhilfen 
oder Rollstühlen. Dies könnte eine 
Zeitverkürzung oder Automatisie-
rung der Rampennutzung beinhal-
ten oder die gezielte Ermittlung von 
(Zeit-)Bedarf	 und	 Häufigkeit	 der	
Rampennutzung zur Anpassung 
der Fahrpläne und Entlastung der 
Busfahrer.

•	 Anpassungen der Innenausstat-
tung, um einen sicheren Stand mit 
Rollator zu gewährleisten. Ein Bei-
spiel hierfür wären Rollatorgurte wie 

sie in den Bussen der Regionalver-
kehr Köln GmbH vorhanden sind 
(vgl. Regionalverkehr Köln GmbH 
2012).

•	 Prinzipiell können stark frequen-
tierte Buslinien mit einer Stadtbahn 
ersetzt werden.  Für Menschen mit 
Gehhilfen oder Rollstuhl ist dort 
mehr Platz vorhanden und ein bo-
dengleicher Einstieg wesentlich 
besser herstellbar, was den Zeitver-
lust und den Aufwand einer manu-
ellen Rampe umgeht. Da Neuwie-
denthal peripher gelegen ist und 
keine entsprechend stark genutzten 
Busverbindungen besitzt, eignet 
sich diese Variante dort nicht.

Adressat dieser Optionen sind zum ei-
nen die Busunternehmen, Politik und 
Verwaltung, da diese solche Konzepte 
ausarbeiten und Schulungen durchfüh-
ren können und die Zuständigkeit hier-
für besitzen.

2. Sicherheitsgefühl rund um die Uhr
Die gefühlte Unsicherheit bei den Be-
wohnern der Seniorenwohnanlage 
Neuwiedenthal wurde von Frau S. und 
Frau W. damit begründet, dass sich die 
Bewohner vor randalierenden und pö-
belnden Jugendlichen fürchten, und 
viele Menschen sich durch den negative 
Ruf des Quartiers verunsichert fühlen. 
Zudem kann die von Frau S. erwähnte 
starke Verschmutzung einen negativen 
Einfluss	 auf	 das	 Sicherheitsgefühl	 ha-
ben (vgl. Bauer et al. 2011: 23). Bauer 
et al. zeigen auf, dass diese „Angsträu-
me“ nicht mit „Tatorten“ gleichzusetzen 
sind und die Barrierewirkung besonders 
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auf einer psychologischen Ebene ent-
steht (vgl. ebenda).
Grundlage für ein Quartierskonzept zu 
Verbesserung des Sicherheitsgefühls 
können nach Bauer et al. folgende Ge-
staltungskriterien sein:
•	 „Orientierung:	 sich	 zurechtfinden	

können; Sichtverbindungen zu Ori-
entierungspunkten, Erkennbarkeit 
von Zielen, deutliche Kennzeich-
nung von Eingangssituationen, 
übersichtlich gestaltete Wegefüh-
rung

•	 Einsehbarkeit: Einblicke gewähren; 
Sichtverbindungen herstellen, hel-
le und transparente Gestaltung von 
Aufzügen, Halte-stellen, Treppen-
häuser, Verbuschung vermeiden 

•	 Beleuchtung und Belichtung: sehen 
und gesehen werden; ausreichende 
Beleuchtung auf Geh- und Fahrrad-
wegen, in Tiefgaragen und Unter-
führungen

•	 Belebung: jemanden ansprechen 
können; Nutzungsmischung ver-
schiedener Funktionen wie z.B. 
Wohnen, Verkehr, Versorgung, 
Freizeit; Orientierung von Hausein-
gängen und Fenstern zum öffentli-
chen Raum, Sichtbezüge zu Wohn-
häusern, Geschäften; Bündelung 
von Wegen und Verkehren 

•	 Verantwortlichkeit:	 Identifikation	
herstellen; Aneignung der Bewoh-
ner mit ihrem Wohnumfeld, Stär-
kung von Nachbarschaften, erkenn-
bare Zonierung von privaten, hal-
böffentlichen und öffentlichen Räu-
men, Beteiligung von Bürgerinnen 
und Bürgern „

(ebenda)
Die Überprüfung dieser Kriterien muss 
in die seit über 15 Jahren laufende 
Aufwertung von Neuwiedenthal einge-
bunden werden. Durch Sanierung und 
Modernisierung von Gebäuden und 
Verbesserung der öffentlichen Freiräu-
me hat es  schon weitreichende Verän-
derungen gegeben. Hier müssen wei-
tere Verbesserungspotentiale in einem 
Konzept festgehalten werden und de-
ren Abbau organisiert werden. Ergänzt 
werden können diese Aufwertungs-
maßnahmen durch Bemühungen zur 
stärkeren sozialen Durchmischung des 
Gebiets und die Bereitstellung von wei-
teren Bildungs- und Freizeitangeboten 
für Kinder und Jugendlichen. Die Be-
wohner des Quartiers müssen über die 
durchgeführten Maßnahmen informiert 
und Feedbackmöglichkeiten eingerich-
tet werden, um weiterhin bestehende 
Problemstellen erkennen und beheben 
zu können.
Diese Handlungsmöglichkeiten sind 
aber lange und schwer planbare Pro-
zesse,	 die	 finanzielle	 und	 politische	
Unterstützung benötigen. Auf das Vor-
anbringen dieser Prozesse kann aber 
nicht verzichtet werden. Trotzdem ist 
es möglich, sie mit kurzfristigeren An-
sätzen zu verbinden. Diese wären zum 
Beispiel die weitere Steigerung der 
Umgebungsqualität durch regelmäßige 
und ordentliche Beseitigung der Ver-
schmutzung. Andere Maßnahmen wä-
ren Ermäßigungen für Taxifahrten oder 
spezielle Taxiangebote für ältere Men-
schen und Menschen mit Behinderung. 
Solche Angebote könnten eine Eskorte 
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bis zur Haustür beinhalten. Hier besteht 
aber	die	Gefahr,	dass	ohne	finanzielle	
Unterstützung von staatlicher Seite nur 
wirtschaftlich besser gestellte Personen 
solche Dienstleistungen nutzen könn-
ten. Eventuell würden aber sogar An-
weisungen oder Schulungen für Taxi-
fahrer reichen, um eine Begleitung zum 
Hauseingang selbstverständlich zu ma-
chen und damit älteren Menschen mit 
Behinderung Sicherheit zu geben.

3. Barrierefreie Zugänge
Gerade bei der besonderen Rolle des 
Quartiers ist es wichtig, dass Men-
schen mit Gehhilfen die Möglichkeit 
haben, dort alltägliche Erledigungen zu 
machen und Freizeitangebote nutzen 
zu können. Sind gar die Zugänge zu 
Wohnanlagen mit betreutem Wohnan-
gebot nicht barrierefrei, so kann dies 
schnell die Selbstständigkeit älterer 
Menschen mit Behinderung einschrän-
ken. Bei den unterschiedlichen Zugän-
gen sind jedoch unterschiedliche Ak-
teure angesprochen, in deren Zustän-
digkeit die bauliche Gestaltung liegt. 
Bei bereits bestehenden Rampen, 
Treppen und Eingängen gibt es keine 
Handlungspflicht	für	diese	Akteure.	Bei	
privaten Akteuren gelten zudem, selbst 
wenn	 Umbauten	 stattfinden,	 nicht	 so	
weitreichende Vorschriften wie bei öf-
fentlichen Baumaßnahmen. 
Für eine Verbesserung der Situation 
wäre zuerst eine ausführliche Erfas-
sung aller Zugänge mit Barrieren nötig. 
Dies betrifft öffentliche Einrichtungen, 
Einkaufs- und Versorgungsmöglichkei-
ten, zum Beispiel auch Arztpraxen und 

Apotheken, sowie Wohnanlagen mit 
besonderen Angeboten für ältere Men-
schen und Menschen mit Behinderung. 
Diese Erhebung sollte neben der syste-
matischen Erfassung auch die Einbin-
dung der lokalen „Betroffenen“ beinhal-
ten, was besonders für die Bewertung 
der Barrieren hilfreich ist. Grundlegend 
dafür ist natürlich auch eine Entwick-
lung der Barrierefreiheit in den Gebäu-
den, darauf wird hier aber nicht weiter 
eingegangen. 
Sind alle Zugänge mit Barrieren erfasst, 
sollten diese nach Bedeutung in Bezug 
auf	die	Häufigkeit	der	Nutzung	bzw.	der	
theoretischen Nutzung durch betroffene 
Menschen bewertet werden, um zu se-
hen, wo Handlungsdruck besteht. 
Von den erfassten Zugängen in dieser 
Arbeit wären die Zugänge zum Ein-
kaufszentrum Galeria die Zugänge mit 
dem höchsten Handlungsdruck, da dort 
die Hauptversorgungsmöglichkeit in 
Neuwiedenthal ist und viele Menschen 
von einer barrierefreien Umgestaltung 
profitieren	würden.	
Der nächste Schritt ist die Organisati-
on des Barriereabbaus. Zu den erfas-
sten Zugängen muss herausgefunden 
werden, wer dafür Zuständigkeit besitzt 
wie zum Beispiel die Betreiber des Ein-
kaufszentrums Galeria. Verschiedene 
Akteure haben verschiedene Interes-
sen und müssen unterschiedlich ange-
sprochen oder überzeugt werden. Hier 
ist der Ansatzpunkt, dass man individu-
ell	 für	 jeden	Akteur	Argumente	 findet,	
um ihn zu überzeugen, dass ein barrie-
refreier Umbau notwendig und sinnvoll 
ist. Es ist davon auszugehen, dass ein 
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Betreiber eines Einkaufszentrums nur 
zu Veränderungen bereit ist, wenn sich 
dies	 für	 ihn	 finanziell	 rentiert.	 Folglich	
wären hier Zahlen zu potentiellen Kun-
den, die durch die Barrieren ausbleiben 
und	 finanzielle	 Anreize	 wie	 zum	 Bei-
spiel Förderprogramme mögliche An-
satzpunkte, die zu einer Entscheidung 
für einen barrierefreien Umbau führen 
können.
Dieser Prozess der Analyse und Über-
zeugung muss theoretisch von der 
Stadt- oder Bezirksverwaltung, zum 
Beispiel die Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt, ausgehen und auch 
finanziell	und	politisch	unterstützt	wer-
den. Teile davon, wie zum Beispiel die 
Erfassung der nicht barrierefreien Zu-
gänge, könnte auch durch andere ge-
schehen, von Interessenverbänden, als 
Ehrenamt oder im Rahmen eines Studi-
enprojektes. 
Sobald	der	Abbau	von	Barrieren	finan-
ziert ist und durchgeführt wird, müssen 
die durchgeführten Maßnahmen kom-
muniziert werden, damit besonders äl-
tere Menschen mit Behinderung von 
ihren eventuell größeren Möglichkeiten 
wissen und diese Nutzen können. 

Zusammenfassung
Diese drei Beispiele zeigen exempla-
risch wie mit Barrieren umgegangen 
werden kann und es wird deutlich, dass 
hierbei der Stadt bzw. dem Bezirk oder 
der Kommune eine besondere Rolle 
zukommt, da sie die Möglichkeit ha-
ben, den Prozess zu moderieren, Ein-
fluss	zu	nehmen	und	nicht	ausschließ-
lich an Wirtschaftlichkeit orientiert sind. 

In Zeiten der Schuldenbremse und 
Senkung staatlicher Ausgaben ist es 
schwierig,	 finanzielle	 Ressourcen	 für	
solche Projekte und Vorhaben zu er-
halten. Weitere Gründe für das mühsa-
me Herstellen von Barrierefreiheit sind 
fehlende Konzepte, um Barrieren zu 
identifizieren	 und	 zu	 bewerten.	 In	 den	
meisten Kommunen ist für kommuna-
le Politiker und Entscheidungsträger 
das Thema Barrierefreiheit wenig At-
traktiv, besonders in Bezug auf die da-
mit einhergehenden mühsamen Aus-
handlungskompromisse zwischen den 
„Maximalforderungen“ der Betroffenen 
und den Anforderungen der rechtlichen 
Festsetzungen, der Wirtschaftlichkeit 
und der technischen Machbarkeit (vgl. 
Bauer et al. 2011: 14). Durch den stei-
genden Anteil älterer Menschen bei 
Wahlen könnte aber auch der Druck auf 
die Politik steigen und Entwicklungen 
forciert werden.
Das Ausmaß der Einschränkungen, das 
ältere Menschen mit Behinderung hier 
trifft und teilweise an die direkte Woh-
numgebung fesselt, obwohl von den 
körperlichen Bedingungen noch mehr 
möglich wäre, sollte Grund genug sein, 
um hier Veränderungen voranzutreiben 
und	 zu	 finanzieren.	 Das	 Reduzieren	
öffentlicher Angebote mit Verweis auf 
die leeren öffentlichen Kassen kann zu 
erheblichen Folgekosten führen. Zum 
Beispiel könnte die Schließung einer öf-
fentlichen Bibliothek die Vereinsamung 
älterer Menschen fördern und damit 
den Unterstützungsbedarf zu Hause 
steigern (vgl. a. a. O.: 25). 
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Zudem würden große Teile der Bevöl-
kerung schon heute von einem barrie-
rereduzierten	 Quartier	 profitieren.	 Ge-
rade für die steigende Zahl älterer Men-
schen sollte das Eintreten einer Behin-
derung nicht bedeuten, dass sie in ihrer 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
eingeschränkt werden. 



89BACHELOR-THESIS  „BARRIEREFREIHEIT IM QUARTIER“

11 Fazit

Die Bearbeitung dieses Themas hat 
klar gemacht, dass ein barrierefrei-
es Quartier differenzierte Anforderung 
stellt, die über schlichte bauliche An-
passungen hinausgehen. Allgemeine 
Anforderungen aufzustellen, ist eine 
schwierige Aufgabe, da jeder Mensch 
individuelle Ansprüche hat und diese 
sich widersprechen können. Trotzdem 
ist es unerlässlich, Anforderungen in 
Normen und möglichst verbindlichen 
Richtlinien festzulegen. Die Festlegun-
gen bei baulichen Anlagen im Verkehrs-
raum eines Quartiers wurden ausführ-
lich in Kapitel 2 aufgezeigt. Die  Barrie-
refreiheit der baulichen Anlagen im Ver-
kehrsraum hat eine starke Bedeutung 
für die selbstständige Nutzbarkeit für 
die untersuchte Personengruppe, aber 
es wurde deutlich, dass die Nutzung 
dieses Raums auch durch andere Fak-
toren stark eingeschränkt werden kann. 
Eine Untersuchung oder eine Umge-
staltung zu einem barrierefreien Quar-
tier muss deswegen immer in einem 
umfassenden Kontext gesehen wer-
den. So dürfen die Anforderungen an 
eine barrierefreie Entwicklung für das 

Untersuchungsgebiet in Neuwieden-
thal auch nicht auf Barrieren, die ob-
jektiv erfasst werden, beschränkt blei-
ben. Durch die objektive Untersuchung 
konnten die barrierebelasteten Zugän-
ge entdeckt werden, die mobilitätsein-
geschränkte ältere Menschen von den 
wichtigsten Versorgungseinrichtungen 
im Quartier ausschließen können. Al-
lerdings kamen durch die unterstützen-
de subjektive Untersuchung wesentlich 
stärker einschränkende Problemfelder 
zutage, die nicht im baulichen Bereich 
lagen. Die ausgewählten Handlungsfel-
der mit den sozial-mentalen und bauli-
chen Barrieren zeigen deutlich die Not-
wendigkeit eines umfassenden Blick-
winkels und der Verknüpfung von objek-
tiven und subjektiven Untersuchungen. 

Zusammenfassend kann für das Un-
tersuchungsquartier nicht generell be-
urteilt werden, ob eine „Räumliche Fal-
le“ vorhanden ist. Für die meisten Be-
wohner des Quartiers dürften durch die 
relativ guten Versorgungsmöglichkei-
ten, insbesondere durch das Einkaufs-
zentrum Galeria und die Angebote der 
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Wohnanlagen, ein selbstständiges Le-
ben möglich sein. Für diese Bewoh-
ner dürfte eine „Räumliche Falle“ nicht 
gegeben sein.  Nimmt die Qualität 
und Quantität des Versorgungsange-
bots aber weiter ab, könnte der durch 
die Probleme bei der Busnutzung ein-
schränkte Aktionsraum nicht mehr aus-
reichen, um den Alltag bestreiten zu 
können. Die Handlungsempfehlungen 
zeigen Möglichkeiten auf, Barrieren im 
Quartier abzubauen und dadurch das 
bestehende Risiko der „Räumlichen 
Falle“ zu senken.

Der Bezug auf ältere Menschen mit Be-
hinderung in dieser Arbeit macht den 
Handlungsdruck auf die Stadt- und 
Quartiersentwicklung deutlich. Auch in 
der letzten Lebensphase muss Alter 
nicht gleich Behinderung heißen, al-
lerdings steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass es plötzlich oder allmählich zu ei-
ner körperlichen Einschränkung kommt. 
Eine Anpassung auf eine solche neue 
Situation ist schwierig und anstrengend. 
Damit eine Anpassung aber möglich ist 
und diese Menschen weiterhin mit ih-
rer Einschränkung selbstständig als Teil 
der Gesellschaft leben und an ihr teil-
haben können, ist es notwendig, dass 
die Rahmenbedingungen stimmen und 
der Aktionsraum dieser Menschen nicht 
durch Barrieren eingeschränkt wird.
Im	 Hinblick	 auf	 den	 demografischen	
Wandel ist es eine wichtige Aufgabe 
der Stadt- und Quartiersentwicklung, 
die verschiedenen Facetten der Barrie-
refreiheit zu begreifen und in zukünfti-
gen Planungen anzuwenden und um-
zusetzen.

Kritische Reflexion der eigenen Arbeit
Für diese Arbeit war eine räumliche und 
thematische Eingrenzung erforderlich. 
Das ausgewählte Untersuchungsge-
biet, das aufbauend auf der Untersu-
chung von Pohl et al. gewählt wurde, 
besitzt zwar nur einen leicht höheren 
Anteil an älteren Menschen als im ge-
samten Hamburg. Da dort aber der auf 
das Quartier beschränkte Aktionsraum 
festgestellt wurde und durch den niedri-
geren sozialen Status die Gefahr einer 
„Räumlichen Falle“ stärker gegeben ist, 
ist das Untersuchungsgebiet für diese 
Arbeit geeignet ausgewählt.
Der Fokus auf Gehbehinderungen ist 
berechtigt, da dies eine große Perso-
nengruppe betrifft, allerdings gibt es im 
Alter viele damit einhergehende Ein-
schränkungen wie Hör- und Sehschwä-
chen, die viele Menschen betreffen und 
ebenso ein großes Potential für For-
schungsarbeiten bieten.

Die Auswahl des Untersuchungsquar-
tiers basierend auf den Ergebnissen 
der	 Demografie-Plattform	 ist	 für	 diese	
Arbeit geeignet gewesen, ein stärke-
rer Abgleich der Untersuchungsgebiete 
hätte sich dabei allerdings angeboten. 
Der Ansatz der Auswahl der untersuch-
ten Wegeverbindungen scheint ange-
bracht, aber die ausgewählten Ziel-
punkte hätten besser untersucht bzw. 
überprüft werden können. So hat sich 
während der empirischen Erhebung 
heraus gestellt, dass ein nicht in den 
Wegeverbindungen aufgenommener 
Aldi-Markt für die Bewohner der Senio-
renwohnanlage Neuwiedenthal eher 
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als Versorgungsort genutzt wird als die 
Geschäfte des nördlichen Rehrstiegs. 
Deswegen wäre eine genauere Über-
prüfung der Bedeutung der ausgewähl-
ten Zielpunkte empfehlenswert. Als Al-
ternative zur Thomasgemeinde hätten 
die Parkanlagen in der Nähe der Senio-
renwohnanlage Neuwiedenthal dienen 
können, um auch das Spektrum der 
Ziele zu erweitern. So hätten eventuell 
auch Überschneidungen der Wege ver-
hindert werden können.
Zu bemerken ist, dass auf den unter-
suchten Wegeverbindungen viele Ge-
staltungen und Merkmale, die in den 
Checklisten vorbereitet wurden, nicht 
vorhanden waren. Die Vorbereitung zu 
vieler Checklisten hätte durch die vor-
herige Begehung der Wegeverbindun-
gen vermieden werden können.

In der Arbeit wurden die Anforderungen 
an bauliche Gestaltungen im Verkehrs-
raum wesentlich stärker untersucht als 
die weiteren Anforderungen und auch 
die objektive Erfassungsmethode wur-
de ausführlicher beschrieben und aus-
gearbeitet als die subjektive. Dadurch 
konnte exemplarisch ein Anforderungs-
bereich und eine Erfassungsart umfas-
sender beschrieben werden und gleich-
zeitig durch die subjektive Methode 
ergänzt werden. Generell besteht bei 
der Durchführung eines einzelnen In-
terviews die Gefahr, dass ein Einzel-
fall erwischt wird, da aber Frau S. und 
Frau W. auch von Erfahrungen anderer 
Bewohner der Wohnanlage berichten 
konnten, kann man von reliablen Ergeb-
nissen durch das Interview ausgehen. 

Eine Ausdehnung der subjektiven Be-
trachtung auf weitere Bewohner mit an-
deren Einschränkungsarten, wie zum 
Beispiel Rollstuhlnutzer und ein ergän-
zender Spaziergang für die qualitative 
Erfassung wären wünschenswert ge-
wesen, waren aber im Rahmen dieser 
Arbeit, aufgrund des kurzfristigen Aus-
falls von Frau S., nicht möglich. Dies 
hätte aber auch eine stärkere Trennung 
zwischen den Anforderungen und Le-
benssituationen von Rollstuhlnutzern 
und Menschen mit Gehbehinderung, 
die auf Gehhilfen wie Rollatoren an-
gewiesen sind, möglich gemacht. Die-
se spielten nur im Zusammenhang mit 
der Auswahl der Checklisten und un-
tersuchten Merkmale bei der objekti-
ven Untersuchung eine Rolle in dieser 
Arbeit.  Insgesamt werden in der Arbeit 
eine Vielfalt von Methoden eingesetzt 
und Themen behandelt, die die breite 
Aufstellung der Planerausbildung ver-
deutlichen und die Komplexität des be-
handelten Themas aufzeigen.
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Ausblick zur Weiterarbeit an diesem 
Thema
Diese Arbeit zeigt, dass es eine Viel-
falt an Anforderungen an ein barriere-
freies Quartier gibt. Auch wurde deut-
lich, dass es sinnvoll ist, verschiedene 
Erfassungsmethoden einzusetzen. Es 
wäre zu untersuchen, wie man auf den 
basierenden Kategorisierungen der Fa-
cetten der Barrierefreiheit, umfassende 
Instrumente zur Erfassung von Barrie-
ren entwickeln kann und wie diese op-
timal eingesetzt werden können, um 
Bedarfe im Bestand von Städten zu er-
fassen und Anhaltspunkte für ihre Be-
seitigen zu erhalten. Dies könnte auch 
eine Weiterentwicklung der in dieser Ar-
beit benutzten computergestützten Er-
fassungs- und Bewertungsmethode für 
bauliche Barrieren beinhalten, zum ei-
nen ist eine Anpassung durch die durch 
die Überarbeitung der DIN 18024-1 er-
forderlich, zum anderen könnten mit-
telfristig Erfassungsmöglichkeiten für 
nicht-bauliche Barrieren  integriert wer-
den. 
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XIIIBACHELOR-THESIS  „BARRIEREFREIHEIT IM QUARTIER“

A Kurzprotokoll der Interviewauswertung – Gespräch mit Frau 
S. und Frau W.

Datum: 26.07.2012
Uhrzeit: 14 – 15 Uhr
Ort: Seniorenwohnanlage Neuwiedenthal
 

A Alltag 
Bis Frühjahr 2012 sehr aktiv, unterwegs und in Heimgremien eingebunden, 
Verschlechterung	 des	 Zustands,	 stärkere	 Einschränkung.	 Abruptes	 Ende	 →		
Lebenswandel, schwere Umstellung für Frau S. 
Frau S. Wohnt seit 2003 in der Seniorenwohnanlage Neuwiedenthal und ist 87 Jahre alt. 

Tagesablauf: Morgens aufstehen, Spazieren gehen (Aktivität sehr wichtig), Durch Park, 
Fortbewegung im Haus geht noch ohne Rollator, aber draußen unerlässlich. Mittagessen, 
Aktivitäten im Haus, Abends Fernsehen.

Bus schwer mit Rollator zugänglich, da der Bus zu weit vom Kantstein weg parkt und 
Hilfsmittel wie die Rampen im Bus nicht genutzt werden, auch wenn alle Busse damit 
ausgerüstet sind. Auch im Bus unsicher, da der Rollator leicht wegrollt. Deswegen ist der 
Aktionsraum sehr eingeschränkt auf Neuwiedenthal, keine Fahrten in die Stadt mehr.

Rollator gibt Sicherheit, dient auch als Sitzgelegenheit und Einkaufskorb. 

Andere Bewohner haben ihren Aktionsraum in Neuwiedenthal und in der Stadt. 

B Probleme/ C Barrierefreies Quartier
Zuerst keine Schwierigkeiten gesehen. Beim Nachhaken: 
Rampe Einkaufzentrum Galeria für viele ein Problem. Türschwelle bedeutet, dass Rollator 
angehoben werden muss. Manche ausgeschlossen von Nutzung des Einkaufszentrum, 
weil alternative Wege zu kompliziert sind und die Menschen verwirren. In der Sparkasse 
im Einkaufszentrum sind zudem die Türen so schwer zu öffnen, dass sie warten muss, 
bis jemand die Türe aufmacht. 

Frau S. erwähnt, dass die Bürgersteige bei Straßenquerungen nur schlecht abgesenkt 
sind	 und	 wenn,	 dann	 	 bei	 dem	 Fahrradstreifen.	 So	 muss	 Frau	 S.	 häufiger	 auf	 den	
Fahrradstreifen ausweichen.



XIV ANHANG

Busfahren s.o.
Für die Mobilität in die Stadt ist der Aufzug bei der S-Bahn Station sehr wichtig, fällt 
dieser aus, sind viele Bewohner daran gehindert in die Stadt zu fahren. Reparaturen 
dauern meist eine Weile. Zu der Steigung beim S-Bahn Ausgang meint Frau S., dass sie 
das noch schafft, aber andere daran scheitern. 

Abends verlässt Frau S. die Anlage nicht mehr aus Angst vor randalierenden und 
pöbelnden Jugendlichen. Frau W. meint, dass durch den negativen Ruf und besonders 
bei negativen Zeitungsartikeln die Bewohner eingeschüchtert werden und auch an 
Freizeitveranstaltungen nicht teilnehmen, weil sie nicht im Dunkeln nach Hause wollen. 
Auch in der Wohnanlage fühlt sich Frau S. Unsicher aufgrund von Einbruchserfahrungen 
in ihrer früheren Wohnung.
 

D Unterstützung
Für spezielle Erledigungen, die in Neuwiedenthal nicht möglich sind, hat Frau S. eine 
„kleine Hilfe“, die die Besorgungen macht wie zum Beispiel Bettwäsche aus dem Däni-
schen Bettenlager in Neugraben kaufen. 
 

E Wünsche/Bedürfnisse
Zu diesem Punkt haben Frau S. und Frau W. keine Aussagen gemacht.



XVBACHELOR-THESIS  „BARRIEREFREIHEIT IM QUARTIER“

B Unausgefüllte Checklisten 

GesamtChecklisten Ebene1: Ebene1-Sonstige K
Ebene2: Ebene2-Sonstige

UntersuchungsRaum Ebene3: Ebene3-Sonstige

Info1:       
Info2:       
Info3:       
Info4:       

1 A2 Öffentlicher Verkehrsraum 1 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

barrierefreie Erreichbarkeit       barrierefreier Verbindungsweg
zwischen allen wichtigen Ein-
richtungen.

     

Informations- und Wege-
leitsystem

      zu wichtigen öffentlichen Ein-
richtungen,
zu Serviceeinrichtungen,
zu öffentlichen Toiletten,
zu ÖPNV-Verknüpfungspunk-
ten,
zu Informationsstellen,
zu besonderen Einrichtungen
für Behinderte

     

öffentliches WC       Netz behindertengerechter
Toiletten in zentr. Bereichen

     

Behindertenparkplatz       Stellplätze an wichtigen Ein-
richtungen und an zentralen
Orten
>/= 3 % (>/= 1) der Stellplätze
bei Parkierungsanlagen

     

Zugangsstellen zu öffentli-
chen Verkehrsmitteln in
Städten, Entfernung [m]:

      Einzugsbereich R </= 300 m      

Verweilflächen und Sitzge-
legenheiten, Abst. [m]:

      regelmäßig, nach max. 100 m      

Bemerkung            
Plätze       Ebene Gehbahnen      
Umlaufsperre       2 m Vorlauf, 1,50 m zwischen

den Sperren und neben den
Sperren

     

Pfosten       Breite zwischen Pfosten und
anderen Hindernissen >= 1,50
m

     

2 B1 Gehweg 2 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Breite [m]:       >/= 1,50 m      
Breite an Engstellen [m]:       >/= 1,20 m bis maximal 6 m      
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Begegnungsflächen bei
schmalen Wegen

      b x l >/= 2,00 x 2,50 m nach
18 m Länge

     

Querneigung  [%]:       </= 2%      
Längsneigung       </= 5 %, mit Abschnitten ge-

ringer Neigung aller 10 m
(besser: </= 3 %) 

     

Oberfläche       eben, stufenfrei      
Bemerkungen            

3 B2 Hauptweg / Fußgängerbereich 3 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Breite [m]:       >/= 1,50 m      
Breite an Engstellen [m]:       >/= 1,20 m bis maximal 6 m      
Begegnungsflächen bei
schmalen Wegen

      b x l >/= 2,00 x 2,50 m nach
18 m Länge

     

Querneigung [%]:       </= 2%      
Längsneigung       </= 5 %, mit Abschnitten ge-

ringer Neigung aller 10 m
(besser: </= 3 %) 

     

Oberfläche       eben, stufenfrei      
Bemerkungen            
Sitzgelegenheiten       im Abstand von 100m an

Hauptwegen
     

4 B3 Nebenweg 4 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

einbaufreie Breite [m]:       >/= 0,90 m      
Begegnungsflächen bei
schmalen Wegen

      b x l >/= 2,00 x 2,50 m nach
18 m Länge

     

Querneigung [%]:       </= 2%      
Längsneigung       </= 5 %, mit Abschnitten ge-

ringer Neigung aller 10 m
(besser: </= 3 %) 

     

Oberfläche       eben, stufenfrei      
Bemerkungen            

5 B4 Fußgängerquerung 5 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Aufstellfläche       >/= 4,00 x 2,50 m      
Breite der Furt       >/= 4,00 m an Hauptstr.

>/= 3,00 m an Nebenstr.
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Tiefe von Schutzinseln       >/= 2,55 m an Hauptstr.
>/= 2,00 m an Nebenstr.

     

Bordabsenkung, Höhe
[cm]:

      3 cm      

Neigung [%]:       </= 6%      
Bemerkung            

6 B5 Lichtsignalanlage für Fußgänger 6 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Wartezeit für Fußgänger
[s]:

      Nach Möglichkeit nicht mehr
als 60 s

     

Freigabezeit für Fußgän-
ger

      min [s] = ½ x Furtlänge [m]      

Aufstellfläche       >/= 1,50 x 1,50 m      
Anbringungshöhe [m]:       0,85 m      
bei zuschaltbarer Funktio-
nalität für Blinde und Seh-
behinderte 

      Anforderungsknopf an der Un-
terseite

     

Bemerkung            

7 B6 Pkw-Stellplatz für Behinderte 7 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsfläche neben
der Längsseite des Fahr-
zeugs, b [m]:

      >/= 1,50 m      

Lage       so nah wie möglich an den
entsprechenden Zieleinrich-
tungen

     

Zugang       stufen- und hindernisfreier
Weg vom Stellplatz bis zum
Ziel

     

Bemerkung            

8 B7 Haltestelle, Straßenbahn- oder Bussteig 8 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Breite der Wartefläche [m]:       >/= 2,50 m      
Breite an Engstellen [m]:       >/= 1,20 m      
Länge der Wartefläche       entsprechend der Fahr-

zeuglänge, min 4,0 m
     

Lage der Wartefläche       geringe Entfernung zum Fahr-
zeugeinstieg
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Wendeflächen für Elektro-
rollstühle

      >/= 2,0 x 2,0m; oder um ein
Hindernis mit Fahrspur >/= 1
m und  Ø (Hindernis) >/= 1m

     

Neigung [%]:       </= 6 %      
erhöhte Wartefläche       16 cm      
Länge der erhöhten Warte-
fläche

      >/= 4,0 m      

Oberfläche       eben, stufenfrei      
Witterungsschutz       stufenfrei erreichbar;

Zugangsbreite >/= 0,90 m
     

Witterungsschutz       mit Sitzgelegenheiten      
Bemerkungen            

9 B8 Bahnsteig DB 9 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Breite [m]:       >/= 2,70 m bei Seitenlage;
>/= 3,90 m bei Mittellage

     

Bewegungsflächen       Wendemöglichkeit >/= 2,0 x
2,0 m

     

Längsneigung [%]:       </= 2,5%      
Querneigung [%]:       </= 2%      
lichte Höhe [m]:       >/= 2,30 m      
Oberfläche       eben, stufenfrei      
Oberfläche       rutschhemmend      
Einbauten / Hindernisse       ertastbar bzw. Anordnung auf

einem Sockel >/= 3cm
     

Spaltbreite und Stufenhö-
he zum Einstieg

      </= 5 cm      

mobile Hubvorrichtung       wenn Stufen zum Wagenein-
stieg zu überwinden sind

     

Beleuchtung       blend- und schattenfreie Aus-
leuchtung

     

Leitstreifen       parallel zur Bahnsteigkante      
Aufmerksamkeitsfelder       vor Treppen, Rampen, Aufzü-

gen und Notrufsäulen
     

Witterungsschutz       Dimensionierung nach Fahr-
gastaufkommen

     

Sitzgelegenheiten       witterungsgeschützt      
Fahrgastinformation       Fahrplan, Zugplan, Linien-

netzplan, Tarifinformation
     

akustisches Informations-
system

      Zugansage, aktuelle Ansa-
gen, Störungen

     

Uhr       mit großem, gut lesbarem Zif-
fernblatt

     

Wegeleitsystem       zu Ausgängen, anderen
Bahnsteigen und Serviceein-
richtungen

     

Notrufsprechstelle       falls kein Personal auf dem
Bahnsteig

     

Bemerkungen            

10 B9 Gebäudeeingang 10 C
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Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsflächen bei
Drehflügeltüren

      innen: >/= 1,50 x 1,50 m
außen: >/= 1,50 x 1,20 m

     

Bewegungsflächen bei
Schiebetüren

      beidseitig, b x t: 
>/= 1,90 x 1,20 m

     

Türbreite [m]:       >/= 0,9 m      
keine Rotationstür            
Schwelle, Höhe [cm]       </= 2 cm      
Öffnung       automatisch bzw. mit gerin-

gem Kraftaufwand auch von
Rollstuhlfahrern zu öffnen

     

Öffnung       innen Anschlagfläche für Roll-
stühle (glatt und robust)

     

Zugang       stufenfrei      
bei Selbstschließmecha-
nismus

      ausreichende Verzögerungs-
zeit

     

wenn kein Selbstschließ-
mechanismus

      zusätzlicher Griff an der
Scharnierseite

     

Bemerkung            

11 C1 Treppe 11 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsflächen an den
Treppenenden, Länge [m]:

      >/= 1,50 m x Treppenbreite      

Breite [m]:       >/= 1,80 m      
maximale Stufenzahl       bis zu 12 Stufen ohne Zwi-

schenpodest
     

Treppenlauf       gerade, mit Seitenbegrenzung
h >/= 2 cm 

     

Podestlänge [m]:       >/= 1,50 m x Treppenbreite      
Podestlänge nach 3 Trep-
penläufen [m]:

      >/= 5,0 m x Breite mit Sitzge-
legenheiten

     

Stufen       rechtwinklige Stufen ohne vor-
springende Kanten, nicht
ohne Setzstufen

     

Steigungsverhältnis       Trittstufe: 0,33 m
Setzstufe: 0,15 m

     

Handlauf, Länge über
Ende [m]:

      >/= 0,30 m über den Treppen-
antritt hinausgeführt,
beidseitig

     

Handlauf, Form (Ø [cm]):       Ø 3 bis 4,5 cm, ovale oder
runde Form

     

Handlauf, Ausführung       doppelläufig 0,65 m und 0,90
m, einläufig 0,85m

     

Handlauf, Wandabstand 
[cm]:

      >/= 7 cm      

Bemerkung            
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12 C2 Rampe 12 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsfläche (Anfang
und Ende)

      >/= 1,50 m x 1,50 m      

Breite       >/= 1,50 m (>/= 2,10 m bei
Rampenlänge > 6 m)

     

Querneigung [%]:       0 %      
Längsneigung [%]:       </= 6%      
Podest nach 6 m       >/= 1,50 m x Breite der Ram-

pe
     

Handläufe, Höhe [m]       0,85 m      
Handläufe, Form (Ø [cm])       Ø 3 bis 4,5 cm      
Handläufe, Wandabstand
[cm]:

      >/= 7 cm      

Radabweiser:       Höhe >/= 0,10 m, 30 cm wei-
terlaufend

     

Bemerkung            

13 C3 Fahrtreppe 13 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsfläche davor
und danach

      l x b: >/= 2,50 m x 1,50 m      

Breite [m]:       >/= 1,0 m      
Laufgeschwindigkeit [m/s]:       </= 0,5 m/s      
Handläufe, Länge über
Ende [m]:

      >/= 0,30 m über Fahrtreppe      

Bemerkungen            

14 C4 Fahrsteig 14 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsfläche davor
und danach

      l x b: >/= 2,50 m x 1,50 m      

Breite [m]:       >/= 1,0 m      
Laufgeschwindigkeit [m/s]:       </= 0,5 m/s      
Handläufe, Länge über
Ende [m]:

      >/= 0,30 m über Fahrsteig      

Bemerkungen            

15 C5 Aufzug 15 C
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Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Innenmaße       b x t: >/= 1,20 x 1,60 m      
lichte Türöffnung [m]:       >/= 1,10 m      
Bewegungsfläche vor dem
Aufzug

      >/= 1,50 x 1,50 m,      

Handlauf, Ausführung       0,85 m Höhe, umlaufend      
Bedienelemente, Höhe
[m]:

      0,85 m      

Bemerkung            

16 E1 Ausstattungselement, Bedieneinrichtung 16 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

von Rollstuhlbenutzern an-
fahrbar

      stufenfrei erreichbar      

Bewegungsfläche davor       >/= 1,50 m x 1,50 m      
Höhe der Bedienelemente
[m]:

      0,85 m      

Geldein- und -ausgabe an
Automaten

      0,65 m - 1,25 m      

Bemerkungen            

17 E2 Sitzgelegenheit 17 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsfläche davor       >/= 1,50 x 1,50 m      
Sitzfläche, Ausführung       waagerechte Sitzfläche in

0,48 m bis 0,50 m Höhe
     

Sitztiefe [m]:        0,42 m      
Rückenlehne, Neigung [°]:       ca. 5° bis 10° nach hinten ge-

neigt
     

Armstützen, Höhe [m]:       ca. 0,6 m      
angrenzende Tische       Freiräume für Rollstuhlfahrer,

unterfahrbar, Höhe ca. 0,80 m
     

Bemerkungen            

18 E4 Rollstuhlgerechtes WC 18 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung
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Bewegungsflächen vor 
Toilette, 
Waschtisch und 
Handtrockner 

      >/= 1,50 x 1,50 m      

Bewegungsflächen 
neben der Toilette

      beidseitig 
b x t >/= 0,95 x 0,70 m

     

Bewegungsflächen 
zwischen Wänden 
und entlang von 
Möbeln, b [m]:

      >/= 1,20 m      

Türen, Breite [m]:       >/= 0,90 m      
Türen       nach außen öffnend, mit Griff

an der Scharnierseite
     

Sitzhöhe der Toilette [m]:       0,48 m      
Toilettenbecken, Tiefe [m]:       0,70 m      
Anlehnmöglichkeit hinter
der Toilette, Abst. [m]:

      0,55 m hinter der Vorderkante
des Toilettenbeckens

     

beidseitig klappbare Halte-
griffe neben der Toilette

      Höhe 0,85 m
Abstand 0,70 m

     

Spülung       Betätigungsknopf sitzend er-
reichbar

     

Waschtisch       voll unterfahrbar, Kniefreiheit
h x t >/= 0,67 x 0,50 m

     

Waschtisch, Oberkante
[m]:

      0,80 m      

Höhe aller Bedienelemen-
te (Armaturen, Schalter,
Türgriffe) [m]:

      0,85 m      

Toilettenpapierhalter       im vorderen Bereich des
Klappgriffes

     

Spiegel       auch im Sitzen (Rollstuhl) ein-
sehbar

     

Seifenspender       mit einer Hand bedienbar
0,85 - 1,00 m Höhe

     

Handtrockner, Höhe [m]:       0,85 m      
Abfallbehälter, Höhe [m]:       0,85 m      
Bemerkungen            

19 E7 Kasse oder Kontrolle 19 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsfläche davor
und danach

      >/= 1,50 x 1,50 m      

Breite von Durchgängen
[m]:

      >/= 0,90 m      

Kopffreiheit [m]:       >/= 2,30 m      
Tresenhöhe [m]:       0,85 m      
Erreichbarkeit für Roll-
stuhlfahrer

      seitlich anfahrbar      

Bemerkungen            

20 E8 Rezeption / Schalter 20 C
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Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsfläche davor       >/= 1,50 x 1,50 m      
Tresenhöhe [m]:       0,85 m      
Erreichbarkeit für Roll-
stuhlfahrer

      unterfahrbar,
Kniefreiheit h x t >/= 0,67 x
0,30 m

     

bei Trennscheibe mit
Wechselsprechanlage

      gut verständliche Sprachquali-
tät

     

Bemerkungen            
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XVIIBACHELOR-THESIS  „BARRIEREFREIHEIT IM QUARTIER“

C Ausgefüllte Checklisten 

Weg1 Ebene1: Ebene1-Sonstige K
Ebene2: Ebene2-Sonstige

UntersuchungsRaum Ebene3: Ebene3-Sonstige

Info1:  Startpunkt S1
Info2:  Zielpunkt Z1
Info3:       
Info4:       

1 A2 Öffentlicher Verkehrsraum 1 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

barrierefreie Erreichbarkeit       barrierefreier Verbindungsweg
zwischen allen wichtigen Ein-
richtungen.

     

Informations- und Wege-
leitsystem

Ausschilderung
S-Bahn

zu wichtigen öffentlichen Ein-
richtungen,
zu Serviceeinrichtungen,
zu öffentlichen Toiletten,
zu ÖPNV-Verknüpfungspunk-
ten,
zu Informationsstellen,
zu besonderen Einrichtungen
für Behinderte

     

öffentliches WC       Netz behindertengerechter
Toiletten in zentr. Bereichen

     

Behindertenparkplatz       Stellplätze an wichtigen Ein-
richtungen und an zentralen
Orten
>/= 3 % (>/= 1) der Stellplätze
bei Parkierungsanlagen

     

Zugangsstellen zu öffentli-
chen Verkehrsmitteln in
Städten, Entfernung [m]:

      Einzugsbereich R </= 300 m      

Verweilflächen und Sitzge-
legenheiten, Abst. [m]:

      regelmäßig, nach max. 100 m      

Bemerkung            
Plätze       Ebene Gehbahnen      
Umlaufsperre       2 m Vorlauf, 1,50 m zwischen

den Sperren und neben den
Sperren

     

Pfosten       Breite zwischen Pfosten und
anderen Hindernissen >= 1,50
m

     

2 B1 Gehweg 2 C

stolperfalle dohle      
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Breite [m]:       >/= 1,50 m      
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Breite an Engstellen [m]: 1,15 bis 1,50 >/= 1,20 m bis maximal 6 m Enge durch
hervorstehen-
de Vegetation
und Fahrrad-
weg (Bushal-
testelle rehr-
stieg)

Begegnungsflächen bei
schmalen Wegen

      b x l >/= 2,00 x 2,50 m nach
18 m Länge

     

Querneigung  [%]:       </= 2%      
Längsneigung       </= 5 %, mit Abschnitten ge-

ringer Neigung aller 10 m
(besser: </= 3 %) 

     

Oberfläche       eben, stufenfrei Platten: Zu-
stand OK

Bemerkungen            

3 B4 Fußgängerquerung 3 C

Bei S-Bahn Station          
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Aufstellfläche Geteilt durch
Schilder und
Pfeiler

>/= 4,00 x 2,50 m      

Breite der Furt       >/= 4,00 m an Hauptstr.
>/= 3,00 m an Nebenstr.

     

Tiefe von Schutzinseln       >/= 2,55 m an Hauptstr.
>/= 2,00 m an Nebenstr.

     

Bordabsenkung, Höhe
[cm]:

1,5; 2 3 cm      

Neigung [%]:       </= 6%      
Bemerkung            

4 C2 Rampe 4 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsfläche (Anfang
und Ende)

      >/= 1,50 m x 1,50 m      

Breite       >/= 1,50 m (>/= 2,10 m bei
Rampenlänge > 6 m)

     

Querneigung [%]:       0 %      
Längsneigung [%]:       </= 6%      
Podest nach 6 m       >/= 1,50 m x Breite der Ram-

pe
     

Handläufe, Höhe [m]       0,85 m      
Handläufe, Form (Ø [cm])       Ø 3 bis 4,5 cm      
Handläufe, Wandabstand
[cm]:

      >/= 7 cm      

Radabweiser:       Höhe >/= 0,10 m, 30 cm wei-
terlaufend

     

Bemerkung            
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5 B4 Fußgängerquerung 5 C

Rehrstieg Neuwiedentha-
ler Straße

     

           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Aufstellfläche       >/= 4,00 x 2,50 m Fahrradweg
in Aufstellflä-
che

Breite der Furt       >/= 4,00 m an Hauptstr.
>/= 3,00 m an Nebenstr.

     

Tiefe von Schutzinseln       >/= 2,55 m an Hauptstr.
>/= 2,00 m an Nebenstr.

     

Bordabsenkung, Höhe
[cm]:

1;2 cm 3 cm      

Neigung [%]:       </= 6%      
Bemerkung            

6 B5 Lichtsignalanlage für Fußgänger 6 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Wartezeit für Fußgänger
[s]:

50 Nach Möglichkeit nicht mehr
als 60 s

     

Freigabezeit für Fußgän-
ger

24s min [s] = ½ x Furtlänge [m]      

Aufstellfläche       >/= 1,50 x 1,50 m      
Anbringungshöhe [m]: 0,84 0,85 m      
bei zuschaltbarer Funktio-
nalität für Blinde und Seh-
behinderte 

      Anforderungsknopf an der Un-
terseite

     

Bemerkung            

7 B7 Haltestelle, Straßenbahn- oder Bussteig 7 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Breite der Wartefläche [m]:       >/= 2,50 m      
Breite an Engstellen [m]:       >/= 1,20 m      
Länge der Wartefläche       entsprechend der Fahr-

zeuglänge, min 4,0 m
     

Lage der Wartefläche       geringe Entfernung zum Fahr-
zeugeinstieg

Busbucht,
aber theore-
tisch möglich.

Wendeflächen für Elektro-
rollstühle

      >/= 2,0 x 2,0m; oder um ein
Hindernis mit Fahrspur >/= 1
m und  Ø (Hindernis) >/= 1m
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Neigung [%]:       </= 6 % Wegen einer
Einfahrt gibt
es eine Bord-
steinabsen-
kung, die aber
umfahrbar ist.

erhöhte Wartefläche       16 cm      
Länge der erhöhten Warte-
fläche

      >/= 4,0 m      

Oberfläche       eben, stufenfrei      
Witterungsschutz       stufenfrei erreichbar;

Zugangsbreite >/= 0,90 m
     

Witterungsschutz       mit Sitzgelegenheiten      
Bemerkungen            
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XVIII ANHANG

Weg2 Ebene1: Ebene1-Sonstige K
Ebene2: Ebene2-Sonstige

UntersuchungsRaum Ebene3: Ebene3-Sonstige

Info1:  Startpunkt S1     
Info2:  Zielpunkt Z2
Info3:  Weg von S1 bis zur Treppe/Rampe vor Einkaufszentrum bei Weg 1 dargestellt
Info4:       

2 C2 Rampe 2 C

Vor Galeria      
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsfläche (Anfang
und Ende)

      >/= 1,50 m x 1,50 m      

Breite 1,51 >/= 1,50 m (>/= 2,10 m bei
Rampenlänge > 6 m)

     

Querneigung [%]:       0 %      
Längsneigung [%]: 9% </= 6% 2,22 m lang,

0,2 m hoch
Podest nach 6 m       >/= 1,50 m x Breite der Ram-

pe
     

Handläufe, Höhe [m] 0,94 0,85 m      
Handläufe, Form (Ø [cm]) 4,5 Ø 3 bis 4,5 cm      
Handläufe, Wandabstand
[cm]:

      >/= 7 cm Keine wand,
aber schwer
erreichbar

Radabweiser: Nicht vorhanden. Höhe >/= 0,10 m, 30 cm wei-
terlaufend

     

Bemerkung            

3 B9 Gebäudeeingang 3 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsflächen bei
Drehflügeltüren

      innen: >/= 1,50 x 1,50 m
außen: >/= 1,50 x 1,20 m

Unklar, Flä-
che  auf einer
Seite von Tür
begrenzt

Bewegungsflächen bei
Schiebetüren

      beidseitig, b x t: 
>/= 1,90 x 1,20 m

     

Türbreite [m]: 1,03 >/= 0,9 m      
keine Rotationstür            
Schwelle, Höhe [cm] 3 cm </= 2 cm      
Öffnung Immer offen automatisch bzw. mit gerin-

gem Kraftaufwand auch von
Rollstuhlfahrern zu öffnen

     

Öffnung       innen Anschlagfläche für Roll-
stühle (glatt und robust)

     

Zugang       stufenfrei      
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bei Selbstschließmecha-
nismus

Immer offen ausreichende Verzögerungs-
zeit

     

wenn kein Selbstschließ-
mechanismus

Immer offen zusätzlicher Griff an der
Scharnierseite

     

Bemerkung            

4 C1 Treppe 4 C

Neben Rampe      
3 Stufen      

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsflächen an den
Treppenenden, Länge [m]:

      >/= 1,50 m x Treppenbreite      

Breite [m]:       >/= 1,80 m      
maximale Stufenzahl       bis zu 12 Stufen ohne Zwi-

schenpodest
     

Treppenlauf       gerade, mit Seitenbegrenzung
h >/= 2 cm 

Nur eine Sei-
te, schwer er-
reichbar

Podestlänge [m]:       >/= 1,50 m x Treppenbreite      
Podestlänge nach 3 Trep-
penläufen [m]:

      >/= 5,0 m x Breite mit Sitzge-
legenheiten

     

Stufen       rechtwinklige Stufen ohne vor-
springende Kanten, nicht
ohne Setzstufen

     

Steigungsverhältnis 0,40 x 0,07 oder
0,06

Trittstufe: 0,33 m
Setzstufe: 0,15 m

     

Handlauf, Länge über
Ende [m]:

      >/= 0,30 m über den Treppen-
antritt hinausgeführt,
beidseitig

     

Handlauf, Form (Ø [cm]): 4,5 Ø 3 bis 4,5 cm, ovale oder
runde Form

     

Handlauf, Ausführung s. Rampe, Mitte
von Säulen, recht
unbrauchbar

doppelläufig 0,65 m und 0,90
m, einläufig 0,85m

     

Handlauf, Wandabstand 
[cm]:

      >/= 7 cm      

Bemerkung            
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Weg3 Ebene1: Ebene1-Sonstige K
Ebene2: Ebene2-Sonstige

UntersuchungsRaum Ebene3: Ebene3-Sonstige

Info1:  Startpunkt S1
Info2:  Zielpunkt Z3
Info3:  Gehweg ohne Straßenquerung und Auffälligkeiten
Info4:       

1 A2 Öffentlicher Verkehrsraum 1 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

barrierefreie Erreichbarkeit       barrierefreier Verbindungsweg
zwischen allen wichtigen Ein-
richtungen.

     

Informations- und Wege-
leitsystem

      zu wichtigen öffentlichen Ein-
richtungen,
zu Serviceeinrichtungen,
zu öffentlichen Toiletten,
zu ÖPNV-Verknüpfungspunk-
ten,
zu Informationsstellen,
zu besonderen Einrichtungen
für Behinderte

     

öffentliches WC       Netz behindertengerechter
Toiletten in zentr. Bereichen

     

Behindertenparkplatz       Stellplätze an wichtigen Ein-
richtungen und an zentralen
Orten
>/= 3 % (>/= 1) der Stellplätze
bei Parkierungsanlagen

     

Zugangsstellen zu öffentli-
chen Verkehrsmitteln in
Städten, Entfernung [m]:

      Einzugsbereich R </= 300 m      

Verweilflächen und Sitzge-
legenheiten, Abst. [m]:

      regelmäßig, nach max. 100 m      

Bemerkung            
Plätze       Ebene Gehbahnen      
Umlaufsperre       2 m Vorlauf, 1,50 m zwischen

den Sperren und neben den
Sperren

     

Pfosten       Breite zwischen Pfosten und
anderen Hindernissen >= 1,50
m

     

2 B1 Gehweg 2 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Breite [m]:       >/= 1,50 m      
Breite an Engstellen [m]:       >/= 1,20 m bis maximal 6 m      
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Begegnungsflächen bei
schmalen Wegen

      b x l >/= 2,00 x 2,50 m nach
18 m Länge

     

Querneigung  [%]:       </= 2%      
Längsneigung       </= 5 %, mit Abschnitten ge-

ringer Neigung aller 10 m
(besser: </= 3 %) 

     

Oberfläche       eben, stufenfrei      
Bemerkungen            
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XIXBACHELOR-THESIS  „BARRIEREFREIHEIT IM QUARTIER“

Weg5 Ebene1: Ebene1-Sonstige K
Ebene2: Ebene2-Sonstige

UntersuchungsRaum Ebene3: Ebene3-Sonstige

Info1:  Startpunkt S2     
Info2:  Zielpunkt Z1
Info3:  Startpunkt siehe Weg 6
Info4:       

1 A2 Öffentlicher Verkehrsraum 1 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

barrierefreie Erreichbarkeit       barrierefreier Verbindungsweg
zwischen allen wichtigen Ein-
richtungen.

     

Informations- und Wege-
leitsystem

      zu wichtigen öffentlichen Ein-
richtungen,
zu Serviceeinrichtungen,
zu öffentlichen Toiletten,
zu ÖPNV-Verknüpfungspunk-
ten,
zu Informationsstellen,
zu besonderen Einrichtungen
für Behinderte

     

öffentliches WC       Netz behindertengerechter
Toiletten in zentr. Bereichen

     

Behindertenparkplatz       Stellplätze an wichtigen Ein-
richtungen und an zentralen
Orten
>/= 3 % (>/= 1) der Stellplätze
bei Parkierungsanlagen

     

Zugangsstellen zu öffentli-
chen Verkehrsmitteln in
Städten, Entfernung [m]:

      Einzugsbereich R </= 300 m      

Verweilflächen und Sitzge-
legenheiten, Abst. [m]:

      regelmäßig, nach max. 100 m      

Bemerkung            
Plätze       Ebene Gehbahnen      
Umlaufsperre       2 m Vorlauf, 1,50 m zwischen

den Sperren und neben den
Sperren

     

Pfosten min. 1,50m Breite zwischen Pfosten und
anderen Hindernissen >= 1,50
m

Zugang zur S-
Bahn

2 B1 Gehweg 2 C

Ab S2 Stolperfalle durch
wackligen Stein;
Stripenweg hat
kurz nach Über-
gang einen
schlechten Weg-
zustand
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Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Breite [m]:       >/= 1,50 m      
Breite an Engstellen [m]:       >/= 1,20 m bis maximal 6 m      
Begegnungsflächen bei
schmalen Wegen

      b x l >/= 2,00 x 2,50 m nach
18 m Länge

     

Querneigung  [%]:       </= 2%      
Längsneigung       </= 5 %, mit Abschnitten ge-

ringer Neigung aller 10 m
(besser: </= 3 %) 

     

Oberfläche       eben, stufenfrei Platten größ-
tenteils im ak-
zeptablen Zu-
stand

Bemerkungen            

3 B4 Fußgängerquerung 3 C

Gerdauring bei Stripenweg      
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Aufstellfläche 2,6 breit und
 schräg zur Stra-
ße

>/= 4,00 x 2,50 m      

Breite der Furt       >/= 4,00 m an Hauptstr.
>/= 3,00 m an Nebenstr.

     

Tiefe von Schutzinseln       >/= 2,55 m an Hauptstr.
>/= 2,00 m an Nebenstr.

     

Bordabsenkung, Höhe
[cm]:

0,5 bis 5,5, ande-
re Seite 2 bis 6

3 cm      

Neigung [%]:       </= 6%      
Bemerkung            

4 B4 Fußgängerquerung 4 C

Bei S-Bahn Station      
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Aufstellfläche Geteilt durch
Schilder und
Pfeiler

>/= 4,00 x 2,50 m      

Breite der Furt       >/= 4,00 m an Hauptstr.
>/= 3,00 m an Nebenstr.

     

Tiefe von Schutzinseln       >/= 2,55 m an Hauptstr.
>/= 2,00 m an Nebenstr.

     

Bordabsenkung, Höhe
[cm]:

1,5; 2 3 cm      

Neigung [%]:       </= 6%      
Bemerkung            
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XX ANHANG

Weg6 Ebene1: Ebene1-Sonstige K
Ebene2: Ebene2-Sonstige

UntersuchungsRaum Ebene3: Ebene3-Sonstige

Info1:  Startpunkt S2     
Info2:  Zielpunkt Z2
Info3:       
Info4:       

1 A2 Öffentlicher Verkehrsraum 1 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

barrierefreie Erreichbarkeit       barrierefreier Verbindungsweg
zwischen allen wichtigen Ein-
richtungen.

     

Informations- und Wege-
leitsystem

      zu wichtigen öffentlichen Ein-
richtungen,
zu Serviceeinrichtungen,
zu öffentlichen Toiletten,
zu ÖPNV-Verknüpfungspunk-
ten,
zu Informationsstellen,
zu besonderen Einrichtungen
für Behinderte

     

öffentliches WC       Netz behindertengerechter
Toiletten in zentr. Bereichen

     

Behindertenparkplatz       Stellplätze an wichtigen Ein-
richtungen und an zentralen
Orten
>/= 3 % (>/= 1) der Stellplätze
bei Parkierungsanlagen

     

Zugangsstellen zu öffentli-
chen Verkehrsmitteln in
Städten, Entfernung [m]:

      Einzugsbereich R </= 300 m      

Verweilflächen und Sitzge-
legenheiten, Abst. [m]:

      regelmäßig, nach max. 100 m      

Bemerkung            
Plätze       Ebene Gehbahnen      
Umlaufsperre 1,13 zwischen

Sperren
2 m Vorlauf, 1,50 m zwischen
den Sperren und neben den
Sperren

     

Pfosten       Breite zwischen Pfosten und
anderen Hindernissen >= 1,50
m

     

2 B9 Gebäudeeingang 2 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsflächen bei
Drehflügeltüren

      innen: >/= 1,50 x 1,50 m
außen: >/= 1,50 x 1,20 m
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Bewegungsflächen bei
Schiebetüren

      beidseitig, b x t: 
>/= 1,90 x 1,20 m

     

Türbreite [m]:       >/= 0,9 m      
keine Rotationstür            
Schwelle, Höhe [cm]       </= 2 cm      
Öffnung       automatisch bzw. mit gerin-

gem Kraftaufwand auch von
Rollstuhlfahrern zu öffnen

     

Öffnung       innen Anschlagfläche für Roll-
stühle (glatt und robust)

     

Zugang       stufenfrei      
bei Selbstschließmecha-
nismus

      ausreichende Verzögerungs-
zeit

     

wenn kein Selbstschließ-
mechanismus

      zusätzlicher Griff an der
Scharnierseite

     

Bemerkung            

3 B2 Hauptweg / Fußgängerbereich 3 C

Durch Parkanlage      
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Breite [m]:       >/= 1,50 m      
Breite an Engstellen [m]:       >/= 1,20 m bis maximal 6 m      
Begegnungsflächen bei
schmalen Wegen

      b x l >/= 2,00 x 2,50 m nach
18 m Länge

     

Querneigung [%]:       </= 2%      
Längsneigung       </= 5 %, mit Abschnitten ge-

ringer Neigung aller 10 m
(besser: </= 3 %) 

     

Oberfläche       eben, stufenfrei      
Bemerkungen            
Sitzgelegenheiten > 150 m im Abstand von 100m an

Hauptwegen
     

4 E2 Sitzgelegenheit 4 C

Weg      
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsfläche davor       >/= 1,50 x 1,50 m      
Sitzfläche, Ausführung 0,48 waagerechte Sitzfläche in

0,48 m bis 0,50 m Höhe
leichte Krüm-
mung

Sitztiefe [m]: 0,42  0,42 m      
Rückenlehne, Neigung [°]: 17 ca. 5° bis 10° nach hint en ge-

neigt
Gerundete
Rückenlehne
vermindert
Neigung

Armstützen, Höhe [m]: nicht vorhanden ca. 0,6 m      
angrenzende Tische       Freiräume für Rollstuhlfahrer,

unterfahrbar, Höhe ca. 0,80 m
     

Bemerkungen            

5 B1 Gehweg 5 C
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vor S2      
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Breite [m]:       >/= 1,50 m      
Breite an Engstellen [m]:       >/= 1,20 m bis maximal 6 m      
Begegnungsflächen bei
schmalen Wegen

      b x l >/= 2,00 x 2,50 m nach
18 m Länge

     

Querneigung  [%]:       </= 2%      
Längsneigung       </= 5 %, mit Abschnitten ge-

ringer Neigung aller 10 m
(besser: </= 3 %) 

     

Oberfläche       eben, stufenfrei Platten, Zu-
stand akzep-
tabel

Bemerkungen            

6 C2 Rampe 6 C

Zugang zur Wohnanlage
S2

     

           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsfläche (Anfang
und Ende)

      >/= 1,50 m x 1,50 m Säulen am
Ende der
Rampe, die
schräg endet.
Säulen haben
Abstand von
1,20 m

Breite 1,53 m >/= 1,50 m (>/= 2,10 m bei
Rampenlänge > 6 m)

Rampe länger
als 6 m.

Querneigung [%]:       0 %      
Längsneigung [%]:       </= 6%      
Podest nach 6 m       >/= 1,50 m x Breite der Ram-

pe
     

Handläufe, Höhe [m]       0,85 m      
Handläufe, Form (Ø [cm]) 4,5 Ø 3 bis 4,5 cm      
Handläufe, Wandabstand
[cm]:

23 >/= 7 cm      

Radabweiser: 0,09 m, nicht
weiterlaufend

Höhe >/= 0,10 m, 30 cm wei-
terlaufend

     

Bemerkung            

7 C1 Treppe 7 C

Zugang zur Wohnanlage
S2

     

Geteilte Treppe mit Gelän-
der

     

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsflächen an den
Treppenenden, Länge [m]:

      >/= 1,50 m x Treppenbreite      

Breite [m]: 1,30 & 1,35 >/= 1,80 m      
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maximale Stufenzahl       bis zu 12 Stufen ohne Zwi-
schenpodest

     

Treppenlauf       gerade, mit Seitenbegrenzung
h >/= 2 cm 

     

Podestlänge [m]: 1,4 x Treppen-
breite

>/= 1,50 m x Treppenbreite      

Podestlänge nach 3 Trep-
penläufen [m]:

      >/= 5,0 m x Breite mit Sitzge-
legenheiten

     

Stufen       rechtwinklige Stufen ohne vor-
springende Kanten, nicht
ohne Setzstufen

     

Steigungsverhältnis 15 cm x 33-34,5
cm

Trittstufe: 0,33 m
Setzstufe: 0,15 m

     

Handlauf, Länge über
Ende [m]:

0,30 m >/= 0,30 m über den Treppen-
antritt hinausgeführt,
beidseitig

     

Handlauf, Form (Ø [cm]): 4,5, rund Ø 3 bis 4,5 cm, ovale oder
runde Form

     

Handlauf, Ausführung Einläufig, 1m doppelläufig 0,65 m und 0,90
m, einläufig 0,85m

     

Handlauf, Wandabstand 
[cm]:

      >/= 7 cm      

Bemerkung            
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XXIBACHELOR-THESIS  „BARRIEREFREIHEIT IM QUARTIER“

Weg7 Ebene1: Ebene1-Sonstige K
Ebene2: Ebene2-Sonstige

UntersuchungsRaum Ebene3: Ebene3-Sonstige

Info1:  Startpunkt S2
Info2:  Ziel: Startpunkt S1
Info3:       
Info4:  Mehrere Wegemöglichkeiten, über Rehrstieg, durch Grünanlagen, über Twistering; Teil der

Strecke siehe Weg 1 und Weg 6

1 A2 Öffentlicher Verkehrsraum 1 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

barrierefreie Erreichbarkeit       barrierefreier Verbindungsweg
zwischen allen wichtigen Ein-
richtungen.

     

Informations- und Wege-
leitsystem

      zu wichtigen öffentlichen Ein-
richtungen,
zu Serviceeinrichtungen,
zu öffentlichen Toiletten,
zu ÖPNV-Verknüpfungspunk-
ten,
zu Informationsstellen,
zu besonderen Einrichtungen
für Behinderte

     

öffentliches WC       Netz behindertengerechter
Toiletten in zentr. Bereichen

     

Behindertenparkplatz       Stellplätze an wichtigen Ein-
richtungen und an zentralen
Orten
>/= 3 % (>/= 1) der Stellplätze
bei Parkierungsanlagen

     

Zugangsstellen zu öffentli-
chen Verkehrsmitteln in
Städten, Entfernung [m]:

      Einzugsbereich R </= 300 m      

Verweilflächen und Sitzge-
legenheiten, Abst. [m]:

      regelmäßig, nach max. 100 m      

Bemerkung            
Plätze       Ebene Gehbahnen      
Umlaufsperre 0,88 m neben

den Sperren, da-
zwischen 1,58 m

2 m Vorlauf, 1,50 m zwischen
den Sperren und neben den
Sperren

Weg von
Twistenring
zu Gerdauring

Pfosten       Breite zwischen Pfosten und
anderen Hindernissen >= 1,50
m

     

2 B1 Gehweg 2 C

           
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Breite [m]:       >/= 1,50 m      
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Breite an Engstellen [m]: 1,3 >/= 1,20 m bis maximal 6 m Durch Vege-
tation

Begegnungsflächen bei
schmalen Wegen

      b x l >/= 2,00 x 2,50 m nach
18 m Länge

     

Querneigung  [%]:       </= 2%      
Längsneigung       </= 5 %, mit Abschnitten ge-

ringer Neigung aller 10 m
(besser: </= 3 %) 

     

Oberfläche       eben, stufenfrei      
Bemerkungen            

3 B2 Hauptweg / Fußgängerbereich 3 C

Siehe Weg 6      
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Breite [m]:       >/= 1,50 m      
Breite an Engstellen [m]:       >/= 1,20 m bis maximal 6 m      
Begegnungsflächen bei
schmalen Wegen

      b x l >/= 2,00 x 2,50 m nach
18 m Länge

     

Querneigung [%]:       </= 2%      
Längsneigung       </= 5 %, mit Abschnitten ge-

ringer Neigung aller 10 m
(besser: </= 3 %) 

     

Oberfläche       eben, stufenfrei      
Bemerkungen            
Sitzgelegenheiten >120 m im Abstand von 100m an

Hauptwegen
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XXII ANHANG

Weg8 Ebene1: Ebene1-Sonstige K
Ebene2: Ebene2-Sonstige

UntersuchungsRaum Ebene3: Ebene3-Sonstige

Info1:  Startpunkt 2
Info2:  Zielpunkt Z4
Info3:       
Info4:       

2 B1 Gehweg 2 C

Gerdauring und Striepen-
weg

     

           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Breite [m]: > 1,50 >/= 1,50 m      
Breite an Engstellen [m]:       >/= 1,20 m bis maximal 6 m      
Begegnungsflächen bei
schmalen Wegen

      b x l >/= 2,00 x 2,50 m nach
18 m Länge

     

Querneigung  [%]:       </= 2%      
Längsneigung       </= 5 %, mit Abschnitten ge-

ringer Neigung aller 10 m
(besser: </= 3 %) 

     

Oberfläche       eben, stufenfrei Zustand OK
Bemerkungen            

3 B3 Nebenweg 3 C

Kürzerer Weg zwischen
Gerdauring und Striepen-
weg

     

           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

einbaufreie Breite [m]:       >/= 0,90 m      
Begegnungsflächen bei
schmalen Wegen

      b x l >/= 2,00 x 2,50 m nach
18 m Länge

     

Querneigung [%]:       </= 2%      
Längsneigung       </= 5 %, mit Abschnitten ge-

ringer Neigung aller 10 m
(besser: </= 3 %) 

     

Oberfläche       eben, stufenfrei      
Bemerkungen            

4 B4 Fußgängerquerung 4 C

Stripenweg - Lutherring      
           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Aufstellfläche       >/= 4,00 x 2,50 m      
Breite der Furt       >/= 4,00 m an Hauptstr.

>/= 3,00 m an Nebenstr.
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Tiefe von Schutzinseln       >/= 2,55 m an Hauptstr.
>/= 2,00 m an Nebenstr.

     

Bordabsenkung, Höhe
[cm]:

1,5 - 2 3 cm      

Neigung [%]:       </= 6%      
Bemerkung            

5 C1 Treppe 5 C

Zum/Vorm Thomaszen-
trum

     

           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsflächen an den
Treppenenden, Länge [m]:

      >/= 1,50 m x Treppenbreite      

Breite [m]:       >/= 1,80 m      
maximale Stufenzahl       bis zu 12 Stufen ohne Zwi-

schenpodest
     

Treppenlauf       gerade, mit Seitenbegrenzung
h >/= 2 cm 

     

Podestlänge [m]:       >/= 1,50 m x Treppenbreite      
Podestlänge nach 3 Trep-
penläufen [m]:

      >/= 5,0 m x Breite mit Sitzge-
legenheiten

     

Stufen       rechtwinklige Stufen ohne vor-
springende Kanten, nicht
ohne Setzstufen

     

Steigungsverhältnis 0,32 m x 0,12 -
0,15 m

Trittstufe: 0,33 m
Setzstufe: 0,15 m

5 Stufen

Handlauf, Länge über
Ende [m]:

      >/= 0,30 m über den Treppen-
antritt hinausgeführt,
beidseitig

     

Handlauf, Form (Ø [cm]): 5 cm, viereckig Ø 3 bis 4,5 cm, ovale oder
runde Form

     

Handlauf, Ausführung 0,96 m doppelläufig 0,65 m und 0,90
m, einläufig 0,85m

     

Handlauf, Wandabstand 
[cm]:

      >/= 7 cm      

Bemerkung            

6 C1 Treppe 6 C

Zur Thomaskirche Eingangsalterna-
tive auf Rücksei-
te der Kirche

           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsflächen an den
Treppenenden, Länge [m]:

      >/= 1,50 m x Treppenbreite      

Breite [m]:       >/= 1,80 m      
maximale Stufenzahl       bis zu 12 Stufen ohne Zwi-

schenpodest
     

Treppenlauf       gerade, mit Seitenbegrenzung
h >/= 2 cm 

     

Podestlänge [m]:       >/= 1,50 m x Treppenbreite      
Podestlänge nach 3 Trep-
penläufen [m]:

      >/= 5,0 m x Breite mit Sitzge-
legenheiten
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Stufen vorspringende
Kante

rechtwinklige Stufen ohne vor-
springende Kanten, nicht
ohne Setzstufen

     

Steigungsverhältnis 0,4 x 0,18 Trittstufe: 0,33 m
Setzstufe: 0,15 m

     

Handlauf, Länge über
Ende [m]:

0,25 >/= 0,30 m über den Treppen-
antritt hinausgeführt,
beidseitig

     

Handlauf, Form (Ø [cm]): 3,5, viereckig Ø 3 bis 4,5 cm, ovale oder
runde Form

     

Handlauf, Ausführung 0,92 einläufig doppelläufig 0,65 m und 0,90
m, einläufig 0,85m

     

Handlauf, Wandabstand 
[cm]:

      >/= 7 cm      

Bemerkung            

7 C2 Rampe 7 C

Zum/Vorm Thomaszen-
trum

     

           

Merkmal Zustand Ja Nein Anforderung Bemerkung

Bewegungsfläche (Anfang
und Ende)

Eingeschränkt
von Fahrradstän-
dern und Trep-
penstufen

>/= 1,50 m x 1,50 m      

Breite 1m >/= 1,50 m (>/= 2,10 m bei
Rampenlänge > 6 m)

     

Querneigung [%]:       0 %      
Längsneigung [%]: Etwa 17% </= 6% 5,4 m lang,

0,93 m hoch
Podest nach 6 m       >/= 1,50 m x Breite der Ram-

pe
     

Handläufe, Höhe [m] 0,93 0,85 m      
Handläufe, Form (Ø [cm]) 5 cm, viereckig Ø 3 bis 4,5 cm      
Handläufe, Wandabstand
[cm]:

- >/= 7 cm      

Radabweiser: Nicht vorhanden Höhe >/= 0,10 m, 30 cm wei-
terlaufend

     

Bemerkung Nur auf einer
Seite Handlauf
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XXIIIBACHELOR-THESIS  „BARRIEREFREIHEIT IM QUARTIER“

D Mängelliste

Mängel-Liste

Barrierearten (BA):

A Allgemein
B Blinde
G Gehbehindert
H Hand (Greifbehinderung)
R Rollstuhl
S Sicherheit

Weg1 Alle Mängel M

Startpunkt S1
Zielpunkt Z1

Merkmal Mängel Zustand Anforderung BA Bemerkg. Quelle

3 B4 Fußgänger-
querung

Bei S-Bahn
Station     

Aufstellfläche < als Sollwert Geteilt
durch
Schilder
und Pfeiler

>/= 4,00 x
2,50 m

G, R, S DIN 18024-
1

Bordabsenkung,
Höhe  [cm]:

nicht normge-
recht

1,5; 2 3 cm R, B DIN 18024-
1

5 B4 Fußgänger-
querung

Rehrstieg -
Neuwie-
denthaler
Straße

Bordabsenkung,
Höhe  [cm]:

nicht normge-
recht

1,2 cm 3 cm R, B DIN 18024-
1

7 B7 Haltestelle,
Straßenbahn- oder
Bussteig

Haltestelle
Rehrstieg

Neigung [%]: zu steil </= 6 % G, R Wegen einer
Einfahrt gibt
es eine Bord-
steinabsen-
kung, die aber
umfahrbar ist.

DIN 18024-
1

Weg2 Alle Mängel M

Startpunkt S1     
Zielpunkt Z2
Weg von S1 bis zur
Treppe/Rampe vor
Einkaufszentrum bei
Weg 1 dargestellt

Merkmal Mängel Zustand Anforderung BA Bemerkg. Quelle

2 C2 Rampe Vor Galeria
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Längsneigung [%]: zu steil 9% </= 6% G, R 2,22 m lang,
0,2 m hoch

DIN 18024-
1

Handläufe, Höhe [m] nicht vorhan-
den bzw. 
nicht normge-
recht

0,94 0,85 m G, R DIN 18024-
1

Radabweiser: nicht normge-
recht

nicht vor-
handen

Höhe >/= 0,10
m, 30 cm wei-
terlaufend

R DIN 18024-
1, PLAST
10

3 B9 Gebäudeein-
gang
Bewegungsflächen
bei Drehflügeltüren

zu klein innen: >/=
1,50 x 1,50 m
außen: >/=
1,50 x 1,20 m

G, R Unklar, Flä-
che  auf einer
Seite von Tür
begrenzt

DIN 18024-
2

Schwelle, Höhe [cm] nicht normge-
recht

3 cm </= 2 cm G, R DIN 18024-
2

4 C1 Treppe Neben Ram-
pe

3 Stufen

Treppenlauf nicht normge-
recht

gerade, mit
Seitenbegren-
zung h >/= 2
cm 

A, G Nur eine Sei-
te, schwer er-
reichbar

DIN 18024-
1

Steigungsverhältnis nicht normge-
recht

0,40 x 0,07
oder 0,06

Trittstufe:
0,33 m
Setzstufe:
0,15 m

A, G direkt 51,
54, ,
PLAST 10

Handlauf, Länge
über Ende [m]:

< als Sollwert >/= 0,30 m
über den
Treppenantritt
hinausgeführt,
beidseitig

G DIN 18024-
1

Handlauf, Ausfüh-
rung

nicht normge-
recht

s. Rampe,
Mitte von
Säulen,
recht un-
brauchbar

doppelläufig
0,65 m und
0,90 m, ein-
läufig 0,85m

A, G direkt 54,
PLAST 10

Bemerkung generelle Bar-
riere

R

Weg3 Alle Mängel M

Startpunkt S1
Zielpunkt Z3
Gehweg ohne Stra-
ßenquerung und
Auffälligkeiten

Merkmal Mängel Zustand Anforderung BA Bemerkg. Quelle

Weg4 Alle Mängel M

Siehe Weg 7 und 8
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Merkmal Mängel Zustand Anforderung BA Bemerkg. Quelle

Weg5 Alle Mängel M

Startpunkt S2     
Zielpunkt Z1
Zugang S2 siehe
Weg 6

Merkmal Mängel Zustand Anforderung BA Bemerkg. Quelle

3 B4 Fußgänger-
querung

Gerdauring
bei Stripen-
weg

Bordabsenkung,
Höhe  [cm]:

nicht normge-
recht

0,5 bis 5,5,
andere
Seite 2 bis
6

3 cm R, B DIN 18024-
1

4 B4 Fußgänger-
querung

Bei S-Bahn
Station

Aufstellfläche < als Sollwert Geteilt
durch
Schilder
und Pfeiler

>/= 4,00 x
2,50 m

G, R, S DIN 18024-
1

Bordabsenkung,
Höhe  [cm]:

nicht normge-
recht

1,5; 2 3 cm R, B DIN 18024-
1

Weg6 Alle Mängel M

Startpunkt S2     
Zielpunkt Z2

Merkmal Mängel Zustand Anforderung BA Bemerkg. Quelle

1 A2 Öffentlicher
Verkehrsraum
Umlaufsperre zu schmal 1,13 zwi-

schen
Sperren

2 m Vorlauf,
1,50 m zwi-
schen den
Sperren und
neben den
Sperren

PLAST 10

3 B2 Hauptweg /
Fußgängerbereich

Durch Park-
anlage

Sitzgelegenheiten > als Sollwert > 150 m im Abstand
von 100m an
Hauptwegen

DIN 18024-
1

4 E2 Sitzgelegen-
heit

Weg

Rückenlehne, Nei-
gung [°]:

nicht normge-
recht

17 ca. 5° bis 10°
nach hinten
geneigt

G Gerundete
Rückenlehne
vermindert
Neigung

direkt 51
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Armstützen, Höhe
[m]:

nicht vorhan-
den

nicht vor-
handen

ca. 0,6 m G direkt 54

6 C2 Rampe Zugang zur
Wohnanlage
S2

Bewegungsfläche
(Anfang und Ende)

zu klein >/= 1,50 m x
1,50 m

R Säulen am
Ende der
Rampe, die
schräg endet.
Säulen haben
Abstand von
1,20 m

DIN 18024-
1

Breite zu schmal 1,53 m >/= 1,50 m
(>/= 2,10 m
bei Rampen-
länge > 6 m)

R Rampe länger
als 6 m.

DIN 18024-
1,PLAST
10

Radabweiser: nicht normge-
recht

0,09 m,
nicht wei-
terlaufend

Höhe >/= 0,10
m, 30 cm wei-
terlaufend

R DIN 18024-
1, PLAST
10

7 C1 Treppe Zugang zur
Wohnanlage
S2

Geteilte
Treppe mit
Geländer

Breite [m]: zu schmal 1,30 &
1,35

>/= 1,80 m A, G direkt 54

Podestlänge [m]: < als Sollwert 1,4 x breite >/= 1,50 m x
Treppenbreite

A, G direkt 51

Handlauf, Ausfüh-
rung

nicht normge-
recht

Einläufig,
1m

doppelläufig
0,65 m und
0,90 m, ein-
läufig 0,85m

A, G direkt 54,
PLAST 10

Bemerkung generelle Bar-
riere

R

Weg7 Alle Mängel M

Startpunkt S2
Ziel: Startpunkt S1
Zugang S2 siehe
Weg 6
Mehrere Wegemög-
lichkeiten, über
Rehrstieg, durch
Grünanlagen, über
Twistering; Teil der
Strecke siehe Weg
1 und Weg 6

Merkmal Mängel Zustand Anforderung BA Bemerkg. Quelle

1 A2 Öffentlicher
Verkehrsraum
Umlaufsperre zu schmal 0,88 m ne-

ben den
Sperren,
dazwi-
schen 1,58
m

2 m Vorlauf,
1,50 m zwi-
schen den
Sperren und
neben den
Sperren

Weg von
Twistenring
zu Gerdauring

PLAST 10
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XXIV ANHANG

3 B2 Hauptweg /
Fußgängerbereich

Siehe Weg 6

Sitzgelegenheiten > als Sollwert >120 m im Abstand
von 100m an
Hauptwegen

DIN 18024-
1

Weg8 Alle Mängel M

Startpunkt S2
Zielpunkt Z4
Zugang S2 siehe
Weg 6

Merkmal Mängel Zustand Anforderung BA Bemerkg. Quelle

4 B4 Fußgänger-
querung

Stripenweg -
Lutherring

Bordabsenkung,
Höhe  [cm]:

nicht normge-
recht

1,5 - 2 3 cm R, B DIN 18024-
1

5 C1 Treppe Zum/Vorm
Thomaszen-
trum

Steigungsverhältnis nicht normge-
recht

0,32 m x
0,12 - 0,15
m

Trittstufe:
0,33 m
Setzstufe:
0,15 m

A, G 5 Stufen direkt 51,
54, ,
PLAST 10

Handlauf, Länge
über Ende [m]:

< als Sollwert >/= 0,30 m
über den
Treppenantritt
hinausgeführt,
beidseitig

G DIN 18024-
1

Handlauf, Form (Ø
[cm]):

nicht normge-
recht

5 cm, vier-
eckig

Ø 3 bis 4,5
cm, ovale
oder runde
Form

G, H DIN 18024-
1

Handlauf, Ausfüh-
rung

nicht normge-
recht

0,96 m doppelläufig
0,65 m und
0,90 m, ein-
läufig 0,85m

A, G direkt 54,
PLAST 10

Bemerkung generelle Bar-
riere

R

6 C1 Treppe Zur Thomas-
kirche

Ein-
gangsal-
ternative
auf Rück-
seite der
Kirche

Stufen nicht normge-
recht

vorsprin-
gende
Kante

rechtwinklige
Stufen ohne
vorspringende
Kanten, nicht
ohne Setzstu-
fen

G DIN 18024-
1

Steigungsverhältnis nicht normge-
recht

0,4 x 0,18 Trittstufe:
0,33 m
Setzstufe:
0,15 m

A, G direkt 51,
54, PLAST
10
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Handlauf, Länge
über Ende [m]:

< als Sollwert 0,25 >/= 0,30 m
über den
Treppenantritt
hinausgeführt,
beidseitig

G DIN 18024-
1

Handlauf, Form (Ø
[cm]):

nicht normge-
recht

3,5, viere-
ckig

Ø 3 bis 4,5
cm, ovale
oder runde
Form

G, H DIN 18024-
1

Handlauf, Ausfüh-
rung

nicht normge-
recht

0,92 ein-
läufig

doppelläufig
0,65 m und
0,90 m, ein-
läufig 0,85m

A, G direkt 54,
PLAST 10

Bemerkung generelle Bar-
riere

R

7 C2 Rampe Zum/vor dem
Thomaszen-
trum

Bewegungsfläche
(Anfang und Ende)

zu klein Einge-
schränkt
von Fahr-
radstän-
dern und
Treppen-
stufen

>/= 1,50 m x
1,50 m

R DIN 18024-
1

Breite zu schmal 1m >/= 1,50 m
(>/= 2,10 m
bei Rampen-
länge > 6 m)

R DIN 18024-
1, PLAST
10

Längsneigung [%]: zu steil Etwa 17% </= 6% G, R 5,4 m lang,
0,93 m hoch

DIN 18024-
1

Handläufe, Höhe [m] nicht vorhan-
den bzw. 
nicht normge-
recht

0,93 0,85 m G, R DIN 18024-
1

Handläufe, Form (Ø
[cm])

nicht normge-
recht

5 cm, vier-
eckig

Ø 3 bis 4,5
cm

G, H, R DIN 18024-
1

Radabweiser: nicht normge-
recht

nicht vor-
handen

Höhe >/= 0,10
m, 30 cm wei-
terlaufend

R DIN 18024-
1, PLAST
10
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